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Sachverhalt

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 16.06.2020 den 
Beschluss über die Vorentwürfe der Planzeichnung und der Begründung der 1. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dassow gefasst und das 
Beteiligungsverfahren durchgeführt.

Die Vorentwürfe der Planzeichnung und der Begründung mit dem Planungsstand 
vom 16. Juni 2020 wurden für das frühzeitige Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 
1 und nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
nach § 2 Abs. 2 BauGB genutzt. Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens ergeben 
sich Anregungen und Stellungnahmen der Behörden und TÖB, der Öffentlichkeit 
und der Nachbargemeinden, die im weiteren Verfahren zu berücksichtigen sind.

Für die Bewertung der Stellungnahmen wurden zusätzlich gutachterliche 
Bewertungen vorgenommen. Diese werden auch zukünftig dem Entwurf des 
Flächennutzungsplanes beigefügt. Hierzu gehören

 Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Dassow, Hoffmann und Leichter, Berlin 2. 
September 2021

 Einzelhandelsgutachten CIMA Stadt Dassow 2021 Strategieplan zur 
Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Stadtgebiet, Lübeck 8. 
November 2021

 Städtebauliche Bewertung des Einzelhandels in der Stadt Dassow als 
Grundlage für die Beurteilung durch den Einzelhandelsgutachter, PBM 
November 2021

 zusätzlich wurde durch die Stadt Dassow das Verfahren zur 
Zielabweichung durchgeführt. Der Antrag wurde am 15.03.2019 gestellt 
und mit Schreiben vom 17.06.2019 sowie 11.02.2020 konkretisiert. 
Darüber hinaus fanden umfassend Abstimmungen mit der 
Landesplanungsbehörde und dem Amt für Raumordnung und 
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Landesplanung Westmecklenburg statt. Die Stadt Dassow hat den 
Beschluss gefasst, den Antrag auf das Zielabweichungsverfahren 
zurückzunehmen. Der Beschluss wird der Verfahrensdokumentation 
beigefügt.

Aus der Abwägung ergeben sich folgende Belange.

Im Rahmen der Bewertung hatte sich die Stadt Dassow mit gewerblichen 
Zielsetzungen beschäftigt. Die Zielsetzungen zur gewerblichen Entwicklung 
beschränken sich nun auf den Bedarf der mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung abgestimmt wurde. Es wird eine Ergänzung nördlich der B 105 in 
Arrondierung des bestehenden Gewerbegebietes vorgenommen.

 Im Zusammenhang mit der Wohnentwicklung wurden die Zielsetzungen 
mit dem Amt für Raumordnung und Landesplanung abgestimmt und 
können in Vereinbarung mit den Anforderungen des Grundzentrums 
Dassow gebracht werden. Die Flächen für die Umsetzung der Vorhaben 
sind entsprechend zu sichern.

 Im Zusammenhang mit der Einzelhandelsentwicklung wurden diverse 
Abstimmungen mit dem Amt für Raumordnung und Landesplanung 
geführt. Die abschließende Stellungnahme zur Bestätigung des 
Strategieplans für den Einzelhandel steht noch aus.

 Im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Entwicklung von 
Windenergieanlagen erfolgt eine nachrichtliche Übernahme der 
Zielsetzungen der Raumordnung und Landesplanung.

 In Bezug auf die naturschutzfachlichen Anforderungen wurden die 
Prüfungen für die Natura 2000-Verträglichkeit vorgenommen. Die 
Verträglichkeitenvereinbarung kann gewährleistet werden. Anforderungen 
an den Biotopschutz und an den Gewässerschutzstreifen können beachtet 
werden.

 Die Flächenentwicklungen wurden durch die Stadt nochmals überprüft. 
Unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Anforderungen wird auch die 
gewerbliche Entwicklung südlich des vorhandenen Gewerbegebietes 
zunächst nicht mehr verfolgt. Im Bereich am Dassower See soll der 
Parkplatz mit einer Infrastruktureinrichtung und Imbiss vervollständigt 
werden. Im Bereich des vorhandenen Marktes westlich der Bundesstraße 
soll weiterhin die Aufrechterhaltung der Nahversorgung gesichert werden. 
Artenschutzrechtliche Belange sind nicht zu befürchten.

 Im Zusammenhang mit den Anforderungen des Immissionsschutzes wurde 
eine Schalluntersuchung geführt. Die landesplanerischen Ziele zur 
Entwicklung der Windenergie können in Vereinbarung mit den Zielen der 
wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung der Stadt Dassow gebracht 
werden. Ein entsprechendes Gutachten liegt vor.

 Durch die Rücknahme des Antrages auf Zielabweichung geht die Stadt 
Dassow davon aus, dass die Zielsetzungen zur gewerblichen Entwicklung 
in Vereinbarung mit den Anforderungen der Raumordnung und 
Landesplanung stehen. Für die Einzelhandelsentwicklung ist bis zum 
Entwurf die abschließende Stellungnahme des Amtes für Raumordnung 
und Landesplanung bzw. der Landesplanung einzuholen. Die 
Wohnentwicklung ist bereits befürwortet.

 Für die Ortslage Kaltenhof wurden die Zielsetzungen überprüft und 
zusätzlich Wohnbauflächen dargestellt. Die Nachbarschaft zu den ehemals 
landwirtschaftlich genutzten baulichen Anlagen ist nicht mit erheblichen 
Auswirkungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht belastet. Eine 
Konfliktbewältigung erfolgt im nachfolgenden Bauleitplanverfahren.

 Im Bereich von „Schloss Lütgenhof“ werden die zuletzt am 25.11.2021 
bekannt gegebenen Zielsetzungen berücksichtigt.
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Belange der Bodendenkmalpflege können entsprechend beachtet werden. 
Die Anforderungen an den Gewässerschutz können eingehalten werden.
Die Bereitstellung von Löschwasser ist gemäß Brandschutzkonzept und 
Brandschutzbedarfsplan zu sichern.

Im Zusammenhang mit den Anforderungen der Nachbargemeinde geht die Stadt 
Dassow davon aus, dass durch die Zielsetzungen des Grundzentrums und die 
Einordnung als Grundzentrum die Anforderungen an die Wohnentwicklung 
nachgewiesen sind. Die Zielsetzungen zur gewerblichen Entwicklung hat die 
Stadt Dassow auf einen mit dem Amt für Raumordnung und Landesplanung 
zunächst abgestimmten Bedarf für die Sicherung und Entwicklung des 
vorhandenen Standortes zurückgenommen.
Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit wurden Belange vorgetragen, die im 
Einzelnen behandelt werden. Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung der 
Stadt Dassow werden dadurch nicht berührt.

Im Ergebnis des Beteiligungsverfahren ergeben sich Stellungnahmen von 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von Nachbargemeinden 
sowie der Öffentlichkeit. Es ergeben sich:

 zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
 teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen
 nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Die Anregungen und Hinweise aus den Beteiligungsverfahren wurden bearbeitet 
und in den Planunterlagen entsprechend ergänzt. Die Abwägungsergebnisse sind 
in einer Kurzfassung zusammengestellt.

Beschlussvorschlag

1. Die auf Grund der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und 
Anregungen hat die Stadt Dassow unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes geprüft. Es ergeben sich

 zu berücksichtigende,
 teilweise zu berücksichtigende und
 nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Dassow zu eigen. Das 
Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Das Amt Schönberger Land wird beauftragt, die Öffentlichkeit und die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Anregungen 
erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis der 
Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Anlage/n
1 1 - 2020-12-21-Dassow_1Ae_FNP_KurzzusammfassgStgnVorentwurf_2 

(öffentlich)

2 1b - 2021-11-24-Dassow_1AeFNPNeubekannt_KarteForst_Fl-A-
bisG_ANLAGE-1 (öffentlich)
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3 2 - 2021-11-24-
Dassow_1Ae_FNPNeubekannt_StgnVorentwurf_ANLAGE-2 (öffentlich)

4 3 - 2021-09-02 _Schalltechnische Untersuchung_1. Änderung 
FNP_Stadt Dassow (öffentlich)

5 4 - Einzelhandelsuntersuchung CIMA (öffentlich)

6 5 - Begründung der Zielsetzung für die Entwicklung EZH (öffentlich)

7 6 -2021-10-12_Beschlussauszug Rücknahme Antrag Zielabweichung 
(öffentlich)

8 6a - Rücknahme des Antrags auf Zielabweichung gez.+siegel, ab 
05.10.2021... (öffentlich)

9 6b - 2021-10-14 Bestätigung Ministerium Rücknahme des Antrages 
auf ZAV d... (öffentlich)

10 7 - d2020-08-24Dassow_FNP_NeubekmgAe1_Vorentwurf_A3A41 
(öffentlich)

11 8 - d2021-11-26Dassow_FNP-1Ae_Neubkmg_BV-Entwurf_A3A41 
(öffentlich)

12 9 - d2021-11-26_Bilanz_Uebersicht1 (öffentlich)
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1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der  
Neubekanntmachung 2019 
 
Hier: Übersicht zum Stellungnahmeverfahren / Kurzzusammenfassung von 

Stellungnahmen zum Vorentwurf 

 

Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

1 
 

Es werden nur diejenigen Behörden und TÖB hier aufgelistet, die im Rahmen eines 
Abwägungsprozesses von Bedeutung sind. Weitergehende Stellungnahmen, die nicht 
hier aufgeführt sind, werden nur als Anlage dieser Zusammenstellung beigefügt. 
In der Sitzung des SWB der Stadt Dassow am 12. Januar 2021 wurden diese Belange  
beraten und um die entsprechenden Schlussfolgerungen ergänzt. Die Bearbeitung auch die  
Hinzuziehung von Gutachtern ist erfolgt. Bisher steht die abschließende Entscheidung 
bezüglich der Entwicklung des Einzelhandels in der Stadt Dassow noch aus. 

 

Landkreis 
Nordwestmecklenburg  
II.1 
 
 
 
 

 

Bauleitplanung 
- Die Flächenverfügbarkeit der im Flächennutzungs-

plan dargestellten Flächen ist zu prüfen. Es wird die 
These vorgetragen, Planungen, die nicht umsetzbar 
sind, sind nicht erforderlich. Im Sinne der 
strategischen Planung und Flächennutzungsplanes 
der Stadt Dassow kann die Stadt dies nicht 
nachvollziehen. Die Flächen werden nach dem 
Grundsatz der Erforderlichkeit im 
Stadtentwicklungskonzept dargestellt und für die 
Flächennutzung vorbereitet. Parallel sollen die 
Eigentumsbelange geklärt werden. 
Die Flächen wurden aus städtebaulicher Sicht 
geprüft. Insbesondere Wohnbauflächen können 
genutzt werden, stehen jedoch noch nicht 
vollständig zu Verfügung. 

 
- Dem Vorschlag in der Planunterlage nur die 

geänderten Teilbereiche zu nummerieren wird 
gefolgt.  
Die Schlussfolgerung wird berücksichtigt und die 
fortlaufende Nummer wird neu dargestellt. 
 

- Die Aussagen zur Wohnentwicklung werden in 
Bezug auf die Unterlagen zur Planungsanzeige 
entsprechend präzisiert.  
Die Präzisierung wird entsprechend 
vorgenommen. 
 

- Hinsichtlich der gewerblichen Entwicklung ist die 
Voraussetzung für die Entwicklung die Zustimmung 
der obersten Landesplanungsbehörde zum 
Zielabweichungsverfahren. Die Abstimmungen mit 
dem Amt für Raumordnung und Landesplanung 
diesbezüglich erfolgen. 
Die Abstimmungen bezüglich des 
Zielabweichungsverfahrens wurden 
vorgenommen. Die Abstimmung mit der 
Landesplanung und dem Amt für Raumordnung 
und Landesplanung ist erfolgt. Der Antrag auf 
Zielabweichung wurde zurückgenommen. Die 
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Teilfläche für die gewerbliche Entwicklung wird 
entsprechend an der B 105 in der zulässigen 
Größe dargestellt. 
 

- Hinsichtlich der Sondergebiete sind ergänzende 
Aussagen erforderlich. In Bezug auf den Penny 
Markt wird auf eine Alternativenprüfung orientiert. 
Hier wird auf eine strategische 
Einzelhandelsentwicklungs-konzeption in der Stadt 
Dassow orientiert. Ein Strategiepapier zur 
Zielsetzung des Einzelhandels soll zusätzlich als 
Fachplanung beigefügt werden, externe Gutachter 
werden hierzu einbezogen. Der Penny Markt selbst 
wird als alternativlos angesehen. Die landschaftliche 
Situation ist stark verändert. Im Zusammenhang mit 
der Versorgungsaufgabe für die Altstadt liegt der 
Standort aus Sicht der Stadt gut und richtig. 
Die Stadt Dassow hat mittlerweile den 
Aufstellungsbeschluss für den B-Plan Nr. 39 
gefasst. Im Zusammenhang mit der 
Stellungnahme ist die Einbeziehung der CIMA als 
Einzelhandelsgutachter erfolgt. Es wurde ein 
Einzelhandelskonzept erstellt. Im Rahmen des 
Einzelhandelskonzeptes wurde ein Strategieplan 
entwickelt. Anhand dieses Strategiepapiers soll 
die weitere Entwicklung geregelt werden. Die 
Stadt Dassow nimmt die Zielsetzungen aus dem 
Einzelhandelskonzept entsprechend auf. Danach 
wird der Standort am Penny-Markt unter 
Berücksichtigung der gesamtstädtischen 
Versorgungserfordernisse favorisiert. Zusätzlich 
verbleibt es bei der Darstellung des sonstigen 
Sondergebietes für den Einzelhandel im Osten 
der Stadt. Hier ist es das Ziel zusätzlich zu den 
Discountern einen Vollsortimenter zuzulassen. 
Die Abstimmung mit dem Gutachterbüro ist 
erfolgt. Die abschließende Stellungnahme des 
Amtes für Raumordnung und Landesplanung der 
Region Westmecklenburg steht noch aus. 
 

- Hinsichtlich der Windenergie werden die bisherigen 
Zielsetzungen des RREP gemäß dem Stand des 
Verfahrens zur Teilfortschreibung des RREP          
(3. Entwurf) beachtet.   
Die Zielsetzungen der Raumordnung und 
Landesplanung werden nachrichtlich im 
Flächennutzungsplan dargestellt. Eine 
Darstellung von Sondergebieten im Rahmen des 
Flächennutzungsplanes erfolgt nicht; es erfolgt 
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lediglich die nachrichtliche Übernahme der 
Zielsetzungen der Raumordnung und 
Landesplanung. 
 
Untere Naturschutzbehörde 

- Hinsichtlich der EU-Vogelschutzgebiete ist der 
Verweis auf eine fachgutachtliche Prüfung 
dargestellt. 
Die fachgutachtliche Prüfung erfolgt. Die 
Verträglichkeit wird nachgewiesen; dies betrifft 
sowohl die SPA als auch die GGB.  
 

- In Bezug auf den Biotopschutz sind die 
Auswirkungen zu prüfen und in der Entwurfsphase 
darzustellen.  
Die Aussagen in Bezug auf den Biotopschutz 
werden auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes nicht weiter geprüft. Hier 
wird auf die nachfolgende verbindliche Planung 
oder das Baugenehmigungsverfahren orientiert. 
 

- Hinsichtlich des Dassower Sees ist der 
Gewässerschutzstreifen von 50 auf 150 m zu 
erweitern; es handelt sich um ein inneres 
Küstengewässer.  

- Für Gewässer erster Ordnung und Seen und Teiche 
größer einen Hektar wäre der 
Gewässerschutzstreifen nach 50 m ausreichend.  

- Sofern neue Bauflächen von dem 
Gewässerschutzstreifen berührt sind, ist die 
Notwendigkeit derer Ausweisung zu überprüfen. 
Der Parkplatz am Dassower See, der bereits 
vorhanden ist, befindet sich im 150 m 
Gewässerschutzstreifen. Inwiefern eine 
Errichtung von Einrichtungen der Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur möglich ist, ist in der 
weiteren Bauleitplanung oder im 
Baugenehmigungsverfahren zu entscheiden.  
 

- Hinsichtlich des Landschaftsplanes wird die 
Parallelaufstellung verfolgt und dies ist auch 
ausdrücklich gewünscht durch die Behörde. 
Nach Erstellung des Entwurfs des 
Flächennutzungsplanes wird die weitere 
Bearbeitung des Entwurfs des 
Landschaftsplanes vorgenommen. 
  

- Darstellung und Darlegungen zu den bestimmten 
Flächen. 
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- Bedenken zu den Teilbereichen 18, 20 und 21. 

 
Bedenken zu den Teilbereichen 18, 20, 21 des 
Vorentwurfs des Flächennutzungsplanes werden 
dargestellt und vorgetragen. Diese werden 
behandelt. In der Beschlussvorlage für den 
Entwurf werden andere Gebietsbezeichnungen 
gewählt. 
 

- Teilbereich 18 ist die gewerbliche Erweiterungsfläche 
südlich des Holmer Berges. Es handelt sich hier um 
eine optionale Fläche, die aus derzeitiger 
Planungsabsicht nicht zwingend erforderlich ist und 
entsprechend könnte auf diese Fläche verzichtet 
werden. Maßgeblich geht es um die gewerbliche 
Entwicklung auf TB 10s. 
Eine Darstellung der Fläche für den TB 18 gemäß 
Vorentwurf erfolgt nicht mehr im 
Flächennutzungsplan. 
  

- Teilfläche TB 20 berührt die Flächen gegenüber dem 
Speicher auf der Seite des Dassower Sees für den 
Parkplatz und für die Infrastruktur. Hier muss das 
Konzept entsprechend dem Entwurf ergänzt werden.  
Die Aussage wird dahingehend ergänzt, dass im 
Konzept deutlicher dargestellt wird, was dort 
passieren soll. Es geht hier um einen P+R-
Parkplatz mit einem kleinen Imbiss. Die 
Verträglichkeit mit den Anforderungen des 
Gewässerschutzes ist weitergehend 
nachzuweisen. 
 

- Teilbereich 21 betrifft den Penny Markt. Dieser ist 
unabhängig ohnehin in der Bewertung der 
Einzelhandelsentwicklung zu betrachten.  
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Einzelhandelsuntersuchung verbleibt der 
Standort weiterhin im Flächennutzungsplan. Die 
abschließende positive Stellungnahme des 
Amtes für Raumordnung und Landesplanung ist 
Voraussetzung. Gutachterlich wurde die 
Verträglichkeit nachgewiesen und die 
Notwendigkeit für die Versorgung der Stadt 
Dassow. Die Verträglichkeit mit den 
Anforderungen des Naturschutzes auf der Ebene 
des Flächennutzungsplanes kann nachgewiesen 
werden. Weitere Untersuchungen wären auf der 
Ebene des Bebauungsplanes notwendig.  
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- Hinsichtlich des Artenschutzes werden die auf der F-

Planebene erforderlichen Auswertungen 
vorgenommen. Diese sind im Zuge der Abschichtung 
als sehr gering anzusehen; die weitergehende 
Betrachtung wird auf die verbindliche Bauleitplanung 
oder die Bauantragsverfahren verschoben.  
 
Untere Abfallbehörde 

- Keine Anregungen.   
 
Unter Bodenschutzbehörde 

- Kennzeichnung der Motorsportfläche als 
Altastenverdachtsfläche. Hier wird die Empfehlung 
gegeben, lediglich als Erdstoffdeponie die 
Darstellung vorzunehmen. Die Hinweise auf eine 
Altlastenverdachtsfläche erfolgen nur, wenn dies 
durch die Behörde entsprechend belegt wird.  
Weitergehend allgemeine Hinweise 
In der Begründung wird berücksichtigt, dass es 
sich um eine ehemalige Erdstoffdeponie handelt 
die hier zu berücksichtigen ist. 
 
Untere Immissionsschutzbehörde 

- Es werden keine grundsätzlichen Bedenken 
vorgetragen. Für die Stadt Dassow ist selbstredend, 
dass die bestehende gewerbliche Nutzung zu 
berücksichtigen ist und im Hinblick auf die 
Änderungen am Holmer Berg die vorhandene 
Wohnbebauung zu betrachten ist. Die 
Konfliktsituation zwischen Holmer Berg und 
Wohnbebauung in der Rosa-Luxemburg-Straße ist in 
der verbindlichen Planung zu betrachten. Auf ggf. 
erforderliche Lärmschutzmaßnahmen ist 
hinzuweisen.  

- Im Zusammenhang mit der gewerblichen 
Entwicklung wird auf eine schalltechnische 
Machbarkeitsstudie hingewiesen bzw. diese 
empfohlen. 
Eine schalltechnische Machbarkeitsstudie wurde 
erstellt. Danach ist eine gewerbliche Nutzung am 
Standort möglich. Die gutachterliche Prüfung 
wurde durch die Schallgutachter Hoffmann und 
Leichter erstellt und für die 
Verfahrensfortführung zur Verfügung gestellt. 
  

- Schallbetrachtungen bzw. Auswirkungs-
betrachtungen sind auch für den Bereich 
Goethestraße/Grevesmühlener Straße aus Sicht der 
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Immissionsschutzbehörde empfohlen. Hier handelt 
es sich maßgeblich um Bestandssituationen, bei 
Erweiterungen ist darauf einzugehen. Dies betrifft 
ebenso die geplante Errichtung der Sportanlage; 
hierbei sind auch die immissionsschutzseitigen 
Auswirkungen zu betrachten. 
 
Straßenaufsichtsbehörde /Straßenbaulastträger 

- Keine Anregungen.  
 

Amt für Raumordnung und 
Landesplanung  
II.2 
 

- Für eine abschließende Stellungnahme sind noch 
Ergänzungen der bisher gereichten Unterlagen 
erforderlich.  

- Die Zielsetzungen sind noch nachvollziehbarer 
darzustellen.  

- Dies betrifft insbesondere die  
o Einzelhandelsentwicklung 

Hierzu sind konzeptionelle Aussagen in Bezug 
auf das Gebiet des Penny Marktes SO Penny 
Markt, TB 21 zu ergänzen. Ggf. ist hier ein 
Einzelhandelsgutachten auf Ebene der Stadt 
Dassow als Strategiekonzept und ergänzende 
Unterlage erforderlich.  
Siehe hierzu die Darlegungen bezüglich der 
Bewertung des TB 21 Landkreis.  
 

o Gewerbeflächenentwicklung 
Hinsichtlich der gewerblichen Entwicklung 
werden die gewünschten Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. Die Aussagen zur 
gewerblichen Entwicklung in der Stadt Dassow 
werden ergänzt und entsprechende Nachweise 
für die Beurteilung durch das Amt für 
Raumordnung und Landesplanung zur 
Verfügung gestellt. Die Staatssekretärin erhält 
ebenso gewünschte Unterlagen.  
Siehe hierzu die Bewertungen in Bezug auf 
die gewerbliche Entwicklung beim Landkreis. 
Das Zielabweichungsverfahren wurde 
zurückgenommen. Der Antrag auf 
Durchführung des 
Zielabweichungsverfahrens wurde 
zurückgenommen. 
 

o Wohnentwicklung 
Hinsichtlich der Wohnentwicklung geht die Stadt 
Dassow davon aus, dass keine Belange 
offengeblieben sind und die bisherige 
Zustimmung zur Wohnbauentwicklung weiterhin 
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fort gilt. Die Anforderungen werden erfüllt.  
Die Wohnentwicklung in der Stadt Dassow 
wurde bereits in den Stellungnahmen der 
Raumordnung und Landesplanung 
befürwortet.  

 

Staatliches Amt für Umwelt 
und Natur 
II.3  
 

- Hinweis auf landeseigene Liegenschaften. 
- Hier vertritt die Stadt Dassow die Auffassung, dass 

die landeseigenen Liegenschaften maßgeblich durch 
die Landgesellschaft im Beteiligungsverfahren 
bewertet werden; auf der Entwurfsebene kann darauf 
nochmal eingegangen werden.  
 

- Hinsichtlich landwirtschaftlicher Flächen 
Betroffenheiten, jedoch keine Bedenken.  
 

- Hinsichtlich der integrierten ländlichen Entwicklung 
Hinweis, dass kein Verfahren der Flurneuordnung 
läuft.  
 

- Hinsichtlich der naturschutzfachlichen Belange wird 
auf das Erfordernis der Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung (siehe hier auch untere 
Naturschutzbehörde) verwiesen. 
Der Nachweis der Verträglichkeit auf der Ebene 
des Flächennutzungsplanes in Bezug auf Schutz- 
und Erhaltungsziele der GGB und SPA wird 
entsprechend erbracht. 
 

- Wasserrechtliche Belange des StALU nicht berührt 
(siehe hierzu die Belange auf der Ebene des 
Landkreises). 
 

- Bodenschutzanforderungen mit allgemeinen 
Hinweisen.  
 

- Immissionsschutzrechtliche Belange werden 
vorgetragen in Bezug auf die Motocrossanlage. Als 
genehmigungsbedürftige Anlage ist lediglich die 
Motocrossanlage benannt.   
 

Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege 
II.13 
 

- Hinweise auf Bodendenkmale unterschiedlicher 
Bedeutung (blau und rot). 

- Diese werden nachrichtlich übernommen und 
Hinweis auf sonstige Funde. 
 

Landesforst Mecklenburg-
Vorpommern 
Forstamt Grevesmühlen  

- Die Stellungnahme der Forst wurde entsprechend 
der Vollständigkeit nachgefordert und ist am 
11.11.2021 eingegangen.  
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II.14  - Die Stellungnahme der Forstbehörde ist per E-Mail 
am 19.11.2021 im Amt Schönberger Land 
eingegangen.  
 

- Aus forstrechtlicher Sicht wird dem 
Flächennutzungsplan bisher nicht zugestimmt.  
 

- Voraussetzung für die Vorbereitung des Entwurfs 
ist die Einholung des forstrechtlichen 
Einvernehmens. Hierfür soll ein Termin am 
30.11.2021 mit der Forstbehörde genutzt werden.  

- Die einzelnen Belange, die bisher bekannt sind, 
werden nachfolgend dargestellt.  
 

- Für den Teilbereich 18 gemäß Vorentwurf handelt es 
sich um eine Optionsfläche für gewerbliche 
Ansiedlung. Diese Fläche wird derzeit nicht in 
Anspruch genommen. Für den Entwurf ist die 
Inanspruchnahme dieser Fläche nicht vorgesehen. 
Bei zukünftigen Planungen wird die Stadt Dassow 
die Hinweise der Forst berücksichtigen. Es handelt 
sich hier um den sogenannten „Buchenkopf“. 
 

- Für den Teilbereich 25 gemäß Vorentwurf handelt es 
sich um die Flächen von Holm.  

- Bei den Flächen von Holm wird davon 
ausgegangen, dass die Vereinbarkeit mit den 
Anforderungen des Waldes hergestellt werden 
kann. Die östlichste Ausdehnung im Teilbereich 
25 kann im Abstand von 30 m zum Wald 
vorgesehen werden bzw. es handelt sich um ein 
bebautes Grundstück.  

- Weitere Anforderungen sind nicht zu beachten.  
 

- Für den Teilbereich 26 handelt es sich um den 
Jägerhof.  

- Mit den Darstellungen im Flächennutzungsplan 
werden die bisherig genutzten Flächen 
berücksichtigt. Es handelt sich um eine 
generalisierte Darstellung. Eine weitergehende 
Betrachtung ist aus Sicht der Stadt Dassow nicht 
notwendig.  
 

- Die Flächen im Stadtinnenbereich wurden gesondert 
betrachtet.  

- Diese Flächen werden nun unter dem Gesichtspunkt 
einer detaillierten Bewertung gesondert 
gekennzeichnet. Sie werden mit Buchstaben A bis G 
gekennzeichnet.  
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- Fläche A 
- Es handelt sich hier um eine Fläche, die sich 

südöstlich der Kirche befindet. Diese Fläche ist nahe 
den gärtnerisch genutzten Flächen und war bisher 
als Wiesenfläche dargestellt. Die Fläche hat sich 
sukzessive entwickelt. Die weitere Darstellung hängt 
maßgeblich von der Abstimmung mit der 
Forstbehörde ab. Unter Bezug auf die 
gegebenenfalls Waldabstandsflächen können die 
erforderlichen Abstände zur beabsichtigten 
Wohnbaufläche entsprechend freigehalten werden 
bzw. eingehalten werden.  
 

- Fläche B 
- Es handelt sich hier um Gehölzflächen östlich der 

Kita. Eine Bewertung ist im Rahmen der 
Vorbereitung der Kita bereits erfolgt. Einvernehmlich 
konnten Festsetzungen getroffen werden.  

- Die Zielsetzungen zur weiteren Betrachtung sind mit 
der Forst am Termin am 30.11.2021 abzustimmen.  
 

- Fläche C 
- Bei dieser Fläche handelt es sich um ehemals 

genutzte Kleingärten. Unter Berücksichtigung des 
ursprünglichen Besatzes mit Obstgehölzen wird das 
Erfordernis der Forstbehörde geprüft.  

- Die Abstimmung erfolgt am 30.11.2021. 
 

- Fläche D 
- Es handelt sich hier um die Flächen 

Krambecksmoor. Eine Darstellung im 
Flächennutzungsplan erfolgt unter der Maßgabe, 
Waldabstandsflächen einzuhalten.  

- Eine Abstimmung vor Ort erfolgt mit der 
Forstbehörde.  
 

- Fläche E 
- Es handelt sich hierbei um eine Fläche, die als 

Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan mit 
dargestellt ist. Es handelt sich um eine Fläche, die 
ursprünglich als Obstgehölzfläche zu bewerten war. 

- Die Abstimmung erfolgt mit der Forstbehörde am 
30.11.2021. 
 

- Fläche F  
- Es handelt sich um eine Ausgleichsfläche, die im 

Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 7 an der 
Hermann-Litzendorf-Straße entwickelt wurde. Die 
Ausgleichsmaßnahme ist als flächige 
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Gehölzpflanzung vorgesehen gewesen. Die 
Maßnahme ist entsprechend umgesetzt. Es ist davon 
auszugehen, dass durch die Linie des geprägten 
Waldabstandes der Umsetzung der Festsetzungen 
des Bebauungsplanes keine Belange 
entgegenstehen.  

- Abschließende Klärung auch bei der Abstimmung mit 
der Forstbehörde beim Termin am 30.11.2021. 
 

- Fläche G 
- Für diese Fläche sind im Flächennutzungsplan 

Darstellungen als Gartenland vorgesehen.  
- Die Entscheidung ist nach Abstimmung mit der 

Forstbehörde vor Ort vorzunehmen.  
 

- Die abschließende Erörterung mit der 
Forstbehörde ist Voraussetzung, um hier 
entsprechend die Sachverhalte weiter bearbeiten 
zu können.  

- Die Abstimmung mit der Forstbehörde wird am 
30.11.2021 stattfinden.  

- Für den Bereich Schloss Lütgenhof wird von 
einer Darstellung als Park ausgegangen.  

- Parkflächen werden entsprechend in der 
Beschlussvorlage für den Entwurf des 
Flächennutzungsplanes dargestellt.  
 

Wasser- und Bodenverband 
Stepenitz-Maurine 
II.17 
 

- Keine grundsätzlichen Bedenken.  
- Gewässer zweiter Ordnung gemäß Karte.  
- Diese werden nachrichtlich übernommen.  

Bergamt Stralsund 
II.19 
 

- Hinweis auf die vorhandene Erdöl- Erdgasbohrung.  
- Diese ist entsprechend zu übernehmen.  

WSV 
II.28 

- Es werden Hinweise vorgetragen. 

Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Dassow 
II.32 

- Hier werden Hinweise vorgetragen. Im Rahmen der 
weiteren Planvorbereitung ist das strategische 
Konzept zu berücksichtigen. Auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung wäre auf die Bereiche mit 
Handlungsbedarf einzugehen. Abstimmung mit der 
Feuerwehr und dem Amt wird empfohlen.  
Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird die 
Löschwasserversorgung gesichert und das 
Brandschutzkonzept berücksichtigt. 
 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Dassow  
II.38 

- Auf dem Flurstück 59/4 soll ebenfalls das Wohnen 
berücksichtigt werden.  

- Diese Fläche befindet sich östlich der Hermann-
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Litzendorf-Straße südlich des Kirchgeländes.  
- Die Erweiterung der Wohnbaufläche kann durchaus 

zusätzlich erfolgen. 
Eine entsprechende Ergänzung der Flächen wird 
vorgenommen.  
 

Nachbargemeinden 
III.6 Hansestadt Lübeck  
 
 
 
  
  

 
- Erhebliche Bedenken werden vorgetragen. Die 

Planungsziele der Stadt Dassow seien nicht 
vereinbar mit den Zielen des RREP.  

- Konkrete Ausführungen finden sich in der 
Stellungnahme zu den Anforderungen an die 
gewerbliche Entwicklung.  

- Den Planunterlagen ist nicht zu entnehmen, ob 
konkrete Ansiedlungs- und Erweiterungsabsichten 
vorliegen.  

- Nachweis der Erforderlichkeit der zusätzlichen 
Gewerbeflächen.  

- Bedarfsnachweis für über die aktuellen 
Baulandreserven hinausgehenden Bedarf fehlt.  

- Bedarfsgerechte Siedlungsflächenentwicklung im 
Stadt-Umland-Raum wird angefordert.  

- Abstimmung wird angeboten.  
- Hinsichtlich der gewerblichen Entwicklung werden 

Ergänzungen vorgenommen.  
- Auch wenn kein konkreter Ansiedlungsnachweis 

vorliegt, wurden Interessenbekundungen bei der 
Stadt Dassow gesammelt. Es sind auch keine 
Flächen verfügbar, die für die Gewerbeansiedlung 
dienen können. Es ist eine Ausweisung von 
gewerblichen Flächen zwingend erforderlich, um den 
Status als Grundzentrum und die Entwicklung der 
Stadt Dassow im Raum zu sichern.  
Die Stadt Dassow wird hier einen 
entsprechenden Termin bezüglich der weiteren 
Erörterung vereinbaren. Der Antrag auf 
Zielabweichungsverfahren in Bezug auf die 
gewerbliche Entwicklung wurde 
zurückgenommen. Ein auf das Grundzentrum 
orientierter Bedarf für die gewerbliche 
Entwicklung wird berücksichtigt. 
Die Wohnentwicklung im Stadt-Umland-Raum ist 
ausdrücklich durch die Stadt Dassow gewünscht 
und wird beibehalten. 

 

Belange der Öffenlichkeit 
 
IV.1 – P1 
 

 
 

- Im Zusammenhang mit TB 6n ist eine Darstellung 
der Straßenverkehrsfläche vorgenommen worden.  
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V.2 – P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3 – P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.4 – P4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.5 – P5 
 

- Auf diese Darstellung wird zukünftig verzichtet.  
- Die Belange der benachbarten privaten Grundstücke 

sind im Rahmen der Planaufstellung zu behandeln.  
- Die Darstellung der Hauptverkehrsstraßen ist 

erforderlich.  
- Auf die Straße im TB 6n kann verzichtet werden. 

Eine Hangentlastung ist vorgesehen. Die 
Straßenverkehrsfläche innerhalb des Bereiches 
wird nicht mehr dargestellt.  

 
- Hier werden Vorschläge für das geplante 

Wohngebiet im Bereich des jetzigen Sportplatzes 
vorgetragen.  

- Mit diesen Anregungen erfolgt eine Erörterung auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.  

- Im Zuge der Abschichtung wird auf den B-Plan 
verwiesen. 
Diese Anforderungen werden auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung betrachtet.  

 
- Im Zusammenhang mit der Kläranlage wird eine 

gewissenhafte Überprüfung vorgenommen.  
- Nur wenn Geruchsbelästigungen ausgeschlossen 

werden können, kann die Fläche für eine Bebauung 
genutzt werden.  

- Die Fläche wird als solche im Flächennutzungsplan 
weiterhin dargestellt.  
In Bezug auf die Kläranlage wird der Abstand von 
300 m von schützenswerter Bebauung zur 
Kläranlage hingewiesen. Die Errichtung eines 
Parkplatzes wird nicht als nachteilig angesehen. 
Entsprechende Bewertungen sind bereits bei der 
Entwicklung des Gebietes am Jens-Voigt-Ring 
erfolgt. 

 
- TB 25 – eine Erweiterung von Wohnbauflächen im 

Bereich der Ortslage Holm ist nicht geboten.  
- Es ist eine Erweiterung der Wohnbauflächen im 

Ortsteil Holm empfohlen.  
- Die Einbeziehung weiterer Flächen wird nicht 

empfohlen. 
Eine weitergehende Entwicklung der Ortslage 
Holm über die bisherigen Darstellungen im 
Vorentwurf des Flächennutzungsplanes ist nicht 
vorgesehen. Es bleibt bei den bisherigen 
Flächen.  

 
- TB 14 – die Ergänzungsfläche von TB 14 wird im 

Zusammenhang mit dieser privaten Stellungnahme 
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IV.6 – P6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.7 – P7 
 
 
 

als Beeinträchtigung angesehen.  
- Es wird empfohlen, die Kleingartenflächen zu 

erhalten.  
- Es wird darauf verwiesen, dass die Umweltbelange 

noch nicht vollständig bearbeitet sind auf der Ebene 
des Flächennutzungsplanes.  

- Hier ist eine Entscheidung zu treffen, inwiefern die 
Wohnbauflächen verbleiben oder eine  
Gartenfläche dargestellt wird.  
Aufgrund der schwierigen Verkehrsanbindung, 
Schmalheit der Hermann-Litzendorf-Straße wird 
die Entscheidung getroffen. Auf die Darstellung 
des TB 14west wird verzichtet. Der TB 14ost 
bleibt enthalten. 

 
- Hier Verweis auf P5, hier ist eine Entscheidung zu 

treffen, inwiefern Wohnbauflächen erhalten bleiben 
sollen in den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes oder die Gartenfläche 
dargestellt wird.  
Aufgrund der schwierigen Verkehrsanbindung, 
Schmalheit der Hermann-Litzendorf-Straße wird 
die Entscheidung getroffen. Auf die Darstellung 
des TB 14west wird verzichtet. Der TB 14ost 
bleibt enthalten. 

 
- Hier ist eine Erweiterung um Flächen in der Ortslage 

Holm vorgesehen.  
- Eine Erweiterung der Flächen in Holm ist aus Sicht 

des Beteiligungsverfahrens nicht geboten.  
- Eine Arrondierung der Ortslage Holm ist in dem 

dargestellten Rahmen gemäß Vorentwurf des 
Flächennutzungsplanes möglich.  
Eine weitergehende Entwicklung der Ortslage 
Holm über die bisherigen Darstellungen im 
Vorentwurf des Flächennutzungsplanes ist nicht 
vorgesehen. Es bleibt bei den bisherigen 
Flächen.  

 

 
 
Anlage 
- Anlage-1 Karte der Forstbehörde mit Kennzeichnung der Flächen im Stadtinnenbereich, 

Fläche A bis Fläche G  
- Anlage-2 Stellungnahmen zum Vorentwurf  
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Aufgestellt als Diskussionsgrundlage, 2020-12-18 / ergänzt 12.01.2021 und Oktober 2021, 
zuletzt ergänzt am 23.11.2021:  
Anlage sind die Stellungnahmen zum Vorentwurf die hier maßgeblich sind. 
 
Dipl.-Ing. R. Mahnel 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de  
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1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung

der Neubekanntmachung 2019

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und

Beteiligigung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

VORENTWURF

Lfd. Nr. Träger öffentlicher Belange Aufforderung Posteingang Schreiben vom 1 2 3

I. Planungsanzeige

II. Träger öffentlicher Belange

II.1 Landkreis Nordwestmecklenburg 02.09.2020 23.10.2020 16.10.2020 x x

II.2 Amt für Raumordnung und 02.09.2020 03.11.2020, 30.10.2020 x x

Landesplanung Westmecklenburg 30.10.2020 Email

II.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 02.09.2020 24.09.2020 23.09.2020 x

Umwelt Westmecklenburg

II.4 Landesamt für Umwelt, Naturschutz, 02.09.2020 09.09.2020 Email 09.09.2020 (X)

und Geologie M-V

II.5 Deutsche Telekom AG 02.09.2020 25.09.2020 Email 24.09.2020 (X)

II.6 Kirchenkreisverwaltung 02.09.2020

II.7 Zweckverband Grevesmühlen 02.09.2020 07.10.2020 05.10.2020 (X)

II.8 E.DIS AG 02.09.2020

II.9 Hanse Gas GmbH 02.09.2020 23.09.2020 Email 23.09.2020 (X)

II.10 50 Hertz Transmission GmbH 02.09.2020 15.09.2020 Email 15.09.2020 (X)

II.11 Netz Lübeck GmbH 02.09.2020 10.09.2020 Email / x

II.12 GDMcom 02.09.2020 15.09.2020 Email 15.09.2020 (X)

II.12a BIL-Leitungsauskunft Teil1 25.01.2021 25.01.2021 Email 25.01.2021 (X)

II.12b BIL-Leitungsauskunft Teil2 26.01.2021 26.01.2021 Email 26.01.2021 (X)

II.12c BIL-Leitungsauskunft Teil3 26.01.2021 26.01.2021 Email 26.01.2021 (X)

II.13 LA für Kultur und Denkmalpflege 02.09.2020 14.10.2020 Email 14.10.2020 x

II.14 Forstamt Grevesmühlen 02.09.2020 19.11.2021 Email 11.11.2021 x x

II.15 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 02.09.2020

II.16 Betrieb für Bau und Liegenschaften 02.09.2020

Mecklenburg-Vorpommern

II.17 WBV "Stepenitz/ Maurine" 02.09.2020 / 28.09.2020 x

30.09.2020 Email

II.18 Landgesellschaft M-VmbH 02.09.2020 11.09.2020 08.09.2020 (X)

II.19 Bergamt Stralsund 02.09.2020 29.09.2020 25.09.2020 x

II.20 Straßenbauamt Schwerin 02.09.2020 06.10.2020 30.09.2020 (X)

II.21 IHK zu Schwerin 02.09.2020

II.22 Handwerkskammer zu Schwerin 02.09.2020

II.23 Deutsche Bahn AG DB Immobilien 02.09.2020 21.09.2020 Email 18.09.2020 (X)

II.24 Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH 02.09.2020

II.25 Deutscher Wetterdienst 02.09.2020 28.09.2020 23.09.2020 (X)

II.26 Hauptzollamt Stralsund 02.09.2020 01.10.2020 Email 01.10.2020 (X)

II.27 LA für innere Verwaltung M-V 02.09.2020

II.28 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 02.09.2020 17.09.2020 16.09.2020 x

II.29 LA für zentrale Aufgaben und Technik 02.09.2020 15.09.2020 09.09.2020 (X)

der Polizei, Brand- und 

Katastrophenschutz

II.30 Polizeiinspektion Wismar 02.09.2020

II.31 Bundesamt für Infrastruktur, 02.09.2020 14.09.2020 Email 14.09.2020 (X)

Umweltschutz und Dienstleistungen der

 Bundeswehr

II.32 Freiwillige Feuerwehr der Stadt Dassow 02.09.2020 / 14.10.2020 x

II.33 BUND für Umwelt und Naturschutz 02.09.2020

Deutschland

II.34 Naturschutzbund Deutschland e.V. 02.09.2020

II.35 Landesanglerverband M-V e.V. 02.09.2020 29.09.2020 Email 29.09.2020 (X)

II.36 Landesjagdverband M-V e.V. 02.09.2020

II.37 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. 02.09.2020

II.38 Ev.-luth. Kirchgemeinde Dassow ohne Anschr. / 24.09.2020 x x

II.39 WBV "Wallensteingraben/ Küste" 28.09.2020
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III. Nachbargemeinden

III.1 Gemeinde Roggenstorf 02.09.2020

III.2 Gemeinde Kalkhorst 02.09.2020

III.3 Gemeinde Selmstorf 02.09.2020 04.01.2021 04.01.2021 (x)

III.4 Gemeinde Stepenitztal 02.09.2020

III.5 Stadt Schönberg 02.09.2020 04.01.2021 04.01.2021 (x)

III.6 Hansestadt Lübeck 02.09.2020 04.11.2020 30.10.2020 x x

IV. Öffentlichkeit

IV.1 P1 14.09.2020 Email 14.09.2020 x x

IV.1a P1 22.03.2021 11.03.2021 x x

IV.2 P2 25.09.2020 Email 25.09.2020 x x

IV.3 P3 24.09.2020 23.09.2020 x

IV.4 P4 28.09.2020 / x x

IV.5 P5 28.09.2020 25.09.2020 x x

IV.6 P6 28.09.2020 25.09.2020 x x

IV.7 P7 28.09.2020 Email 27.09.2020 x x

29.09.2020 x x

x / (x) In den nachfolgend benannten Spalten 1, 2, 3 wird die Relevanz gekennzeichnet

x Stellungnahmen, die bewertet wurden und beigefügt sind 

(x) Stellungnahmen, die der Kurzzusammenstellung nur beigefügt sind 

1 Abwägungsrelevante Stellungnahmen

2 Stellungnahmen mit Hinweisen

3 Stellungnahmen ohne Anregungen
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Verkehrsplanung | Straßenentwurf | Straßenverkehrstechnik | Immissionsschutz | Projektsteuerung

Berlin | 2. September 2021

Schalltechnische Untersuchung
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow
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1

1 Aufgabenstellung

Die Stadt Dassow plant die 1. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP). Ziel der Änderung ist

unter anderem die Festsetzung von zusätzlichen Gewerbeflächen im Osten des Stadtgebiets. Hier‐

zu soll der Teilbereich (TB) 10s nördlich der B 105 mit einer Fläche von ca. 25 ha gewerblich ent‐

wickelt werden (siehe Abbildung 1). Zudem bestehen mit dem Teilbereich 10n (ca. 31 ha) und dem

Teilbereich 18 (ca. 26 ha) weitere Optionsflächen für eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Abbildung 1 Lage der Teilbereiche

Um die gewerbliche Entwicklung des Teilbereichs 10s sowie der Optionsflächen 10n und 18 zu

gewährleisten, soll eine Machbarkeitsstudie zu den schalltechnischen Belangen des Vorhabens

durchgeführt werden. Dabei soll geprüft werden, inwiefern aufgrund der Geräuschvorbelastung

im Untersuchungsgebiet die Anforderungen an Gewerbeflächen in den geplanten Entwicklungs‐

bereichen erfüllt werden können.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sollen folgende Varianten betrachtet werden:

� Variante 1-2: Ermittlung des Emissionspotenzials des Teilbereichs 10s mit
und ohne Berücksichtigung der Errichtung von Windenergieanlagen im Wind‐
eignungsgebiet

� Variante 3-4: Ermittlung des Emissionspotenzials des Teilbereichs 10n mit
und ohne Berücksichtigung der Errichtung von Windenergieanlagen im Wind‐
eignungsgebiet

105

TB 10s

TB 10n

TB 18

Windeignungsgebiet
TB 80

TB 15

Gewerbegebiet
Holmer Berg

TB 23

Kartengrundlage | © OpenStreetMap-Mitwirkende, www.openstreetmap.org (CC-BY-SA 2.0)
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� Variante 5-6: Gesamtheitliche Ermittlung der Emissionspotenziale der Teilbe‐
reiche 10s und 10n mit und ohne Berücksichtigung der Errichtung von Wind‐
energieanlagen im Windeignungsgebiet

� Variante 7-8: Ermittlung des Emissionspotenzials des Teilbereichs 18 unter
Einbeziehung der sich in den Varianten 5 und 6 ergebenden Emissionspotenzi‐
ale für die Teilbereiche 10s und 10n jeweils mit und ohne Berücksichtigung
der Errichtung von Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet
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3

2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die TA Lärm - »Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm« [1] gilt für Anlagen, die als geneh‐

migungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten

Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [2] unterliegen. Die geplante gewerbliche Nutzung in

den zu untersuchenden Teilbereichen sowie die bestehenden gewerblichen Anlagen im Untersu‐

chungsgebiet stellen einen Anwendungsfall der TA Lärm dar. Es ist der Nachweis zu erbringen,

dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die zu beurteilende Anlage an den umliegenden

schutzbedürftigen Nutzungen eingehalten werden. Diese sind nachfolgend in der Tabelle 1 aufge‐

führt. Die Immissionen werden dabei 50 cm vor dem geöffneten Fenster beurteilt.

Tabelle 1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Die Beurteilungszeit wird tags mit 16 Stunden angesetzt und der Beurteilungspegel über diese

Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet. Bei der Beurteilung der Nacht nach TA Lärm ist die

Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel anzusetzen. Lärmimmissionen werden in

Wohngebieten werktags zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und

22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, zwischen 13:00 Uhr und

15:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr nach der TA Lärm mit einem Zuschlag von

6 dB(A) belegt.

Ein Vorhaben ist gemäß TA Lärm auch dann unzulässig, wenn vom Vorhaben kurzzeitige Ge‐

räuschspitzen ausgehen, die die Richtwerte um mehr als 30 dB(A) tags oder 20 dB(A) nachts über‐

schreiten.

Die Genehmigung einer Anlage kann gemäß Punkt 3.2.1 der TA Lärm auch bei Überschreitung der

Immissionsrichtwerte nicht aus Gründen des Lärmschutzes versagt werden, wenn der von der zu

beurteilenden Anlage ausgehende Immissionsbeitrag den Immissionsrichtwert um mindestens

6 dB(A) unterschreitet. Der Immissionsbeitrag der Anlage wird dann im Hinblick auf den Gesetzes‐

zweck als nicht relevant angesehen. Man spricht daher auch vom Irrelevanzkriterium. Dies bedeu‐

tet dann, dass die Geräuschvorbelastung nicht zu berücksichtigen wäre. Des Weiteren wird unter

Punkt 2.2 der TA Lärm geregelt, dass der Einwirkbereich einer Anlage nur jene Fläche darstellt, in

denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel von weniger als

Gebietsnutzung tags nachts

Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A)

Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet 65 dB(A) 50 dB(A)
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10 dB(A) unterhalb des maßgebenden Immissionsrichtwerts verursachen.

Gemäß Punkt 7.2 der TA Lärm ist eine mögliche Überschreitung der Richtwerte ausnahmsweise

zulässig, sofern diese an nicht mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und an

nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auftreten. Bei seltenen Ereignissen be‐

tragen die Immissionsrichtwerte 70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts. Einzelne Geräuschspitzen

dürfen diese Werte an Wohnnutzungen am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um

nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten.
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2.2 Plangrundlagen

Als Grundlage für die Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Basisdaten verwendet:

� Vorentwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow in
der Fassung der Neubekanntmachung 2019 vom Planungsbüro Mahnel mit
Stand vom 16.06.2020

� Auszug aus der Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde des
Landkreises Nordwestmecklenburg vom 16.10.2020 zur gewerblichen
Entwicklung im Rahmen der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dassow

� B-Plan Nr. 4 »Wohngebiet Neue Siedlung« der Stadt Dassow vom
Planungsbüro Mahnel mit Stand vom 11.05.1995

� 2. Änderung des B-Plans Nr. 6 »Gewerbegebiet Holmer Berg 2 - Erweiterung«
der Stadt Dassow vom Planungsbüro Mahnel mit Stand vom 21.08.2002

� 3. Änderung des B-Plans Nr. 6 »Gewerbegebiet Holmer Berg 2 - Erweiterung«
der Stadt Dassow von der Bürogemeinschaft Bruns/Ober mit Stand vom Januar 2002

� 4. Änderung des B-Plans Nr. 6 »Gewerbegebiet Holmer Berg 2 - Erweiterung«
der Stadt Dassow vom Planungsbüro Mahnel mit Stand vom 05.03.2014

� B-Plan Nr. 20 »Wohngebiet an der Schillerstraße« der Stadt Dassow von Stadt-
und Regionalplanung Dipl.-Geogr. Lars Fricke mit Stand vom 12.11.2008

� Amtliches Liegenschaftskataster für das Untersuchungsgebiet vom
Geodatenservice des Landesamts für innere Verwaltung Mecklenburg-
Vorpommern (abgerufen über den Geodatenviewer GDI-MV am 18.06.2021)

� Lärmschutzgutachten für die 3. Änderung und Erweiterung des B-Planes Nr. 6
»Holmer Berg 2« der Stadt Dassow von der NORDUM Institut für Umwelt und
Analytik GmbH & Co. KG mit Stand vom 04.01.2007 [3]

� Lage des Windeignungsgebiets gemäß der Teilfortschreibung zur 2. Stufe des
Beteiligungsverfahrens »Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Westmecklenburg« vom Regionalen Planungsverband Westmecklenburg mit
Stand vom November 2018

2.3 Erkenntnisse der Ortsbegehung

Am 16.06.2021 wurde eine Ortsbegehung im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Dabei wurden

die Lagen und Höhen der maßgeblichen Immissionsorte im Umfeld erfasst. Zusätzlich konnten

folgende Erkenntnisse bei der Ortsbegehung gewonnen werden:

� Norma-Markt (Grevesmühlener Straße 29):

� Der Norma-Markt ist von 07:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.
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� Der Kundenparkplatz weist ca. 62 Stellplätze aus. Die Fahrbahn des Parkplatzes ist as‐
phaltiert. Die Zufahrt erfolgt über die Grevesmühlener Straße.

� Der Anlieferbereich des Norma-Markts befindet sich an der Ostseite des Marktgebäu‐
des (siehe Abbildung 2).

� Die technische Gebäudeausrüstung des Norma-Marktes befindet sich an der Südfassa‐
de des Marktgebäudes.

� Westlich des Norma-Markts befindet sich ein Backshop (»Mein Bäcker Freytag«), des‐
sen Kunden ebenfalls den Kundenparkplatz des Norma-Marktes nutzen.

� Gartencenter (Grevesmühlener Straße 31):

� Eine Öffnungszeit des Gartencenters konnte im Rahmen der Ortsbegehung nicht in Er‐
fahrung gebracht werden. Es wird von einer vergleichbaren Öffnungszeit wie jene des
angrenzenden Norma-Markts ausgegangen.

� Der Kundenparkplatz weist ca. 10 Stellplätze aus. Die Fahrbahn des Parkplatzes ist as‐
phaltiert. Die Zufahrt erfolgt über die Grevesmühlener Straße.

� An der Ostseite des Gartencenters befindet sich ein Werktor als Zugang zum Gebäude.
Im Bereich des Werktores wurden zum Zeitpunkt der Begehung Paletten gelagert (sie‐
he Abbildung 3). Daher wird angenommen, dass die Anlieferung des Gartencenters
über die Ostseite des Gebäudes erfolgt.

Abbildung 2 Anlieferbereich des Norma-Markts | Blickrichtung nach Süden
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Abbildung 3 Ansicht des Gartencenters | Blickrichtung nach Norden
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3 Emissionsberechnung (Geräuschvorbelastung)

Im Folgenden werden die Emissionsansätze für die im Untersuchungsgebiet bestehende Ge‐

räuschvorbelastung des Anlagenlärms erläutert. Die Lage der berücksichtigten Schallquellen ist

aufgrund der Größe des Untersuchungsgebiets aufgeteilt in Abbildung 4 für den Bereich Einzel‐

handel und in Abbildung 5 für den Bereich Gewerbegebiet Holmer Berg dargestellt. Eine Übersicht

der Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf befindet sich in Anlage 1.

Abbildung 4 Lage der Anlagenschallquellen | Bereich Einzelhandel
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Abbildung 5 Lage der Anlagenschallquellen | Bereich Gewerbegebiet Holmer Berg

3.1 Gewerbegebiet Holmer Berg

3.1.1 Immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel des B-Plans Nr. 6

Im B-Plan Nr. 6 »Gewerbegebiet Holmer Berg 2 - Erweiterung« sind für die Teilflächen innerhalb

des Geltungsbereichs maximal zulässige immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspe‐

gel (IFSP) festgesetzt worden. Die Teilflächen werden im Rahmen dieser Untersuchung entlang der

festgesetzten Baugrenzen als Flächenschallquellen in 1,0 m Höhe über Gelände berücksichtigt.

Die flächenbezogenen Schallleistungspegel der Teilflächen des B-Plans Nr. 6 sind in Tabelle 2 zu‐

sammengefasst. Die IFSP der Teilflächen im nördlichen Teil des Geltungsbereichs sind in der 4. Än‐

derung des B-Plans Nr. 6 aktualisiert worden. Die IFSP der Teilflächen im südlichen Bereich

basieren auf den Festsetzungen im Rahmen der 3. Änderung des B-Plans Nr. 6.
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Tabelle 2 Immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) des B-Plans Nr. 6

3.1.2 Westlicher Teil des Gewerbegebiets Holmer Berg

Westlich des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 6 bestehen weitere besiedelte Flächen des Gewer‐

begebiets Holmer Berg. Diese Flächen sind planungsrechtlich nicht gesichert, wodurch für diese

auch keine flächenbezogenen Schallleistungspegel oder Emissionskontingente gelten. Gemäß ei‐

nem Auszug aus der Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Nord‐

westmecklenburg vom 16.10.2020 zur gewerblichen Entwicklung im Rahmen der 1. Änderung des

Flächennutzungsplans der Stadt Dassow wurde im Rahmen der 3. Änderung des B-Plans Nr. 6 eine

schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der Geräuscheinwirkungen an der umliegenden

Wohnbebauung durchgeführt [3]. Dabei wurde festgestellt, dass die Immissionsrichtwerte der

TA Lärm an der Wohnbebauung in der Rosa-Luxemburg-Straße 33 tags bereits ausgeschöpft und

nachts geringfügig überschritten werden.

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung zur 3. Änderung des B-Plans Nr. 6 werden zur

Dimensionierung der Schallquellen im Bereich des nicht geräuschkontingentierten Bereichs des

Gewerbegebiets Holmer Berg zugrunde gelegt. Der westliche Teil des Gewerbegebiets Holmer Berg

wird dementsprechend als Flächenschallquelle in 1,0 m Höhe über Gelände modelliert. Als maß‐

geblicher Immissionsort wird das Gebäude in der Rosa-Luxemburg-Straße 33 verwendet und der

Schallleistungspegel unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch den B-Plan Nr. 6 derart di‐

mensioniert, dass tags der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von

55 dB(A) vollständig ausgeschöpft wird und nachts im 1. OG eine Überschreitung des Richtwerts

von 40 dB(A) um 1 dB(A) vorliegt. Für die zu berücksichtigende Flächenschallquelle ergibt sich

somit ein flächenbezogener Schallleistungspegel von 58 dB(A)/m² tags und 46 dB(A)/m² nachts.

Stand des B-Plans Teilfläche IFSP tags IFSP nachts

3. Änderung
(Bereich Süd)

1 60 dB(A)/m² 47,5 dB(A)/m²

2 60 dB(A)/m² 47,5 dB(A)/m²

3 60 dB(A)/m² 47,5 dB(A)/m²

4 60 dB(A)/m² 47,5 dB(A)/m²

4. Änderung
(Bereich Nord)

1 60 dB(A)/m² 45 dB(A)/m²

2 60 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

3 60 dB(A)/m² 40 dB(A)/m²

4 60 dB(A)/m² 40 dB(A)/m²
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3.2 Norma-Markt (TB 23)

Im Teilbereich 23 befindet sich nördlich der Grevesmühlener Straße ein Norma-Markt. Aufgrund

fehlender Eingangsdaten zu den Betriebsabläufen des Discounters werden die Schallemissionen

anhand von Erfahrungswerten über vergleichbare Betriebe angesetzt. Im vorliegenden Fall betrifft

dies vor allem die Anliefervorgänge des Norma-Markts an der Ostseite des Gebäudes. Auf eine

Berücksichtigung der Schallemissionen durch die Kühlung der Lkw bei der Anlieferung wird ver‐

zichtet, da die Kühlgeräte in der Regel beim Warenumschlag ausgeschaltet werden. Ebenso wer‐

den die Schallemissionen durch den Warenumschlag außerhalb des Lkw vernachlässigt, da die

Laderampe des Anlieferbereichs eingehaust ist und dadurch von keinen relevanten Geräuschein‐

wirkungen auszugehen ist.

3.2.1 Kundenparkplatz

Der Kundenparkplatz des Norma-Markts weist im Bestand ca. 62 Stellplätze auf. Die Emissionen

des Kundenparkplatzes des Norma-Marktes werden mit Hilfe der Bayerischen Parkplatzlärmstu‐

die [4] berechnet. Die Fahrgassen des Kundenparkplatzes werden als asphaltiert angesetzt. Das

Verkehrsaufkommen wird gemäß Tabelle 33 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie ermittelt. Für

Discounter sind demnach je Quadratmeter Netto-Verkaufsfläche maximal 0,17 Kfz-Bewegungen

pro Stunde zwischen 06:00 und 22:00 Uhr zu erwarten. Die Netto-Verkaufsfläche wurde anhand

der vorhandenen Brutto-Gebäudefläche von ca. 1.500 m² abgeschätzt. Dabei wurde angenom‐

men, dass 2/3 der Brutto-Gebäudefläche (= 1.000 m²) als Verkaufsfläche zur Verfügung stehen.

Gemäß den Angaben der Bayerischen Parkplatzlärmstudie würden sich somit bei einer Öffnungs‐

zeit von 16 Stunden 170 Kfz-Bewegungen pro Stunde ergeben. Der Norma-Markt hat jedoch le‐

diglich von 07:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Demnach ergeben sich während der Öffnungszeiten des

Norma-Markts ca. 194 Bewegungen pro Stunde bzw. unter Berücksichtigung der vorhandenen 62

Stellplätzen insgesamt 3,13 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde.

Westlich des Norma-Markts befindet sich zudem ein Backshop (»Mein Bäcker Freytag«), dessen

Kunden ebenfalls auf dem Kundenparkplatz parken. Für den Backshop wird jedoch von einem ge‐

ringen und aufgrund des anzunehmenden hohen Verbundeffektes vernachlässigbaren Kfz-Auf‐

kommens ausgegangen. Es wird somit angenommen, dass auch etwaige weitere Kfz-Bewegungen

durch den Backshop im Bereich des Kundenparkplatzes mit dem verwendeten Ansatz der Bayeri‐

schen Parkplätzlärmstudie für Discountmärkte bereits berücksichtigt sind.

Für den Kundenparkplatz ergeben sich folgende Eingabeparameter:

� Berechnungsverfahren: zusammengefasst

� Parkplatztyp: »Discountmarkt« mit KPA = 3,0 dB und KI = 4,0 dB
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� Stellplätze: 62, KD = 4,31 dB

� Fahrbahnoberfläche: asphaltiert, KStro = 0,0 dB

� Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder Ent‐
leerung aller Stellplätze: LWA = 92,23 dB(A)

� Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max = 99,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

3.2.2 Anlieferung

Aufgrund fehlender Informationen über den Betrieb des Norma-Markts werden in Anlehnung an

vergleichbare Untersuchungen pauschal vier Anlieferungen pro Tag angenommen. Die Anlieferun‐

gen werden auf den Tageszeitbereich zwischen 06:00 und 10:00 Uhr verteilt angesetzt. Somit

werden auch Anlieferungen in den gemäß TA Lärm festgelegten Tageszeiten mit erhöhter Emp‐

findlichkeit von 06:00 bis 07:00 Uhr berücksichtigt. Für den Norma-Markt wird pro Anliefervor‐

gang von einem Umschlag von 24 Paletten ausgegangen. Die zu erwartenden Emissionen der

Anlieferungen werden mit Hilfe der Hessischen Lkw-Geräuschestudien des Hessischen Landesam‐

tes für Umwelt und Geologie von 2005 [5] sowie der Hessischen Landesanstalt für Umwelt von

1995 [6] berechnet.

Zu- und Abfahrt

Die Zu- und Abfahrten mit dem Lkw werden als Linienschallquellen in einer Höhe von 0,5 m mo‐

delliert. Die Zufahrt zum Anlieferbereich wird östlich des Marktgebäudes angenommen. Anschlie‐

ßend werden die Linienschallquellen dem Verlauf einer Rangierfahrt zum Anlieferbereich

angepasst. Bei Rangiervorgängen wird gemäß der Hessischen Lkw-Geräuschestudie von 2005 [5]

für das Rückwärtsfahren der Lkw ein Zuschlag von 5 dB(A) vergeben. Die Abfahrt der Lkw wird

über den Parkplatz und der Ausfahrt zur Grevesmühlener Straße westlich des Marktgebäudes mo‐

delliert. Es ergeben sich demnach folgende Berechnungsparameter für die Linienschallquellen:

� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (vorwärts): 63 dB(A)/m

� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (rückwärts): 68 dB(A)/m

Lkw-Stellplatz

Die auf dem Stellplatz entstehenden Emissionen durch verschiedene Einzelereignisse werden zu‐

sammengefasst und als Punktschallquelle im Bereich der Fahrerkabine in 1,0 m Höhe berücksich‐

tigt. Entsprechend Tabelle 3 ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel von

75 dB(A) je Anlieferung.
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Tabelle 3 Einzelereignisse Lkw-Stellplatz

Rollgeräusche im Inneren des Lkw

Im Inneren des Lkw ergeben sich die Emissionen durch das Überfahren des Wagenbodens. Der über

eine Stunde gemittelte Schallleistungspegel für eine Rollbewegung im Inneren des Lkw beträgt

75 dB(A). Bei 48 Rollbewegungen (24 hin, 24 zurück) je Anlieferung ergibt sich ein über eine Stun‐

de gemittelter Schallleistungspegel von 91,8 dB(A) je Anlieferung. Es wird eine horizontale Flä‐

chenschallquelle in 1,20 m Höhe über Gelände im Anlieferbereich mit einem Schallleistungspegel

von 91,8 dB(A) je Anlieferung angesetzt. Zudem werden kurzzeitige Geräuschspitzen von

108,0 dB(A) berücksichtigt.

Verladegeräusche

Aufgrund des Aufbaus des Anlieferbereichs des Norma-Marktes wird angenommen, dass die Ver‐

ladung der Waren mittels einer Überladebrücke stattfindet. An der Außenrampe ergeben sich die

Emissionen durch das Überfahren der Überladebrücke mit Palettenhubwagen. Der über eine Stun‐

de gemittelte Schallleistungspegel für einen Verladevorgang beträgt 85 dB(A). Bei 48 Verladevor‐

gängen je Anlieferung ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter Schallleistungspegel von

101,8 dB(A). je Anlieferung. Es wird eine Punktschallquelle in Höhe des Anlieferbereichs im Be‐

reich der Außenrampe mit einem Schallleistungspegel von 101,8 dB(A) je Anlieferung angesetzt.

Zudem wird für den Verladevorgang eine kurzzeitige Geräuschspitze von 113,0 dB(A) berücksich‐

tigt.

3.2.3 Technische Gebäudeausrüstung des Norma-Marktes

Die Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) des Norma-Marktes befinden sich an der

nach Süden weisenden Fassade des Marktgebäudes entlang der Grevesmühlener Straße. Aufgrund

von fehlenden Informationen über die schalltechnischen Eigenschaften der Gebäudeausrüstung

werden die Schallleistungspegel der Geräte derart dimensioniert, dass keine Überschreitungen der

Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der umliegenden Wohnbebauung entstehen. Für beide Ge‐

räte werden dementsprechend Schallleistungspegel von 80 dB(A) tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und

70 dB(A) nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) angesetzt. Zusätzlich wird für jedes Gerät ein Zuschlag von

3,0 dB für Tonhaltigkeit angenommen. Dies entspricht Schallleistungspegeln, welche auch bei ver‐

Einzelergebnis
LWA Einwirkzeit LWA,1h

[dB(A)] [s] [dB(A)]

Türanschlagen 100 5 71,4

Anlassen des Motors 100 5 71,4

Leerlauf des Motors 94 5 65,4

Gesamt 75,0
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gleichbaren Anlagen vorliegen. Als kurzzeitige Geräuschspitze wird je Gerät pauschal ein Schall‐

leistungspegel von 90 dB(A) berücksichtigt.

3.3 Gartencenter (TB 23)

Östlich des Norma-Markts befindet sich im Teilbereich 23 ein Gartencenter, welches ebenfalls

über die Grevesmühlener Straße erschlossen wird. Aufgrund fehlender Eingangsdaten zu den Be‐

triebsabläufen des Gartencenters werden die Schallemissionen anhand von Erfahrungswerten

über vergleichbare Betriebe angesetzt. Im vorliegenden Fall betrifft dies vor allem die Anliefervor‐

gänge an der Ostseite des Gebäudes. Es wird von einer Öffnungszeit von 07:00 bis 21:00 Uhr aus‐

gegangen.

3.3.1 Kundenparkplatz

Der Kundenparkplatz des Gartencenters weist im Bestand ca. 10 Stellplätze auf. Die Emissionen

des Kundenparkplatzes des Gartencenters werden mit Hilfe der Bayerischen Parkplatzlärmstu‐

die [4] berechnet. Die Fahrgassen des Kundenparkplatzes werden als asphaltiert angesetzt. Das

Verkehrsaufkommen wird gemäß Tabelle 33 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie ermittelt. Für

das Gartencenter wird hilfsweise auf die Angaben der Parkplatzlärmstudie für Bau- und Möbel‐

fachmärkte zurückgegriffen. Demnach sind je Quadratmeter Netto-Verkaufsfläche maximal

0,04 Kfz-Bewegungen pro Stunde zwischen 06:00 und 22:00 Uhr zu erwarten. Die Netto-Ver‐

kaufsfläche wurde anhand der vorhandenen Brutto-Gebäudefläche von etwa 1.050 m² abge‐

schätzt. Dabei wurde angenommen, dass 80 % der Brutto-Gebäudefläche (= 840 m²) als

Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Gemäß den Angaben der Bayerischen Parkplatzlärmstudie

würden sich somit bei einer Öffnungszeit von 16 Stunden ca. 34 Kfz-Bewegungen pro Stunde

ergeben. Für das Gartencenter wird jedoch eine Öffnungszeit von 07:00 bis 21:00 Uhr angenom‐

men. Demnach ergeben sich während der Öffnungszeiten des Gartencenters ca. 38 Bewegungen

pro Stunde bzw. unter Berücksichtigung der vorhandenen 10 Stellplätzen insgesamt 3,8 Bewe‐

gungen pro Stellplatz und Stunde.

Für den Kundenparkplatz des Gartencenters ergeben sich folgende Eingabeparameter:

� Berechnungsverfahren: zusammengefasst

� Parkplatztyp: »Bau-/Möbelfachmarkt« mit KPA = 3,0 dB und KI = 4,0 dB

� Stellplätze: 10, KD = 0,0 dB

� Fahrbahnoberfläche: asphaltiert, KStro = 0,0 dB

� Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder Ent‐
leerung aller Stellplätze: LWA = 80,00 dB(A)
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� Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max = 99,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

3.3.2 Anlieferung

Aufgrund fehlender Informationen über den Betrieb des Gartencenters werden in Anlehnung an

vergleichbare Untersuchungen pauschal zwei Anlieferungen pro Tag angenommen. Die Anliefe‐

rungen werden auf den Tageszeitbereich zwischen 07:00 und 09:00 Uhr verteilt angesetzt. Für das

Gartencenter wird pro Anliefervorgang von einem Umschlag von 12 Paletten ausgegangen. Die zu

erwartenden Emissionen der Anlieferungen werden mit Hilfe der Hessischen Lkw-Geräuschestu‐

dien des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie von 2005 [5] sowie der Hessischen

Landesanstalt für Umwelt von 1995 [6] berechnet.

Zu- und Abfahrt

Die Zu- und Abfahrten mit dem Lkw werden als Linienschallquellen in einer Höhe von 0,5 m mo‐

delliert. Da für die Abfahrt vom Gelände ein Rangiervorgang notwendig ist, werden die Linien‐

schallquellen dem Verlauf einer Rangierfahrt angepasst. Bei Rangiervorgängen wird gemäß der

Hessischen Lkw-Geräuschestudie von 2005 [5] für das Rückwärtsfahren der Lkw ein Zuschlag von

5 dB(A) vergeben. Es ergeben sich demnach folgende Berechnungsparameter für die Linienschall‐

quellen:

� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (vorwärts): 63 dB(A)/m

� Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (rückwärts): 68 dB(A)/m

Lkw-Stellplatz

Die auf dem Stellplatz entstehenden Emissionen durch verschiedene Einzelereignisse werden zu‐

sammengefasst und als Punktschallquelle im Bereich der Fahrerkabine in 1,0 m Höhe berücksich‐

tigt. Entsprechend Tabelle 3 in Kapitel 3.2.2 ergibt sich ein über eine Stunde gemittelter

Schallleistungspegel von 75 dB(A) je Anlieferung.

Rollgeräusche im Inneren des Lkw

Im Inneren des Lkw ergeben sich die Emissionen durch das Überfahren des Wagenbodens. Der über

eine Stunde gemittelte Schallleistungspegel für eine Rollbewegung im Inneren des Lkw beträgt

75 dB(A). Bei 24 Rollbewegungen (zwölf hin, zwölf zurück) je Anlieferung ergibt sich ein über eine

Stunde gemittelter Schallleistungspegel von 88,8 dB(A) je Anlieferung. Es wird eine horizontale

Flächenschallquelle in 1,20 m Höhe über Gelände im Anlieferbereich mit einem Schallleistungs‐

pegel von 88,8 dB(A) je Anlieferung angesetzt. Zudem werden kurzzeitige Geräuschspitzen von

108,0 dB(A) berücksichtigt.
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Verladegeräusche

Beim Verladen der Waren ergeben sich die Emissionen durch das Überfahren der fahrzeugeigenen

Ladebordwand mit Palettenhubwagen. Der über eine Stunde gemittelte Schallleistungspegel für

einen Verladevorgang beträgt 88 dB(A). Bei 24 Verladevorgängen ergibt sich ein über eine Stunde

gemittelter Schallleistungspegel von 101,8 dB(A) je Anlieferung. Es wird eine Punktschallquelle in

0,60 m Höhe über Gelände im Bereich der Ladebordwand mit einem Schallleistungspegel von

101,8 dB(A) je Anlieferung angesetzt. Zudem wird für den Verladevorgang eine kurzzeitige Ge‐

räuschspitze von 121,0 dB(A) berücksichtigt.

Warenumschlag

Die Emissionen des Warenumschlags mittels Handhubwagen außerhalb des Lkw werden als Flä‐

chenschallquelle in 0,5 m Höhe über Gelände modelliert und gemäß Kapitel 8.3 der Hessischen

Lkw-Geräuschestudie von 2005 [5] bestimmt. Es ergeben sich die in Tabelle 4 dargestellten Para‐

meter.

Tabelle 4 Warenumschlag mit Handhubwagen je Anliefervorgang für das Gartencenter

3.4 Teilbereich 80

Der Vorentwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow sieht westlich an

den Teilbereich 23 angrenzend mit dem Teilbereich 80 weitere Flächen mit der baulichen Nutzung

»Sondergebiet Einzelhandel« vor. Diese Flächen sind im Bestand noch nicht bebaut. Daher wird für

den Teilbereich 80 unter Berücksichtigung der bestehenden Geräuschvorbelastung maximal mög‐

Parameter beladener Handhubwagen unbeladener Handhubwagen

Warenumschlagsfläche 20 m² 20 m²

Länge des Warenumschlagweges 8 m 8 m

Bewegungen 12 12

Schallleistung beim Bewegen auf ebenem
Asphalt: LWAT

89 dB(A) 94 dB(A)

Geschwindigkeit: v 0,47 m/s 1,4 m/s

Einwirkzeit aller Bewegungen pro Stunde: TE 204,3 s 68,6 s

Schallleistungspegel: L’’WAT,1h 63,5 dB(A) 63,8 dB(A)

Gesamtschallleistungspegel: L’’W,1h 66,7 dB(A)/m²

Maximalpegel: LW,max 102,0 dB(A)
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liche flächenbezogene Schallleistungspegel abgeschätzt. Hierzu sollen die Immissionsrichtwerte

der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts am hierfür maß‐

geblichen Immissionsort Grevesmühlener Straße 25 ausgeschöpft werden. Der Teilbereich 80 wird

als Flächenschallquelle in 1,0 m Höhe über Gelände modelliert, wobei Grünflächen nicht als

Schallquelle angesetzt werden. Gemäß der beschriebenen Vorgehensweise ergeben sich maximale

Schallleistungspegel von 52 dB(A)/m² tags und 40 dB(A)/m² nachts.

3.5 Windeignungsgebiet

Nordwestlich der geplanten Gewerbeflächen TB 10s bzw. TB 10n befindet sich ein Windeignungs‐

gebiet (WEG), welches im Rahmen der Variantenuntersuchung ebenfalls als Geräuschvorbelas‐

tung berücksichtigt werden soll. Da im Windeignungsgebiet noch keine Windkraftanlagen

errichtet wurden, wird anhand von Erfahrungswerten über vergleichbare Anlagen sowie der zur

Verfügung stehenden Fläche im Windeignungsgebiet eine Abschätzung über Anzahl und Schalle‐

mission einer möglichen Ansiedlung von Windkraftanlagen durchgeführt. Für das Windeignungs‐

gebiet wird dementsprechend von zehn Windkraftanlagen mit jeweils einem Schallleistungspegel

von 105 dB(A) ausgegangen. Um im Nachtzeitbereich keine erstmaligen oder weiterführenden

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der umliegenden Wohnbebauung zu

verursachen, wird eine Reduktion der Schallleistungspegel auf 100 dB(A) je Windkraftanlage zwi‐

schen 22:00 und 06:00 Uhr angenommen. Die verwendeten Schallleistungspegel entsprechen den

schalltechnischen Angaben von vergleichbaren Anlagen. Das Windeignungsgebiet wird als anla‐

genbezogene Flächenschallquelle in einer Höhe von 140 m über Gelände (entspricht etwa der

Nabenhöhe von Windkraftanlagen) angesetzt. Bei zehn Windkraftanlagen liegt der Schallleis‐

tungspegel der Flächenschallquelle tags (06:00 bis 22:00 Uhr) bei 115,0 dB(A) und nachts bei

110,0 dB(A).
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4 Immissionsberechnung

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN

in der Version 8.2 durchgeführt.

Hinweis

Isophonenkarten veranschaulichen die Situation der Schallausbreitung flächenhaft für eine be‐

stimmte Höhe über dem Gelände. Reflexionen an Gebäuden werden ebenfalls dargestellt. Die Be‐

rechnung des Beurteilungspegels an Gebäuden erfolgt jedoch ohne die Reflexion am eigenen

Gebäude. Daher dienen Isophonenkarten nur der Veranschaulichung und können nicht ohne Wei‐

teres mit Einzelpunktberechnungen verglichen werden.

Immissionsorte

Die Gebietsnutzung der maßgeblichen Immissionsorte wird soweit vorhanden gemäß der bauleit‐

planerischen Festsetzungen berücksichtigt. Im vorliegenden Fall liegen ausschließlich allgemeine

Wohngebiete (WA) vor. Auch für die Immissionsorte, welche nicht im Geltungsbereich eines B-

Plans liegen, werden aufgrund der Gebietscharakteristik die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für

allgemeine Wohngebiete herangezogen. Im noch unbebauten Teilbereich 15, welcher als Wohn‐

baufläche im Flächennutzungsplan ausgewiesen ist, werden ebenfalls Immissionsorte mit der Ge‐

bietsnutzung WA berücksichtigt. Hierbei ist anzumerken, dass die Lage der Immissionsorte nicht

den Grenzen des Teilbereichs 15 entspricht. Dies ergibt sich daraus, dass im Gewerbegebiet Hol‐

mer Berg bereits bestehende Gewerbebetriebe vorliegen, deren Nutzung nicht durch die heranrü‐

ckende Wohnbebauung des Teilbereichs 15 eingeschränkt werden darf. Eine ähnliche Situation

kann sich zukünftig auch zu potenziellen Gewerbebetrieben in der Optionsfläche des Teilbereichs

18 ergeben, sollten sich diese vor der Wohnbebauung ansiedeln. Die gewählten Abstände der Im‐

missionsorte zur Grenze des Teilbereichs 15 wird dennoch so gewählt, dass eine Repräsentanz für

die Lage der potenziellen Wohnbebauung weiterhin gegeben ist.

4.1 Geräuschvorbelastung

Die Geräuschvorbelastung im Untersuchungsgebiet dient als Basis zur Ermittlung der weiteren

gewerblichen Entwicklungspotenziale in den Teilbereichen 10s, 10n und 18. Die sich aus den

Emissionsansätzen in Kapitel 3 ergebende Situation der Schallausbreitung für die Geräuschvorbe‐

lastung in 5 m Höhe über Gelände (entspricht etwa dem 1. OG) ist tags in Abbildung 6 und nachts

in Abbildung 7 für die Wohnbebauung im Bereich des Einzelhandels dargestellt. Für die Wohnbe‐

bauung am Gewerbegebiet Holmer Berg kann die Situation der Schallausbreitung tags in Abbil‐

dung 8 und nachts in Abbildung 9 nachvollzogen werden. Die zugehörigen Beurteilungspegel an

den berücksichtigten Immissionsorten können der Anlage 2 (ohne Windeignungsgebiet) und der

Anlage 3 (mit Windeignungsgebiet) entnommen werden.
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Abbildung 6 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | tags, 06:00 - 22:00 Uhr |
Geräuschvorbelastung | Bereich Einzelhandel

Abbildung 7 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm |
nachts, 22:00 - 06:00 Uhr | Geräuschvorbelastung | Bereich Einzelhandel
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Abbildung 8 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | tags, 06:00 - 22:00 Uhr |
Geräuschvorbelastung | Bereich Gewerbegebiet Holmer Berg

Abbildung 9 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm |
nachts, 22:00 - 06:00 Uhr | Geräuschvorbelastung | Bereich Gewerbegebiet Holmer Berg
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4.2 Ermittlung der Emissionspotenziale der geplanten Gewerbeflächen

4.2.1 Berechnungsmethodik

Gemäß Punkt 3.2.1 der TA Lärm [1] kann die Genehmigung einer Anlage auch bei Überschreitung

der Immissionsrichtwerte nicht aus Gründen des Lärmschutzes versagt werden, wenn der von der

zu beurteilenden Anlage ausgehende Immissionsbeitrag den Immissionsrichtwert um mindestens

6 dB(A) unterschreitet (Irrelevanzkriterium). Rechnerisch betrachtet sorgt diese Regelung dafür,

dass eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 1 dB(A) sichergestellt wird.

Aufgrund der bestehenden Geräuschvorbelastung sind jedoch an den umliegenden Wohnbebau‐

ungen oftmals die Immissionsrichtwerte der TA Lärm bereits ausgeschöpft bzw. in Richtung des

Gewerbegebiets Holmer Berg auch im Bestand nachts geringfügig überschritten. Im Falle zusätz‐

licher Anlagenschallquellen, welche zwar Beurteilungspegel von 6 dB(A) unterhalb des jeweils

maßgebenden Immissionsrichtwerts verursachen, würden rechnerisch dennoch flächendeckend

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte an den Wohnbebauungen auftreten. Daher wird zum

Schutz der Bevölkerung im Untersuchungsgebiet auf eine Berücksichtigung bzw. Anwendung des

Irrelevanzkriteriums nach Punkt 3.2.1 der TA Lärm im Rahmen der Ermittlung der Emissionspoten‐

ziale der geplanten gewerblichen Flächen verzichtet.

Stattdessen wird bei sich ergebenden Überschreitungen auf einen von der jeweiligen Schallquelle

(geplante Gewerbefläche) ausgehenden Immissionsbeitrag abgezielt, welcher mindestens

10 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwerts der TA Lärm liegt. Damit wäre gewährleistet, dass

sich der jeweilige Immissionsort nicht mehr im Einwirkbereich der zu betrachtenden Schallquelle

bzw. der geplanten gewerblichen Fläche befindet. Zwar sind auch in diesem Fall rechnerisch Zu‐

nahmen der Beurteilungspegel von bis zu 0,4 dB(A) möglich, jedoch können sich hiermit lediglich

geringfügige Richtwertüberschreitungen ergeben. Eine potenzielle Lärmzunahme an der Wohnbe‐

bauung im Untersuchungsgebiet durch die gewerbliche Entwicklung wird bei Berücksichtigung

dieses Sachverhalts als signifikant geringer eingeschätzt, als bei Anwendung des Irrelevanzkrite‐

riums nach Punkt 3.2.1 der TA Lärm.

Im Rahmen der Variantenuntersuchung zur Ermittlung des Emissionspotenzials der geplanten ge‐

werblichen Flächen in den Teilbereichen 10s, 10n und 18 werden jeweils zwei Szenarien unter‐

sucht, welche einerseits ermöglichen das Emissionspotenzial der Flächen rechtssicher

einzuschätzen und andererseits der Stadt Dassow Planungsalternativen und Handlungsmöglich‐

keiten zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung vor einer unverhältnismäßigen Lärmzunah‐

me aufzeigen. In einem ersten Schritt werden die Schallleistungspegel tags (06:00 bis 22:00 Uhr)

und nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) der jeweils zu untersuchenden Teilbereiche derart dimensioniert,

dass selbst bei einer erstmaligen oder weiterführenden Überschreitung der Immissionsrichtwerte

der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten der von den jeweils zu untersuchenden Teil‐
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bereichen ausgehende Immissionsbeitrag mindestens 10 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwert

liegt. Hierzu werden die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung mit

jenen Beurteilungspegeln ohne Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung verglichen. Da eine

Überschreitung der Immissionsrichtwerte auch unter diesen Aspekten rechnerisch weiterhin mög‐

lich ist, wird in einem zweiten Schritt eine weiterführende Reduzierung der Schallleistungspegel

der zu untersuchenden Teilbereiche durchgeführt, sodass im Ergebnis keine erstmalige oder wei‐

terführende Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den maßgeblichen Immissi‐

onsorten vorliegt.

Zur Ermittlung der Emissionspotenziale der geplanten gewerblichen Flächen werden die zu unter‐

suchenden Teilbereiche als Flächenschallquellen in 1,0 m Höhe über Gelände modelliert. Zur Ab‐

schätzung eines Einflusses von kurzzeitigen Geräuschspitzen auf die umliegende Wohnbebauung

wird hierfür pauschal ein Wert von 108 dB(A) angesetzt, welcher beispielhaft das Entspannen der

Druckluftbremse eines Lkw darstellen soll.

4.2.2 Ergebnisse

Die Rechtsprechung geht für Gewerbegebiete grundsätzlich von einem Nachtbetrieb der ansässi‐

gen Gewerbe aus (siehe z. B. OVG Münster, Urt. v. 2.3.2020 -10A 1136/18). Aufgrund der Nähe zur

umliegenden Wohnbebauung ist nachts jedoch oftmals eine deutliche Reduzierung der Schallleis‐

tungspegel notwendig, um die schalltechnische Verträglichkeit zu gewährleisten. Für mischge‐

bietstaugliche Gewerbegebiete (eingeschränktes Gewerbegebiet) gilt, dass bei

Emissionskontingenten von ca. 60 dB(A)/m² tags und 45 dB(A)/m² nachts eine Ansiedlung von

Gewerbebetrieben grundsätzlich möglich ist. Prinzipiell soll gelten, dass die Emissionskontingente

bzw. im vorliegenden Fall die bestimmten Emissionspotenziale nachts nicht so niedrig sein dürfen,

dass ein Betrieb in diesem Zeitraum nicht mehr möglich ist.

Die ermittelten Schallleistungspegel der zu untersuchenden Teilbereiche, welche das Emissions‐

potenzial der geplanten Gewerbeflächen darstellen sollen, sind je Variante für die zwei berück‐

sichtigten Szenarien (Immissionsort außerhalb des Einwirkbereichs, keine erstmalige oder

weiterführende Überschreitungen) in Tabelle 5 zusammengefasst. Die Situation der Schallausbrei‐

tung in 5 m Höhe über Gelände (entspricht etwa dem 1. OG) sowie die berechneten Beurteilungs‐

pegel an den maßgeblichen Immissionsorten können den Abbildungen bzw. Tabellen in den

Anlagen 4 bis 43 entnommen werden. Bei den Immissionsorttabellen wird dabei zusätzlich zur

Darstellung des Immissionsbeitrags des jeweiligen Teilbereichs je Variante die Situation ohne Be‐

rücksichtigung der Geräuschvorbelastung dargestellt.

Für die Variante 1 (TB 10s) ergeben sich Emissionspotenziale von maximal 58 dB(A)/m² tags und

43 dB(A)/m² nachts. Ein Ausschluss einer erstmaligen oder weiterführenden Überschreitung an
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den maßgeblichen Immissionsorten führt bei dieser Variante lediglich zu einer geringfügigen Re‐

duzierung des Schallleistungspegels um 1 dB(A)/m² im Tageszeitbereich. Die ermittelten Schall‐

leistungspegel dieser Variante liegen demnach auf dem Niveau der im B-Plan Nr. 6 festgesetzten

immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel bzw. der zu erwartenden Schalle‐

missionen des westlichen Teils des Gewerbegebiets Holmer Berg. Bei Berücksichtigung einer mög‐

lichen Entwicklung des Windeignungsgebiets (Variante 2: TB 10s mit WEG) sind lediglich bei

Ausschluss einer erstmaligen oder weiterführenden Richtwertüberschreitung im Nachtzeitbereich

deutliche Reduzierung der Schallleistungspegel des Teilbereichs 10s auf 34 dB(A)/m² nötig. Dies

resultiert aus der Geräuschvorbelastung unter Einbeziehung des Windeignungsgebiets. Die

Schallemissionen der potentiellen Windkraftanlagen führen an den Immissionsorten mit oftmals

bereits ausgeschöpften Immissionsrichtwerten zu einer weiteren Erhöhung der Beurteilungspegel.

Auch wenn die Erhöhung der Geräuschvorbelastung rechnerisch an den meisten Immissionsorten

gering ausfällt, ergibt sich dennoch eine weiterführende Reduzierung der ermittelten flächenbe‐

zogenen Schallleistungspegel der zu untersuchenden Teilbereiche, da die Geräuschimmissionen

dieser Flächen bereits oftmals 10 dB(A) unterhalb der Immissionsrichtwerte liegen. Dadurch wird

es rechnerisch notwendig deutlich niedrigere Schallleistungspegel anzusetzen, um die Immissi‐

onsrichtwerte unter Berücksichtigung der Vorbelastung einzuhalten bzw. keine weiterführende

Überschreitung zu gewährleisten. Für den Teilbereich 10s in den Varianten 1 und 2 lässt sich somit

feststellen, dass die ermittelten Schallleistungspegel vor allem im Hinblick auf die vergleichbaren

Festsetzungen im B-Plan Nr. 6 ausreichend Emissionspotenziale zur Ansiedlung von gewerblichen

Betrieben aufweisen. Falls eine weiterführende Lärmzunahme an besonders betroffenen Wohnbe‐

bauungen im Umfeld vermieden werden soll (keine erstmalige oder weiterführende Überschrei‐

tung), reduziert sich jedoch nachts das Emissionspotenzial signifikant auf ein Niveau, welches bei

gewerblicher Entwicklung planerische und bauliche Lärmschutzmaßnahmen bedingen könnte.

Für den Teilbereich 10n ergibt sich in der Variante 3 ohne Berücksichtigung des Windeignungsge‐

biets tags ein im Vergleich zu den Ergebnissen des Teilbereichs 10s niedrigerer Schallleistungspe‐

gel von 51 dB(A)/m². Bei derart niedrigen Schallleistungspegeln im Tageszeitbereich sind

planerische oder bauliche Lärmschutzmaßnahmen nicht ausgeschlossen. Daher erscheint es frag‐

lich, ob die Anforderungen der Gewerbetreibenden an die Gewerbefläche im Teilbereich 10n erfüllt

werden können. Im Nachtzeitbereich befinden sich die ermittelten Schallleistungspegel jedoch

auf einem Niveau, welches eine gewerbliche Ansiedlung, wie sie im Gewerbegebiet Holmer Berg

vorliegt, erlaubt. Auch hierbei ist bei Entwicklung des Windeignungsgebiets sowie bei Ausschluss

einer erstmaligen oder weiterführenden Richtwertüberschreitung eine gewerbliche Nutzung im

Nachtzeitbereich voraussichtlich nur unter Anwendung von planerischen und baulichen Lärm‐

schutzmaßnahmen möglich.

Die Varianten 5 und 6 stellen den Fall einer gemeinsamen gewerblichen Nutzung der Teilbereiche

10s und 10n dar. Die sich ergebenden Schallleistungspegel sind vor allem im Tageszeitbereich mit
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maximal 53 dB(A)/m² (TB 10s) und 50 dB(A)/m² (TB 10n) als zu niedrig anzusehen, als dass sich

ohne planerische oder bauliche Lärmschutzmaßnahmen Gewerbebetriebe jeder Art auf diesen Flä‐

chen ansiedeln könnten. Im Nachtzeitbereich sind weiterhin Schallleistungspegel von über

40 dB(A)/m² möglich, womit unter Berücksichtigung der umliegenden Wohnbebauung und deren

Anforderungen an den Schallschutz ein nächtlicher Betrieb durchaus möglich erscheint. Aufgrund

der zu erwartenden Einschränkungen im Tageszeitbereich wird jedoch eine gewerbliche Entwick‐

lung nicht begünstigt. Bei Entwicklung des Windeignungsgebiets sowie bei Ausschluss einer erst‐

maligen oder weiterführenden Richtwertüberschreitung wären jedoch auch nachts

möglicherweise umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen notwendig.

Aufgrund der Entfernung zu den berücksichtigten Teilbereichen 10s und 10n sowie der geringeren

Einwirkung auf die für diese Teilbereiche maßgeblichen Immissionsorte ergeben sich im Rahmen

der Varianten 7 und 8 für den Teilbereich 18 noch Schallleistungspegel von bis zu 55 dB(A)/m²

tags und 40 dB(A)/m² nachts. Zwar liegt der Schallleistungspegel tags unterhalb von 60 dB(A)/m²,

dennoch wird eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben ohne die Notwendigkeit von umfangreichen

Lärmschutzmaßnahmen als möglich eingeschätzt. Wie bei den übrigen Varianten werden jedoch

bei einem angestrebten Ausschluss einer erstmaligen oder weiterführenden Richtwertüberschrei‐

tung sowie der gleichzeitigen Entwicklung des Windeignungsgebiets voraussichtlich planerische

und bauliche Lärmschutzmaßnahmen notwendig, um einen Nachtbetrieb zu gewährleisten.

Für die Varianten 1 bis 6 lässt sich zudem feststellen, dass die angesetzten Schallleistungspegel

für kurzzeitige Geräuschspitzen an keinem Immissionsort zu Überschreitungen der hierfür zu‐

grunde liegenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 85 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts füh‐

ren. Im Rahmen der Varianten 7 und 8 ergaben sich durch die Schallemissionen des

Teilbereichs 18 im angrenzenden und noch unbebauten Teilbereich 15 geringfügige Überschrei‐

tungen der Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen am Immissionsort IO2. Jedoch

sollte im Baugenehmigungsverfahren durch eine lärmoptimierte Anordnung möglicher Schall‐

quellen eine Einhaltung der Richtwerte erreichbar sein.

Aufbauend auf den Ergebnissen zur Ermittlung der Emissionspotenziale der zu untersuchenden

Teilbereiche lässt sich feststellen, dass eine Priorisierung der gewerblichen Entwicklung im Teilbe‐

reich 10s zu empfehlen ist. Für die Optionsfläche im Teilbereich 10n ergeben sich vor allem tags

relativ niedrige flächenbezogene Schallleistungspegel. Hier sollten zur Erfüllung der Anforderun‐

gen der Gewerbetreibenden an die Gewerbefläche ggf. Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung ge‐

zogen werden (siehe Hinweise in Kapitel 4.2.3). Gleiches gilt für die parallele gewerbliche

Entwicklung der Teilbereiche 10s und 10n. Für den Teilbereich 18 ist unter Berücksichtigung der

ermittelten Schallleistungspegel ebenfalls eine gewerbliche Nutzung möglich. Dabei sollten je‐

doch die Belange einer möglichen Wohnbebauung im Teilbereich 15 bei der weiteren Planung

beachtet werden.

Seite 183 von 302



Schalltechnische Untersuchung
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow

25

Tabelle 5 Emissionspotenziale der untersuchten Teilbereiche

4.2.3 Hinweise zur weiteren Planung

Die in Kapitel 4.2.2 aufgeführten berechneten Schallleistungspegel stellen lediglich vereinfacht

das Emissionspotenzial der untersuchten Teilbereiche dar, da die gesamte Fläche der jeweiligen

Teilbereiche einheitlich betrachtet wurde. Unter Verwendung von Lärmschutzmaßnahmen sind

hierbei jedoch auch deutlich höhere flächenbezogene Schallleistungspegel möglich. Dabei gilt,

dass die Lärmschutzmaßnahmen nicht zwingend baulicher Art sein müssen, um eine schalltech‐

nisch verträgliche Situation im Untersuchungsgebiet herzustellen. Durch planerische Maßnahmen

Variante Teilbereich

Schallleistungspegel [dB(A)/m²]

außerhalb des Einwirkbereichs
(10 dB(A) unter Richtwert)

keine erstmalige oder
weiterführende Überschreitung

tags nachts tags nachts

Variante 1:
TB 10s

TB 10s 58 43 57 43

Variante 2:
TB 10s mit WEG

TB 10s 57 43 57 34

Variante 3:
TB 10n

TB 10n 51 45 51 41

Variante 4:
TB 10n mit WEG

TB 10n 51 45 50 32

Variante 5:
TB 10s / TB 10n

TB 10s 53 41 53 40

TB 10n 50 42 49 38

Variante 6:
TB 10s / TB 10n mit WEG

TB 10s 53 41 52 30

TB 10n 50 41 49 29

Variante 7:
TB 18 mit TB 10s / TB 10n

TB 18 55 40 55 38

Variante 8:
TB 18 mit TB 10s / TB 10n

und WEG
TB 18 55 40 55 31
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können je nach Zielsetzung der Stadt Dassow (Immissionsort außerhalb des Einwirkbereichs, keine

erstmalige oder weiterführende Überschreitungen) gewerbliche Flächen derart aufgeteilt werden,

dass entweder ausreichende Abstandsflächen zwischen Gewerbe und Wohnbebauung hergestellt

oder besonders lärmintensive Gewerbebetriebe in Richtung der landwirtschaftlich genutzten Flä‐

chen und beispielsweise mischgebietstaugliche Gewerbe (z. B. eingeschränktes Gewerbegebiet)

zur Wohnbebauung hin angesiedelt werden (Trennungsgrundsatz).

Eine weiterführende planerische Maßnahme wäre die Durchführung einer Geräuschkontingentie‐

rung nach DIN 45691 [7] der gewerblichen Flächen im Rahmen eines B-Planverfahrens. Es ist

davon auszugehen, dass sich bei Einteilung der geplanten Gewerbegebiete in ausreichend große

Teilflächen vor allem in Richtung der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Nordosten (für

TB 10s und 10n) sowie Südwesten (für TB 18) deutliche höhere Emissionskontingente im Rahmen

einer Geräuschkontingentierung ergeben, als die in Kapitel 4.2.2 ermittelten flächenbezogenen

Schallleistungspegel. Zudem bietet sich hierzu für alle potenziellen Teilflächen die Festsetzung

von Zusatzkontingenten in bestimmte Richtungssektoren (z. B. nach Nordosten bzw. Südwesten)

an, welche beispielsweise bei einer günstigen Anordnung von Gebäuden und betrieblichen Schall‐

quellen ebenfalls zu einer Erhöhung des jeweiligen Emissionspotenzials führen können. Hierbei ist

allerdings zu beachten, dass im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße bereits eine geringfügige

Überschreitung des nächtlichen Immissionsrichtwerts der TA Lärm vorliegt. Bei einer Geräusch‐

kontingentierung muss gemäß Nr. 5 der DIN 45691 (Relevanzgrenze) der Immissionsbeitrag der

kontingentierten Teilfläche an dem Immissionsort mit vorliegender Richtwertüberschreitung den

Immissionsrichtwert der TA Lärm um mindestens 15 dB(A) unterschreiten. Für den vorliegenden

Fall würde dies am Immissionsort Rosa-Luxemburg-Straße 33 notwendig sein. Dabei ist anzuneh‐

men, dass sich das Emissionspotenzial zumindest von Teilflächen der betrachteten Teilbereiche im

Vergleich zu den Ergebnissen in Kapitel 4.2.2 verringern könnte. Die zu erwartenden Schallleis‐

tungspegel dürften hierbei geringfügig unter den berechneten Werten beim Ausschluss einer erst‐

maligen oder weiterführenden Richtwertüberschreitung ohne Berücksichtigung des

Windeignugnsgebiets liegen. Dieser Sachverhalt sollte bei einer möglichen Geräuschkontingentie‐

rung berücksichtigt werden.

Selbstverständlich können auch bauliche Lärmschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände oder

-wälle sowie Gebäuderiegel genutzt werden, um ein höheres Emissionspotenzial in den Teilberei‐

chen zu erreichen. Hierbei sind jedoch wirtschaftliche Aspekte sowie der zumindest bei Lärm‐

schutzwällen oftmals hohe Flächenbedarf zu beachten.
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5 Zusammenfassung

Die Stadt Dassow plant die 1. Änderung des Flächennutzungsplans. Ziel der Änderung ist unter

anderem die Festsetzung von zusätzlichen Gewerbeflächen im Osten des Stadtgebiets. Hierzu soll

der Teilbereich 10s nördlich der B 105 mit einer Fläche von ca. 25 ha gewerblich entwickelt wer‐

den. Zudem bestehen mit dem Teilbereich 10n (ca. 31 ha) und dem Teilbereich 18 (ca. 26 ha) wei‐

tere Optionsflächen für eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Um zu prüfen, inwiefern aufgrund der Geräuschvorbelastung im Untersuchungsgebiet die Anfor‐

derungen an Gewerbeflächen in den geplanten Entwicklungsbereichen erfüllt werden können,

wurde eine schalltechnische Machbarkeitsstudie durchgeführt. Dabei wurden die Emissionspoten‐

ziale für folgende Varianten ermittelt:

� Variante 1-2: Teilbereich 10s mit und ohne Berücksichtigung der Errichtung
von Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet

� Variante 3-4: Teilbereich 10n mit und ohne Berücksichtigung der Errichtung
von Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet

� Variante 5-6: Gemeinsame Betrachtung der Teilbereiche 10s und 10n mit
und ohne Berücksichtigung der Errichtung von Windenergieanlagen im Wind‐
eignungsgebiet

� Variante 7-8: Teilbereich 18 unter Einbeziehung der sich in den Varianten 5
und 6 ergebenden Emissionspotenziale für die Teilbereiche 10s und 10n je‐
weils mit und ohne Berücksichtigung der Errichtung von Windenergieanlagen
im Windeignungsgebiet

Zum Schutz der Bevölkerung im Untersuchungsgebiet wurde auf eine Berücksichtigung bzw. An‐

wendung des Irrelevanzkriteriums nach Punkt 3.2.1 der TA Lärm im Rahmen der Ermittlung der

Emissionspotenziale der geplanten gewerblichen Flächen verzichtet.

Stattdessen wurden zur Ermittlung der Emissionspotenziale der geplanten gewerblichen Flächen

je Variante folgende Szenarien untersucht:

� Dimensionierung der Schallleistungspegel, sodass der vom Teilbereich ausge‐
hende Immissionsbeitrag mindestens 10 dB(A) unterhalb des Immissionsricht‐
werts liegt (Immissionsort außerhalb des Einwirkbereichs der Schallquelle)

� Reduzierung der Schallleistungspegel bis keine erstmalige oder weiterführen‐
de Überschreitung der Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten vorliegt

Ergebnisse der Untersuchung
� Für den Teilbereich 10s (Variante 1 und 2) ergeben sich vor allem im Hinblick

auf die vergleichbaren Festsetzungen im B-Plan Nr. 6 ausreichend Emissiosn‐
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potenziale zur Ansiedlung von gewerblichen Betrieben.

� Für den Teilbereich 10n (Variante 3 und 4) ergeben sich tags lediglich maxi‐
male Schallleistungspegel von 51 dB(A)/m². Selbst unter Berücksichtigung von
baulichen Lärmschutzmaßnahmen erscheint fraglich, ob die Anforderungen
der Gewerbetreibenden an die Gewerbefläche erfüllt werden können. Im
Nachtzeitbereich befinden sich die ermittelten Schallleistungspegel jedoch auf
einem Niveau, welches eine gewerbliche Ansiedlung, wie sie im Gewerbege‐
biet Holmer Berg vorliegt, erlaubt.

� Bei gemeinsamer Betrachtung der Teilbereiche 10s und 10n (Variante 5 und 6)
sind die berechneten Schallleistungspegel vor allem im Tageszeitbereich mit
maximal 53 dB(A)/m² (TB 10s) und 50 dB(A)/m² (TB 10n) als zu niedrig anzu‐
sehen, als dass sich ohne planerische oder bauliche Lärmschutzmaßnahmen
Gewerbebetriebe jeder Art auf diesen Flächen ansiedeln könnten. Im Nacht‐
zeitbereich sind weiterhin Schallleistungspegel von über 40 dB(A)/m² möglich,
womit ein nächtlicher Betrieb als durchaus möglich eingeschätzt wird, jedoch
aufgrund der tageszeitlichen Einschränkungen keine Entwicklung begünstigt.

� Für den Teilbereich 18 (Variante 7 und 8) ergeben sich noch Schallleistungspe‐
gel von 55 dB(A)/m² tags und 40 dB(A)/m² nachts. Eine Ansiedlung von Ge‐
werbebetrieben ohne der Notwendigkeit für umfangreiche
Lärmschutzmaßnahmen wird daher als möglich eingeschätzt.

� Für alle untersuchten Varianten gilt jedoch, dass bei Entwicklung des Wind‐
eignungsgebiets und einem gleichzeitig angestrebten Ausschluss einer erst‐
maligen oder weiterführenden Richtwertüberschreitung nachts umfangreiche
Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden, welche die Anforderungen der
Gewerbetreibenden an die gewerblichen Flächen voraussichtlich nicht erfüllen.

Fazit

Die ermittelten Schallleistungspegel stellen lediglich vereinfacht das Emissionspotenzial der zu

untersuchenden Teilbereiche dar, da die gesamte Fläche der Teilbereiche einheitlich betrachtet

wurde. Unter Verwendung von baulichen und vor allem planerischen Lärmschutzmaßnahmen sind

hierbei jedoch auch deutlich höhere flächenbezogene Schallleistungspegel möglich. Durch Ab‐

standsflächen, einer lärmoptimierten Aufteilung der Teilbereiche bzw. der Anordnung von lärmin‐

tensiven Gewerbebetrieben sowie ggf. einer Nutzung von Zusatzkontingenten in bestimmte

Richtungen im Rahmen einer Geräuschkontingentierung sind auch für den Teilbereich 10n bzw.

der gemeinsamen Nutzung der Teilbereiche 10s und 10n höhere Emissionspotenziale erreichbar,

welche die Anforderungen der Gewerbetreibenden erfüllen können. Dementsprechend wird eine

gewerbliche Ansiedlung auf den untersuchten Teilbereichen 10s, 10n und 18 als machbar einge‐

schätzt.
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Anlage 1 Stundenwerte der Schallleistungspegel | Geräuschvorbelastung mit Windeignungsgebiet

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
B-Plan Nr. 6 | TF 1-1 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 85,9 85,9
B-Plan Nr. 6 | TF 1-2 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 81,5 81,5
B-Plan Nr. 6 | TF 2-1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 92,1 92,1
B-Plan Nr. 6 | TF 2-2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 95,2 95,2
B-Plan Nr. 6 | TF 3 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 69,1 69,1
B-Plan Nr. 6 | TF 4-1 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 83,2 83,2
B-Plan Nr. 6 | TF 4-2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 80,2 80,2
B-Plan Nr. 6, 3. Änderung | GE 1 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 88,6 88,6
B-Plan Nr. 6, 3. Änderung | GE 2 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 86,7 86,7
B-Plan Nr. 6, 3. Änderung | GE 3 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 88,0 88,0
B-Plan Nr. 6, 3. Änderung | GE 4 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 86,3 86,3
Garrtencenter | Kundenparkplatz 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8
Gartencenter | Anlieferung Ladekante 101,8 101,8
Gartencenter | Anlieferung Lkw Rollgeräusche 88,8 88,8
Gartencenter | Anlieferung Standgeräusche 75,0 75,0
Gartencenter | Anlieferung Warenumschlag 79,7 79,7
Gartencenter | Lkw-Fahrlinie Abfahrt rückwärts 84,2 84,2
Gartencenter | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorwärts 80,8 80,8
Gartencenter | Lkw-Fahrlinie Zufahrt vorwärts 81,1 81,1
Gewerbegebiet Holmer Berg 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 96,1 96,1
Norma-Markt | Anlieferung Ladekante 101,8 101,8 101,8 101,8
Norma-Markt | Anlieferung Lkw Rollgeräusche 91,8 91,8 91,8 91,8
Norma-Markt | Anlieferung Standgeräusche 75,0 75,0 75,0 75,0
Norma-Markt | EKW-Box 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9
Norma-Markt | Kundenparkplatz 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
Norma-Markt | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorwärts 85,2 85,2 85,2 85,2
Norma-Markt | Lkw-Fahrlinie Zufahrt rückwärts 84,1 84,1 84,1 84,1
Norma-Markt | Lkw-Fahrlinie Zufahrt vorwärts 81,5 81,5 81,5 81,5
Norma-Markt | TGA 1 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0
Norma-Markt | TGA 2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 70,0
TB80 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 84,5 84,5
Windeignungsgebiet 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 110,8 110,8
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Anlage 2 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Geräuschvorbelastung ohne Windeignungsgebiet

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 37 22 40 -6 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 24 48 -6 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 45 31 58 16 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 31 63 24 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 54 40 48 28 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 29 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 38 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 54 23 79 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 25 81 39 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 47 32 57 27 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 47 33 59 29 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 49 35 58 12 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 35 59 21 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 9 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 19 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 53 39 49 8 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 17 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 38 19 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 39 44 21 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 52 6 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 16 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 39 37 5 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 12 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 37 5 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 43 13 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 21 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 22 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 37 45 20 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 21 --- --- --- ---
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Anlage 3 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Geräuschvorbelastung mit Windeignungsgebiet

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 41 33 40 -6 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 33 48 -6 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 46 32 58 16 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 32 63 24 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 28 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 29 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 54 28 79 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 29 81 39 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 47 33 57 27 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 47 34 59 29 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 49 36 58 12 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 36 59 21 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 9 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 19 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 53 39 49 8 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 17 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 38 19 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 21 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 52 6 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 16 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 37 5 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 12 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 37 5 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 43 13 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 21 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 22 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 20 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 21 --- --- --- ---
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Anlage 4 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 1 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 41 25 40 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 27 48 40 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 49 33 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 33 63 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 42 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 38 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 29 79 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 56 30 81 54 1 --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 50 34 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 35 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 51 36 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 37 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 53 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 46 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 40 --- --- --- ---
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Anlage 5 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 1 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | ohne Vorbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 39 22 39 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 25 40 40 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 47 30 57 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 47 30 57 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 40 23 41 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 23 42 42 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 41 24 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 25 46 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 41 24 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 26 47 47 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 42 25 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 26 48 48 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 45 28 54 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 28 54 54 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 47 30 51 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 47 31 51 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 48 31 50 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 48 31 50 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 46 29 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 47 30 47 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 47 30 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 47 30 47 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 44 27 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 28 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 46 30 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 47 30 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 43 26 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 27 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 41 24 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 26 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 44 27 41 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 27 41 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 43 26 40 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 26 40 40 --- --- --- ---
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Anlage 6 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 1 | keine erstmalige oder weiterführende Überschreitung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 41 25 40 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 27 48 40 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 49 33 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 33 63 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 42 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 38 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 29 79 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 30 81 54 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 49 34 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 35 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 51 36 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 37 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 53 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 46 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 40 --- --- --- ---

SoundPLAN 8.2

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 1

Seite 197 von 302



Schalltechnische Untersuchung
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow

39

Anlage 7 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 1 | außerhalb des
Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 8 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 1 | keine erstmalige
oder weiterführende Überschreitung | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 9 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 2 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 43 33 40 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 34 48 40 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 49 34 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 34 63 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 41 48 41 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 42 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 38 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 31 79 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 32 81 54 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 50 35 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 36 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 51 37 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 37 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 53 39 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 47 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 41 52 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 46 41 --- 1 --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 40 --- --- --- ---
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Anlage 10 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 2 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | ohne Vorbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 38 22 39 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 25 40 40 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 46 30 57 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 30 57 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 39 23 41 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 39 23 42 42 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 40 24 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 25 46 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 40 24 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 26 47 47 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 41 25 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 26 48 48 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 44 28 54 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 28 54 54 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 46 30 51 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 31 51 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 47 31 50 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 47 31 50 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 45 29 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 30 47 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 46 30 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 30 47 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 43 27 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 28 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 45 30 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 30 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 42 26 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 27 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 40 24 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 26 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 43 27 41 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 27 41 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 42 26 40 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 26 40 40 --- --- --- ---
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Anlage 11 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 2 | keine erstmalige oder weiterführende Überschreitung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 43 33 40 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 33 48 40 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 49 33 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 33 63 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 42 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 29 79 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 30 81 54 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 50 34 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 34 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 51 36 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 36 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 53 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 46 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 40 --- --- --- ---
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Anlage 12 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 2 | außerhalb des
Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 13 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 2 | keine erstmalige
oder weiterführende Überschreitung | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 14 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 3 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 40 30 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 34 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 37 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 48 38 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 41 48 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 38 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 37 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 81 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 48 36 57 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 48 36 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 37 58 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 37 59 48 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 44 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 44 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 53 40 49 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 43 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 38 36 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 37 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 52 42 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 43 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 39 37 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 36 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 37 31 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 43 35 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 39 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 38 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 38 --- --- --- ---
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Anlage 15 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 3 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | ohne Vorbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 37 29 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 33 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 44 36 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 37 60 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 37 29 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 37 29 46 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 36 28 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 30 48 48 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 37 29 49 49 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 30 49 49 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 39 31 51 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 32 51 51 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 45 37 59 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 37 60 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 41 33 50 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 33 50 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 40 32 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 32 48 48 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 38 30 44 44 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 30 44 44 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 38 30 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 30 43 43 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 25 17 36 36 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 32 24 37 37 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 37 29 42 42 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 37 30 43 43 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 23 15 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 31 23 36 36 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 20 12 31 31 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 29 21 35 35 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 35 27 39 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 27 39 39 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 34 26 38 38 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 34 26 38 38 --- --- --- ---
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Anlage 16 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 3 | keine erstmalige oder weiterführende Überschreitung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 40 27 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 30 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 35 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 48 35 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 33 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 34 81 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 48 34 57 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 48 34 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 36 58 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 36 59 48 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 44 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 44 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 53 39 49 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 43 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 38 36 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 37 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 52 42 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 43 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 39 37 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 36 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 37 31 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 43 35 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 39 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 37 45 38 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 38 --- --- --- ---
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Anlage 17 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 3 | außerhalb des
Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 18 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 3 | keine erstmalige
oder weiterführende Überschreitung | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 19 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 4 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 43 34 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 36 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 38 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 38 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 41 48 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 38 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 37 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 56 38 81 60 1 --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 48 36 57 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 48 36 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 37 58 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 37 59 48 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 39 48 44 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 40 52 44 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 41 53 43 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 38 36 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 37 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 54 41 52 42 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 43 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 37 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 36 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 37 31 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 43 35 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 41 46 39 --- 1 --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 38 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 38 --- --- --- ---

SoundPLAN 8.2

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 1

Seite 210 von 302



Schalltechnische Untersuchung
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow

52

Anlage 20 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 4 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | ohne Vorbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 37 29 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 33 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 44 36 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 37 60 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 37 29 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 37 29 46 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 36 28 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 30 48 48 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 37 29 49 49 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 30 49 49 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 39 31 51 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 32 51 51 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 45 37 59 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 37 60 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 41 33 50 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 33 50 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 40 32 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 32 48 48 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 38 30 44 44 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 30 44 44 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 38 30 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 30 43 43 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 25 17 36 36 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 32 24 37 37 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 37 29 42 42 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 37 30 43 43 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 23 15 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 31 23 36 36 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 20 12 31 31 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 29 21 35 35 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 35 27 39 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 27 39 39 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 34 26 38 38 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 34 26 38 38 --- --- --- ---
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Anlage 21 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 4 | keine erstmalige oder weiterführende Überschreitung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 43 33 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 33 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 33 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 48 33 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 30 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 30 81 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 48 34 57 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 48 34 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 36 58 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 50 36 59 48 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 44 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 44 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 53 39 49 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 43 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 38 36 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 37 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 52 42 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 43 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 37 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 44 36 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 37 31 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 43 35 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 39 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 38 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 38 --- --- --- ---
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Anlage 22 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 4 | außerhalb des
Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 23 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 4 | keine erstmalige
oder weiterführende Überschreitung | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 24 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 5 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 41 29 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 32 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 36 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 36 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 41 48 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 38 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 35 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 56 35 81 60 1 --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 49 35 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 36 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 37 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 37 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 40 --- --- --- ---
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Anlage 25 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 5 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | ohne Vorbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 38 27 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 31 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 46 35 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 35 60 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 38 27 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 39 27 46 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 38 27 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 28 48 48 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 39 27 49 49 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 29 49 49 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 40 29 51 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 30 51 51 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 45 34 59 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 35 60 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 44 32 51 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 32 51 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 44 32 50 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 32 50 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 43 30 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 31 47 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 43 30 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 31 47 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 39 25 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 27 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 43 30 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 30 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 38 24 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 27 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 36 22 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 25 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 40 27 41 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 27 41 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 39 27 40 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 39 27 40 40 --- --- --- ---
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Anlage 26 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 5 | keine erstmalige oder weiterführende Überschreitung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 40 26 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 29 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 34 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 34 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 32 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 32 81 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 48 34 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 35 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 36 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 36 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 39 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 40 --- --- --- ---
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Anlage 27 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 5 | außerhalb des
Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 28 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 5 | keine erstmalige
oder weiterführende Überschreitung | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 29 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 6 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 43 34 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 35 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 49 36 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 36 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 41 48 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 38 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 35 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 56 35 81 60 1 --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 49 36 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 36 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 37 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 37 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 39 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 40 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 41 53 47 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 41 52 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 39 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 46 41 --- 1 --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 40 --- --- --- ---
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Anlage 30 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 6 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | ohne Vorbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 38 27 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 30 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 46 34 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 34 60 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 38 26 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 39 27 46 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 38 26 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 28 48 48 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 39 27 49 49 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 28 49 49 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 40 28 51 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 29 51 51 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 45 33 59 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 34 60 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 44 32 51 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 32 51 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 44 31 50 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 31 50 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 43 30 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 30 47 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 43 30 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 30 47 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 39 25 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 27 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 43 30 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 30 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 38 24 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 26 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 36 22 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 25 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 40 27 41 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 40 27 41 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 39 26 40 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 39 26 40 40 --- --- --- ---
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Anlage 31 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 6 | keine erstmalige oder weiterführende Überschreitung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 43 33 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 33 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 33 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 33 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 29 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 30 81 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 48 34 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 34 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 36 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 36 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 39 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 52 38 43 43 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 44 44 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 54 40 46 41 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 46 41 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 52 38 45 40 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 38 46 40 --- --- --- ---
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Anlage 32 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 6 | außerhalb des
Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 33 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 6 | keine erstmalige
oder weiterführende Überschreitung | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 34 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 7 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 41 29 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 32 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 49 36 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 36 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 41 48 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 38 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 35 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 56 35 81 60 1 --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 49 35 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 36 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 37 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 37 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 47 47 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 55 40 55 55 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 55 55 --- 1 --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 54 39 61 61 --- --- --- 1 
1.OG 55 40 85 60 54 39 62 62 --- --- --- 2 
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Anlage 35 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 7 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | ohne Vorbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 29 12 29 29 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 30 13 29 29 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 36 19 38 38 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 36 20 38 38 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 34 17 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 18 35 35 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 20 3 30 30 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 26 9 30 30 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 34 17 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 18 36 36 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 34 17 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 18 36 36 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 18 1 18 18 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 26 9 27 27 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 20 3 22 22 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 29 12 30 30 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 26 9 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 32 15 35 35 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 30 13 36 36 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 18 37 37 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 31 14 37 37 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 36 19 38 38 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 40 23 44 44 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 25 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 33 16 39 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 21 39 39 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 42 25 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 25 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 42 25 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 26 47 47 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 46 29 55 55 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 30 55 55 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 48 32 61 61 --- --- --- 1 
1.OG 55 40 85 60 49 32 62 62 --- --- --- 2 
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Anlage 36 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 7 | keine erstmalige oder weiterführende Überschreitung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 41 26 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 43 29 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 34 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 34 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 32 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 32 81 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 48 34 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 35 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 36 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 36 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 39 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 39 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 47 47 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 55 40 55 55 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 55 55 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 54 38 61 61 --- --- --- 1 
1.OG 55 40 85 60 54 38 62 62 --- --- --- 2 
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Anlage 37 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 7 | außerhalb des
Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 18

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 18

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 38 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 7 | keine erstmalige
oder weiterführende Überschreitung | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 18

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 18

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 39 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 8 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 43 34 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 45 35 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 49 36 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 36 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 41 48 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 38 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 66 58 --- 1 --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 35 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 56 35 81 60 1 --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 49 36 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 36 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 37 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 37 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 39 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 40 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 47 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 41 52 46 --- 1 --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 46 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 47 47 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 55 40 55 55 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 55 55 --- 1 --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 54 39 61 61 --- --- --- 1 
1.OG 55 40 85 60 54 39 62 62 --- --- --- 2 

SoundPLAN 8.2
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Anlage 40 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 8 | außerhalb des Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | ohne Vorbelastung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 29 12 29 29 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 30 13 29 29 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 36 19 38 38 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 36 20 38 38 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 34 17 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 18 35 35 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 20 3 30 30 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 26 9 30 30 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 34 17 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 18 36 36 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 34 17 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 18 36 36 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 18 1 18 18 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 26 9 27 27 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 20 3 22 22 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 29 12 30 30 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 26 9 35 35 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 32 15 35 35 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 30 13 36 36 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 35 18 37 37 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 31 14 37 37 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 36 19 38 38 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 40 23 44 44 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 41 25 45 45 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 33 16 39 39 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 38 21 39 39 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 42 25 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 25 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 42 25 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 42 26 47 47 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 46 29 55 55 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 46 30 55 55 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 48 32 61 61 --- --- --- 1 
1.OG 55 40 85 60 49 32 62 62 --- --- --- 2 
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Anlage 41 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 8 | keine erstmalige oder weiterführende Überschreitung

Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

RW,N
dB(A)

RW,T,max
dB(A)

RW,N,max
dB(A)

LrT
dB(A)

LrN
dB(A)

LT,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

LrT,diff
dB

LrN,diff
dB

LT,max,diff
dB

LN,max,diff
dB

Dassow-Ausbau 1 WA EG SO 55 40 85 60 43 33 48 48 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 44 33 49 49 --- --- --- ---

Goethestraße 1 WA EG O 55 40 85 60 48 33 60 60 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 33 63 60 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 25 WA EG O 55 40 85 60 55 40 48 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 47 46 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 32 WA EG N 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 37 66 54 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 34 WA EG N 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 66 58 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 38 WA EG N 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 52 39 58 57 --- --- --- ---

Grevesmühlener Straße 48 WA EG N 55 40 85 60 55 29 79 59 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 30 81 60 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 3 WA EG NO 55 40 85 60 48 34 57 51 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 49 34 59 51 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 15 WA EG NO 55 40 85 60 50 36 58 50 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 51 36 59 50 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 27 WA EG NO 55 40 85 60 52 38 48 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 52 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG NO 55 40 85 60 54 39 49 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 53 47 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 31 WA EG SO 55 40 85 60 53 39 45 45 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG NO 55 40 85 60 55 40 52 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 41 53 46 --- 1 --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 33 WA EG SO 55 40 85 60 54 40 46 46 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 46 46 --- --- --- ---

Rosa-Luxemburg-Straße 37 WA EG SO 55 40 85 60 53 38 47 47 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 53 39 47 47 --- --- --- ---

TB15 - IO1 WA EG 55 40 85 60 55 40 55 55 --- --- --- ---
1.OG 55 40 85 60 55 40 55 55 --- --- --- ---

TB15 - IO2 WA EG 55 40 85 60 54 38 61 61 --- --- --- 1 
1.OG 55 40 85 60 54 38 62 62 --- --- --- 2 
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Anlage 42 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 8 | außerhalb des
Einwirkbereichs (10 dB(A) unter Richtwert) | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 18

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 18

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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Anlage 43 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | Variante 8 | keine erstmalige
oder weiterführende Überschreitung | tags (oben), nachts (unten)

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 18

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Zeichenerklärung
Gebäude Umgebung

Straße

TB 15

Teilbereich 10s

Teilbereich 10n

Teilbereich 18

Teilbereich 80

GE Holmer Berg

Windeignungsgebiet

Kundenparkplatz

Rollgeräusche

Warenumschlag

Lkw‐Fahrlinie

Lkw‐Stellplatz

Ladekante

TGA

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  
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@ CIMA Beratung + Management GmbH

Dieses Gutachten fällt unter § 2 Abs. 2 sowie § 31 Abs. 1 des Gesetzes über
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG).

Das Nutzungsrecht für das Gutachten geht an die Stadt Dassow (vertreten
durch das Amt Schönberger Land) als Auftraggeberin über, verbunden mit
allen Rechten der nicht-kommerziellen Weiterverwendung.

Eine gewerbliche Nutzung sowie die Weiterverwendung durch Dritte sind
nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.

Sämtliche Urheberrechte verbleiben bei der CIMA Beratung + Manage-
ment GmbH in Lübeck.

Auftraggebende Ste Ile

• Amt Schönberger Land für die Stadt Dassow,
Am Markt 15, 23923 Schönberg

Untersuchungszeitraum

• Juni bis August 2021

Vorbemerkungen zur Methodik

• Die Ermittlung der Leistungsdaten des Einzelhandels in der Stadt
Dassow und im Nahbereich basiert auf einer flächendeckenden Be-
standserhebung des Einzelhandels durch das cima-Projektteam im Juni
2021.

• Die Ermittlung der relevanten Einzelhandelsumsätze erfolgt über veröf-
fentlichte regionale Flächenproduktivitäten und weitere Quellen der
Branchen- und Betriebsberichtserstattung sowie der Inaugenschein-
nahme der Unternehmen.
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

1 Bestands- und lnformationserhebung
1.1 Makrostandort und zentralörtliche Bedeutung
1.1.1 Makrostandort Dassow

• Dassow ist eine Gemeinde mit 4.102 Ew.1 im Landkreis Nordwestmeck-
lenburg in Mecklenburg-Vorpommern.

• Neben dem Hauptort Dassow gehören zum Stadtgebiet insgesamt 19
Ortsteile, die allesamt dörflich geprägt sind.

• Dassow liegt im Stadt-Umland-Raum des Oberzentrums Lübeck und
außerdem in sehr verkehrsgünstiger Lage an der B 105, einer wichtigen
Verbindungsachse zwischen den Oberzentren Lübeck und Wismar. Als
ein „Eingangstor" zur nordwestmecklenburgischen Ostseeküste (u.a.
mit Priwall und Klützer Winkel) wird Dassow außerdem in wesentlichem
Umfang von touristischem Durchgangsverkehr frequentiert.

• Für Dassow selbst spielt der Tourismus nur eine untergeordnete Rolle.
Mit Stand 2019 gab es in Dassow vier gewerbliche Beherbergungsbe-
triebe mit 198 Betten. lm gesamten Jahr 2019 wurden in Dassow 14.146

Gästeübernachtungen verzeichnet2.

• Neben touristischen Verkehren wird die B 105 auch von vielen Berufs-
pendler:innen (bspw. zwischen Lübeck und Grevesmühlen) frequentiert.

• Über einen Bahnanschluss verfügt Dassow nicht. Der nächstgelegene
Bahnhof befindet sich in rd. 7 km Entfernung in Schonberg. Das Busnetz
ist in Dassow moderat ausgebaut. Eine Regionalbuslinie zwischen
Lübeck und Grevesmühlen verkehrt in ein- bis zweistündigem Takt. Die
Ortsteile sind teilweise nur über Schulbusse in das ÖPNV-Netz einge-
bunden.

odten
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Abb. 1: Lage der Stadt Dassow im Raum
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

1.1.2 Zentralörtliche Funktion

• Der Stadt Dassow ist raumordnerisch die Funktion eines Grundzentrums
zugewiesen. Somit hat Dassow den Auftrag, Versorgungseinrichtungen
des qualifizierten Grundbedarfs zur Daseinsvorsorge für den raumord-

nerisch zugewiesenen Nahbereich sicherstellen3.

• Zu diesem Nahbereich gehört neben der Stadt Dassow selbst auch die
Gemeinde Selmsdorf mit 3.213 Einwohner:innen. Somit leben im Nah-

bereich des Grundzentrums Dassow insgesamt 7.315 Menschen4.

• Nächstgelegene Zentrale Orte mit Bedeutung als Wettbewerbsstand-
ode sind

- Grundzentrum Schönberg

- Grundzentrum Lüdersdorf

- Grundzentrum Klütz

- Mittelzentrum Grevesmühlen

- Mittelzentrum Wismar

- Oberzentrum Lübeck (Schleswig-Holstein)
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Abb. 2: Stadt Dassow  im zentralörtlichen System
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

1.2 Sozioökonomische Strukturdaten
Bevölkerungsentwicklung

• Im Vergleichszeitraum (2011 bis 2020) verzeichnete die Stadt Dassow
einen leichten Bevölkerungszuwachs um 2,1 % (+ 85 Ew.). Damit liegt
das Bevölkerungswachstum in Dassow leicht über den Wachstumsraten
des Landkreises Nordwestmecklenburg (+ 1,3 %) und des Landes
Mecklenburg-Vorpommern insgesamt (+ 0,2 %).

• Die zum Nahbereich des Grundzentrums Dassow gehörende Gemeinde
Selmsdorf verzeichnete im selben Zeitraum einen signifikanten Bevöl-
kerungszuwachs um 19,1 % (+ 516 Ew.). Diese dynamische Bevölke-
rungsentwicklung ist vermutlich auf die räumliche Nähe zum Oberzent-
rum Lübeck zurückzuführen, die Selmsdorf zu einem beliebten Wohn-
standort für Pendler:innen macht.

• Bevölkerungsprognosedaten für die Stadt Dassow liegen nicht vor.
Nach Einschätzung der cima ist aber auch für die kommenden Jahre von
einer stabilen bis leicht positiven Bevölkerungszahl in Dassow auszuge-
hen. Einige in Vorbereitung befindliche Wohnbauentwicklungens wer-
den in den kommenden Jahren für Zuzüge (vor allem von Familien und
Familiengründungswilligen) nach Dassow in moderatem Umfang sor-
gen, wodurch der Altersdurchschnitt gesenkt werden dürfte, was einer
natürlichen Schrumpfung der Bevölkerungszahl entgegenwirkt.

• Auch für die Gemeinde Selmsdorf kann weiterhin von einer hohen
Wohnraumnachfrage und damit von einer kontinuierlich positiven Be-
völkerungsentwicklung ausgegangen werden. Ob die Bevölkerungsent-
wicklung in den kommenden Jahren eine ähnliche Dynamik entfalten
kann wie im Zeitraum 2011 bis 2020, wird im Wesentlichen davon ab-
hängen, ob die Gemeinde auch weiterhin die Nachfrage nach Wohn-
bauflächen decken kann.

5 vgl. hierzu Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dassow in

der Fassung der Neubekanntrnachung 2019: In Dassow befinden sich aktuell zwar keine
Wohnbauflächen in der Erschließung, aus der derzeit wirksamen Fassung des

Für den Dassower Einzelhandel kann somit von einer stabilen bis leicht
positiven Nachfragebasis ausgegangen werden.

Abb. 3: Bevölkerungsentwicklung von Dassow im Vergleich

Bevölkerungs-
Stadt Dassowentwicklung

Gemeinde
Selmsdorf

Landkreis Land
Nordwest- Mecklenburg-

Mecklenbur • Vor .ommern
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

in % 2011 - 2020

4.017
4.025
4.013
4.010
4.034
4.076
4.077
4.042
4.063
4.102

2,1

2.697
2,715
2.767
2.786
2.846
2.906
2.973
3.064
3.110
3.213
19,1

156.004

155.801

155.265

155.424

156.270

156.825

156.993

156.729

157.322

157.975

1,3

1.606.899

1.600.327

1.596.505

1.599.138

1.612.362

1.610.674

1.611.119

1.609.675

1.608.138

1.610.774

0,2
Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern 2021

Bearbeitung: cima 2021

Flächennutzungsplanes könnten aber ca. 163 bis 188 Wohneinheiten (entspr. rd. 319 bis
368 Personen) vorbereitet werden. Auf zusätzlich ausgewiesenen Flächen könnten zu-
künftig weitere 442 Wohneinheiten (entspricht rd. 866 Ew.) vorbereitet werden.

Seite 7

Seite 241 von 302
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Beschäftigten- und Pendeldaten

• Im Vergleichszeitraum (2011 bis 2020) hat sich die Beschäftigtenzahl
in Dassow um + 106,8 % mehr als verdoppelt. Somit hatten im Jahr 2020
1.801 Beschäftigte einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz in
Dassow. Der Beschäftigtenzuwachs in Dassow überstieg damit deutlich
die ebenfalls positive Entwicklung in der Gemeinde Selmsdorf
(+ 37,1 %).

• Bei den Pendelverkehren weisen sowohl Dassow als auch Selmsdorf
einen nahezu ausgeglichenen Saldo auf. Beide Orte weisen - gemessen
an der Beschäftigtenzahl - eine sehr Hohe Anzahl sowohl von Einpend-
ler:innen als auch von Auspendler:innen auf. Dies deutet darauf hin,
dass sowohl Dassow als auch Selmsdorf nur Wohnorte für Auspend-
ler:innen sind, sondern ebenfalls eine hohe Bedeutung als Arbeitsplatz-
standorte haben.

Abb. 4: Beschäftigten- und Pendeldaten von Dassow im Vergleich

EITE=1111 Stadt Dassow
Gemeinde
Selmsdorf

Landkreis Land
Nordwest- Mecklenburg-

Mecklenburg Vorpommern
Sozialvers.- 30.06.2011
pflichtig 30.06.2012

Beschäftigte 30.06.2013
(am Arbeitsort) 30.06.2014

30.06.2015

30.06.2016
30.06.2017
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020

+/- in % 2011 - 2020

873
884

1.015
1.609

1.269
1.338
1.449

1.575
1.771
1.801
106,3

1.008
1.046

1.037
1.150

1.114
1.117

1.168

1.288
1.323
1.382

37,1

42.917
43.008

43.793
45.798

45.716
45.775

46.854

47.482
48.179
48.174

12,2

529.185

531.989

533.174

549.479

553.783

559.531

567.650

574.586

578.848

572.732

8,2
Quelle. r:dalirdik der 2undesagentur für Albeit 2021

Einpendelnde 30.06.2011
Auspendlnde 30.06.2011

Saldo

873

657

216

909

1.093

-184

k.A.
k.A.
k.A.

23.733

75.312

-51.579
Einpendelnde 30.06.2020

Auspendlnde 30.06.2020
Saldo

1.499
1.456

43

1.264
1.284

-20

10.515
25.425

-14.910

32.255
74.816

-42.561
Quelle: Statisrik der Bundesagentur für Arben 2021

Bearheitung: cima 2021
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

1.3 Nachtragepotenzial des Dassower Einzelhandels
Die Berechnung des Nachfragepotenzials6 in der Stadt Dassow erfolgt auf
Basis der gemeindescharfen Bevölkerungszahlen und der ortsspezifischen
einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern.

Es wird ein bundesdurchschnittlicher Ausgabesatz pro Kopf im stationären
Einzelhandel von 5.732 € für 2021 zugrunde gelegt, der mit der Kaufkraft-
kennziffern an das Niveau der Stadt Dassow bzw. der Gemeinde Selmsdorf
angepasst wird.

Abb. 5: Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern im Vergleich

Lüdersdorf
Selmsdorf

Dassow

Lübeck
Schonberg

Grevesmühlen

Wismar

-Deutschland
LK NWM -

Land M-V

o 50

Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2021

98,4
1936,2

6,0
•  93,5

1 9(j 3
85,91

84,7

100,0
90(12

89j4

100 150

Bearbeitung: cima 2021

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer von Dassow beträgt 96,07.
Damit liegt die Kaufkraftkennziffer in Dassow zwar unter dem Bundes-
durchschnitt (= 100) aber deutlich über dem landesweiten Durchschnitt
von Mecklenburg-Vorpommern (89,4) und dem Durchschnitt im Landkreis

6 Das Nachfragepotenzial entspricht den Ausgaben (in €) der Bevölkerung, die dem statio-
nären Einzelhandel zur Verfügung stehen (statistischer Wert).

7 Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2021

8 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern 2021: Bevölkerung zum Stichtag 31.12.2020

Nordwestmecklenburg (90,2). Die Kaufkraftkennziffer von Selmsdorf liegt
mit 96,2 auf demselben Niveau wie Dassow.

Der durchschnittliche Ausgabesatz im Einzelhandel eine:r jeden Einwoh-
nerin von Dassow entspricht rd. 5.500 € (brutto, p.a.). Wie die Kaufkraft-
kennziffer liegt auch der statistische Ausgabesatz pro Kopf in Dassow leicht
unter dem Bundesdurchschnitt.

lnsgesamt beläuft sich das Nachfragepotenzial der Dassower Bevölkerung
(4.102 Ew.8) somit auf rd. 22,6 Mio. € jährlich. Davon entfallen
rd. 10,9 Mio. € auf die nahversorgungsrelevanten Sortimente, rd. 7,0 Mio. €
auf zentrenrelevante Sortimente und weitere rd. 4,7 Mio. € auf nicht-zen-
trenrelevante Sortimente9.

Hinzu kommen rd. 17,7 Mio. € Nachfragepotenzial in der Gemeinde Selms-
dorf, sodass im gesamten Nahbereich des Grundzentrums Dassow ein
Nachfragepotenzial von rd. 40,3 Mio. € zur Verfügung steht.

Abb. 6: Nachfragepotenzial im Nahbereich des Grundzentrums Dassow

nahversorgungsrelevante Sortimente

davon Nahrunps- uncl Genussmittel

zentrenrelevante Sortimente

nicht-zentrenrelevante Sortimente

gesamt

Stadt
Dassow

10,9

9,2

7,0

4,7

22,6

Gemeinde

Selmsdorf

8,5

7,3

5,5

3,7

Quellen: Michael Bauer Research GmbH 2021, cima 2021
Bearbeitung: cima 2021; Rundungsclifferenzen möglich

9 Welche Sortimente als nahversorgungsrelevant, zentrenrelevant und nicht-zentrenrele-

vant definiert sind, ist dem Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
zu entnehmen.
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

1 .4 Leistungsdaten des Einzelhandels in Dassow

1.4.1 Anzahl der Betriebe, VerkauJsf5jchen tund UmsüL-ze

Die nachfolgenden Einzelhandelsstrukturdaten basieren auf einer voll-
ständigen, flächendeckenden Einzelhandelsbestandserhebung in der Ge-
meinde Dassow im Juni 202110.

Im Rahmen dieser Bestandserhebung wurden insgesamt 16 Einzelhandels-
betriebe im Dassower Stadtgebiet erfasst. Diese haben zusammen eine
Verkaufsfläche von 3.340 m2 und erwirtschaften einen Einzel ha ndelsumsatz
von rd. 9,6 Mio. € (brutto, p.a.).
• Die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel ist mit rd. 7,3 Mio. €

die mit Abstand umsatzstärkste Warengruppe - auf sie entfallen zwei
Drittel der Dassower Verkaufsflächen und drei Viertel des in Dassow ge-
nerierten Umsatzes.

• Der in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel vorhandene Ein-
zelhandelsbesatz umfasst zwei Lebensmitteldiscounter (Penny, Norma),
einen Getränkemarkt, drei Bäckereien, eine Fleischerei sowie einen
Tankstellenshop.

▪ lnsgesamt nur vier Betriebe bieten in Dassow zentrenrelevante Sorti-
mente als Hauptsortiment an, nämlich ein Mode- und Geschenkartikel-
geschäft, ein Schuh-, Mode- und Spielwarengeschäft, eine Apotheke
und ein Schreibwarenkiosk.

• Weitere vier Betriebe bieten nicht-zentrenrelevante Sortimente als
Hauptsortiment an: Ein kleinflächiger Bau- und Gartenmarkt, ein Ge-
schäft für Heimtierbedarf, ein Blumen- und Pflanzenmarkt sowie der
Verkauf von Bootszubehör bei einer Bootswerkstatt.

10 Betriebe, die zu diesem Zeitpunkt bedingt durch die Corona-Pandemie nicht geöffnet

hatten, wurden zu einem späteren Zeitpunkt (Mai/ Juni 2021) nacherfasst.

Abb. 7: Anzahl der Betriebe, Verkaufsflächen und Umsätze des Einzel-

handels in der Stadt Dassow

Anzahl der

Betriebe
0-lauptsortiment

Verkaufsfläche

in m2

Umsatz

in Mio. €

nahversorgungsrelevante Sortimente

:i(2 ft.'3 �$�O�D�K�Q�R�������‡�����/�L�Q�G���*�H�Q�R�V�V�P�L�W�W�H�O

zentrenrelevante Sortimente

nicht-zentrenrelevante Sortimente

Bearbeitung: cima 2021

8

8

4

4

2.300

2.790
655

385

7,6

7,3

1,1

0,9

In der zum Nahbereich des Grundzentrums Dassow gehörenden Gemeinde
Selmsdorf sind insgesamt sechs Einzelhandelsbetriebe ansässig. Von Be-
deutung ist hier insbesondere ein Netto Marken-Discount Lebensmittel-
discounter, nebst angegliedertem Backshop, mit rd. 800 rri2 Verkaufsfläche.
Der Lebensmittelmarkt befindet sich in verkehrsgünstiger Lage nahe dem
Kreuzungsbereich B 104 / B 105. Darüber hinaus sind im Ortskern von
Selmsdorf eine Bäckerei und ein Kiosk vorhanden und im Gewerbegebiet
abseits des Kernsiedlungsbereiches ein Tankstellenshop sowie ein Boden-
belags-Direktverkauf als Annexhandel eines dort ansässigen Bodenausstat-
tungsunternehmens.
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

Einzelhandelszentralität

Die Einzelhandelszentralität eines Ortes beschreibt das Verhältnis des am
Ort getätigten Einzelhandelsumsatzes zu der am Ort vorhandenen Nach-
frage. Wenn die Zentralität einen Wert von über 100 % einnimmt, fließt per
Sa Ido Kaufkraft aus dem Um land in den Ort, die die Abflüsse übersteigt.
Liegt die Zentralität unter 100 %, so existieren Abflüsse von Kaufkraft, die
per Saldo nicht durch die Zuflüsse kompensiert werden können.

Je größer die Zentralität eines Odes ist, desto größer ist seine Sogkraft auf
die Kaufkraft im Um land. Die Zentralität eines Odes wird z.B. durch die
Qualität und Quantität an Verkaufsfläche, den Branchenmix, die Verkehrs-
anbindung, die Kaufkraft im regionalen Umfeld und die Wettbewerbsstärke
benachbarter Einkaufsorte gesteuert.

■ Die Zentralität der Gemeinde Dassow liegt aktuell bei 43. Dieser Wert
deutet auf saldierte Kaufkraftabflüsse in erheblichem Umfang hin. Kauf-
kraft in maßgeblichem Umfang fließt zu benachbarten Wettbewerbs-
standorten ab, vor allem nach Schönberg, Grevesmühlen, Wismar und
Lü beck.

• 1m Sortiment Nahrungs- und Genussmittel wird bei einer Zentralität von
79 vergleichsweise viel Kaufkraft in Dassow gebunden. Von dem Umsatz
in Höhe von rd. 7,3 Mio. € werden rd. 6,0 Mio. € aus örtlicher Kaufkraft
generiert, die übrigen rd. 1,3 Mio. € sind Kaufkraftzuflüsse aus Selms-
dorf, aber vor allem von durchreisenden Berufspendler:innen sowie Ur-
laubsreisenden.

• Somit fließen rd. 3,2 Mio. € der örtlichen Nachfrage im Sortiment Nah-
rungs- und Genussmittel aus dem Stadtgebiet von Dassow ab.

1m Bereich der zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sorti-
mente beträgt die Einzelhandelszentralität in Dassow lediglich 16 bzw.
19. Hier sind in vielen Sortimentsbereichen nur rudimentäre oder gar
keine Einzelhandelsangebote vorhanden, sodass die Dassower Bevölke-
rung zwangsläufig auf Einkaufsfahrten in benachbarte zentrale Orte an-
gewiesen ist.

Abb. 8: Umsatz, Nachfragevolumen und Einzelhandelszentralität im

Dassower Einzelhandel

Umsatz
in Mio. €

Nachfrage Einzelhandels-
in Mio. € zentralität

nahversorgungsrelevante Sortimente

(fir isfill!!(,/lcp Ilf111

7,6 10,9 70

zentrenrelevante Sortimente 1,1 7,0 16

nicht-zentrenrelevante Sortimente 0,9 4,7 19

1=1111 11111•MBIIIIMEEMINIEM
Bearbeitung: cima 2021
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

2 Standortstruktur in Dassow
2.1 Ortskern Dassow
Es wurde gutachterlich untersucht, ob in Dassow ein zentraler Versor-
gungsbereich11 existiert. Zu diesem Zweck wurden die zentrenprägenden
Nutzungen (Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastgewerbe, medizinische
Versorgung, öffentliche/soziale/kulturelle Einrichtungen) im Bereich des
Dassower Ortskerns erfasst. Die Ergebnisse sind der nebenstehenden
Karte zu entnehmen.

Demzufolge sind im Dassower Ortskern, der sich im Wesentlichen ent-
lang der Lübecker Straße und Friedenstraße erstreckt, die folgenden Nut-
zungen in Erdgeschosslage vorhanden:

• 4 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment (Mode-
und Geschenkartikelgeschäft mit Post-Shop; Schuh-/Mode-/Spielwa-
rengeschäft mit Paket-Shop; Apotheke, Schreibwarenkiosk mit Pakets-
hop und Lotto-/Toto-Annahme)

• 1 Einzelhandelsbetrieb mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment
(Blumen- und Pflanzenmarkt)

• 5 kundenorientierte Dienstleistungen (Frisiersalon, Fußpflegesalon,
Sparkasse, zwei Versicherungsbüros)

• 4 Einrichtungen des Gastgewerbes (Eiscafé, Restaurant, Pizzaservice,
Pension)

• 2 medizinische Versorgungseinrichtungen (Praxis für Allgemeinmedi-
zin, Physiotherapie)

• 2 öffentliche/soziale Einrichtungen (Kita, Begegnungsstätte)

• 5 leerstehende Gewerbeeinheiten

11 Zur Definition des Begriffs zentraler Versorgungsbereich vgl. Begründung zu Kap. 4.3.2

LEP M-V 2016 sowie BVerwG Urteil vom 17.12.2009 — 4 C 2.08, Rn. 7

Gemessen an der Bevölkerungszahl der Stadt Dassow ist die Nutzungs-
vielfalt im Ortskern als zufriedenstellend zu bewerten. Bei alien Nutzungs-
arten gibt es deutliche Angebotslücken, dennoch ist eine Grundversor-
gung der Bevölkerung in alien Angebotsbereichen gesichert.

Die fünf Einzelhandelsbetriebe im Ortskern haben zusammen eine Ver-
kaufsfläche von nur 295 rn2, die durchschnittliche Verkaufsflächengröße je
Geschäft liegt somit bei nur rd. 60 m2.

Zudem gibt es im Ortskern keine Potenzialflächen für größere Neuent-
wicklungen. Die Lübecker Straße und Friedenstraße zeichnen sich durch
eine kleinteilige, geschlossene Bebauungsstruktur aus. Um Flächenpoten-
ziale in nennenswertem Umfang zu aktivieren, müsste — theoretisch — in
größerem Umfang Bausubstanz abgerissen werden. Dies ist auch mit lang-
fristiger Perspektive ausgeschlossen.

Somit erscheint gesichert, dass auch zukünftig im Dassower Ortskern kein
maßgeblicher Zuwachs der Einzelhandelsfunktion zu erwarten ist. Insbe-
sondere sind Neuansiedlungen größerer „Magnetbetriebe" aufgrund der
gegebenen baulichen Strukturen ausgeschlossen.

Im Ergebnis kann der Dassower Ortskern nicht als zentraler Versorgungs-
bereich definiert werden. Hierzu fehlt ihm die „zentrale" Bedeutung für die
Bevölkerung als Einzelhandelsstandort. Gleichwohl kommt dem Ortskern
in Bezug auf die ergänzenden Nutzungen (v.a. Dienstleistungen und Gast-
ronomie) und gemessen an der Ortsgröße von Dassow durchaus eine be-
deutsame Versorgungsfunktion zu. In dieser kleinteiligen Zentralität ist
der Dassower Ortskern auch zukünftig zu erhalten und weiter zu qualifi-
zieren.
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Abb. 9: Zentrenprägende Nutzungen im Ortskern von Dassow

zentrenprägende Nutzungen

zentrenrelevantes Hauptsortiment• nicht-zentrenrelevantes Hauptsortiment
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2.2 Nahversorgungsstandort östliche Grevesmühlener Straße
An der Grevesmühlener Straße, im Osten des Dassower Kernortes, befin-
det sich eine kleinere Agglomeration mehrerer Einzelhandelsbetriebe. Als
bedeutendster Anbieter ist hier ein NORMA Lebensmitteldiscounter an-
sässig. Das Gebäude des NORMA-Marktes wurde im Jahr 2019 als Ersatz-
neubau neu errichtet, seitdem präsentiert sich der Lebensmitteldiscounter
doll in einem zeitgemäßen Objekt mit rd. 1.000 rn2 Verkaufsfläche, lm Vor-
kassenbereich des NORMA-Marktes befindet sich zudem eine Fleischerei
und auf dem Parkplatz ist in einem separaten Objekt eine Bäckerei ansäs-
sig. Östlich davon wurde erst kürzlich ein kleinflächiger Bau- und Garten-
fachmarkt errichtet, welcher seither für die Dassower Bevölkerung eine
gute Grundversorgung mit Eisenwaren und Werkzeugen, Gartenbedarf,
Erden und Düngemittel, Haustierbedarf usw. sicherstellt. Zudem befindet
sich südlich der Grevesmühlener Straße ein weiterer kleiner Shop für Hau-
stierbedarf.

Der Standortbereich an der Grevesmühlener Straße zeichnet sich durch
eine gute verkehrliche Erreichbarkeit aus. Zum Dassower Ortskern sind es
entlang der Grevesmühlener Straße rd. 750 m, zudem verläuft direkt nörd-
lich des Standortes die B 105. Ober die Bushaltestelle „Dassow Siedlung"
in rd. 250 m Entfernung ist der Standortbereich in das regionale Nahver-
kehrsnetz eingebunden.

Derzeit handelt es sich bei dem Standortbereich um eine siedlungsstruk-
turelle Rand lage, da nur südlich der Grevesmühlener Straße verdichtete
Einfamilienhausbebauung angrenzt. Dies soll sich aber zukünftig ändern,
da westlich, zwischen der Grevesmühlener Straße, 8105 und An der Pro-
menade die Planung eines neuen Wohngebietes beabsichtigt wird,
wodurch zukünftig eine bessere siedlungsstrukturelle Integration und
städtebauliche Anbindung an den Ortskern erreicht werden könnte.

Abb. 10: Einzelhandelsnutzungen am Nahversorgungsstandort Greves-
mühlener Straße

LM-Discounter
(NORMA)

Fleischerei

Bäckerei

\
'\—

N 0 100 200 Meter

Bau- und Garten-
fachmarkt1--

Haustiershop

Kartengrundlage: ORKa.MV Hanse- und Universitätsstadt Rostock (CC BY 4.0)

Bearbeitung: cima 2021
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2.3 Nahversorgungsstandort an der B 105
Als weiterer Nahversorgungsstandort befindet sich direkt an der B 105,
nordwestlich des Dassower Kernortes, ein PENNY Lebensmitteldiscounter
einschließlich eines Bäckerei-Cafes im Vorkassenbereich.

Das Bestandsgebäude des PENNY-Marktes wurde kurz nach der deut-
schen Wiedervereinigung errichtet, ist somit rd. 30 Jahre alt und befindet
sich optisch wie technisch in einem dementsprechenden Zustand. Seitens
des Eigentümers bestehen daher Bestrebungen, das Bestandsgebäude
abzureißen und durch einen zeitgemäßen Neubau mit erweiterter Ver-
kaufsfläche zu ersetzen12.

Der Standort ist zwar siedlungsstrukturell nicht integriert, da er durch die
Hauptverkehrsachse räumlich vom Siedlungsgebiet des Dassower Kernor-
tes getrennt ist. Auf Höhe der Einmündung Rudolf-Breitscheid-Straße ist
jedoch eine Lichtsignalanlage vorhanden, sodass auch für den Fuß- und
Radverkehr ein Überqueren der B 105 problemlos möglich ist. Der Stand-
ort nimmt daher trotz seiner Randlage wichtige fußläufige Versorgungs-
funktionen für die angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche wahr (vgl.
Kap. 3) und ist in dieser Funktion auch langfristig erhaltenswert. Eine
Standortverlagerung an einen siedlungsstrukturell besser integrierten
Standort scheitert an der Flächenverfügbarkeit im gewachsenen Kernort
von Dassow (vgl. Kap. 3.2).

12 vgl. hierzu Auswirkungsanalyse zur Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung ei-

nes PENNY Lebensmittelnahversorgers in der Stadt Dassow, cima, Januar 2021

Abb. 11: Übersicht der Einzelhandelsnutzungen am Nahversorgungs-
standort an der B 105

LM-Discounter
(PENNY)

Bäckerei

) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _
N / 100 200 Meter

Kartengrundlage: ORKa.MV Hanse- und Universitätsstadt Rostock (CC BY 4.0)

Bearbeitung: cima 2021
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2.4 Sonstige Einzelhandelsstandorte im 2.5 Gesamtübersicht der Einzelhandels-
Dassower Stadtgebiet Standortstrukturen

Außerhalb der oben beschriebenen Einzelhandelsstandorte, dem Ortskern
Dassow sowie den beiden Nahversorgungsstandorte an der Grevesmüh-
lener Straße und an der B 105, sind in Dassow vereinzelt weitere Einzel-
handelsbetriebe ansässig, die aber für die Versorgung der Bevölkerung
von untergeordneter Bedeutung sind:

Nördlich der B 105 befindet sich am Travemünder Weg ein Getränke-
markt. Der Standort ist von gewerblichen Nutzungen umgeben und ist
von der Hauptstraße nur schwer einsehbar. Dieser Standortbereich
sollte daher zukünftig in seinem Bestand erhalten, aber nicht weiter
ausgebaut werden.

Abb. 12: Übersicht der prägenden Versorgungsstandorte in Dassow
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ansässig.
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Abb. 13: Übersicht der prägenden Versorgungsstandorte im gesamten Nahbereich
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

Nahversorgungskonzept
3.1 Bewertung der Bestandssituation
Unter Nahversorgung wird die wohnortnahe, d. h. fußläufig erreichbare
Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Einrichtungen des täglichen
Bedarfs verstanden. Im Zusammenhang mit Einzelhandel betrifft Nahver-
sorgung also die Versorgung mit Sortimenten des periodischen (= nah-
versorgungsrelevanten) Bedarfs, vor allem mit Nahrungs- und Genussmit-
teln.

Als Maß für die fußläufige Erreichbarkeit definiert die Rechtsprechung ei-
nen Radius von rd. 700 bis maximal 1.000 Metern, was einer Gehzeit von
bis zu 10 Minuten entspricht13. Untersuchungen haben ergeben, dass Ent-
fernungen von mehr als 10 Minuten Gehzeit (bzw. 1.000 Metern Gehstre-
cke) zum Lebensmittelmarkt nur von einem geringen Anteil der Bevölke-
rung zu Fuß zurückgelegt werden. lnsbesondere mobilitätseingeschränkte
Personen (z.B. Ältere) sind auf kurze Einkaufswege angewiesen. Aus die-
sem Grund verwendet die cima auch in dem vorliegenden Einzelhandels-
gutachten für Dassow eine Distanz von 10 Gehminuten als Maß für die
fußläufige Erreichbarkeit der Lebensmittelnahversorger.

Die Abb. 14 zeigt die fußläufigen Erreichbarkeiten der beiden in Dassow
vorhandenen Lebensdiscounter. Beide Märkte befinden sich zwar in einer
siedlungsstrukturellen Randlage, die kartografische Darstellung macht
aber deutlich, dass die beiden Nahversorgungsstandorte sich gegenseitig
sehr gut ergänzen, sodass in der Summe eine sehr gute Abdeckung des
Dassower Kernortes erreicht wird: Al le Bewohner:innen des Kernortes kön-
nen mindestens einen der beiden Lebensmitteldiscounter fußläufig errei-
chen, lediglich die an den Kernort angrenzenden Siedlungsbereiche Vor-
werk/Kaltenhof und Lütgenhof sowie die peripheren Ortsteile Dassows
sind nicht fußläufig nahversorgt.

13 vgl. hierzu OVG Lüneburg, Beschluss vom 28.09.2015 — 1 MN 144/15

Rein quantitativ verfügt Dassow mit einer Dichte von 0,53 m2 Lebensmit-
tel-Vkfl./Ew. und einer sortimentsspezifischen Einzelhandelszentralität von
79 (vgl. Kap. 1.4.2) über eine gute Ausstattung im Sortiment Nahrungs-
und Genussmittel, die gemessen an der Ortsgröße einer rechnerischen
Vollversorgung entspricht.

Berücksichtigt man zusätzlich die Nachfragesituation der Gemeinde
Selmsdorf, so relativieren sich die Kennzahlen: Bezogen auf den gesamten
Nahbereich erreicht das Grundzentrum Dassow eine Einzelhandelszentra-
lität von 44 im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel.

Qualitativ betrachtet ist hervorzuheben, dass Dassow derzeit nur über
zwei Lebensmitteldiscounter verfügt, aber kein Lebensmittelvollsortimen-
ter im Stadtgebiet ansässig ist. Vollsortimenter bieten auf vergleichbarer
Verkaufsfläche in der Regel ein deutlich breiteres Sortiment (bspw. dauer-
haft auch Haushaltswaren und Schreibwaren) und eine größere Sorti-
mentstiefe (Vielfalt der Auswahl innerhalb eines Sortiments, LB. Marmela-
den vieler verschiedener Geschmacksrichtungen und jeweils als Eigen-
marke, Markenprodukt, Bio-Marke usw.). Ein durchschnittlicher Discounter
bietet rd. 2.000 Artikel an, ein durchschnittlicher Supermarkt hingegen rd.
11.000 Artikel.

Aus konzeptioneller Sicht wäre daher eine qualitative Aufwertung des
Nahversorgungsangebotes für den gesamten Nahbereich durch einen Le-
bensmittelvollsortimenter wünschenswert.

Räumlich betrachtet ist, wie beschrieben, im Kernort Dassow eine sehr
gute Nahversorgungssituation gegeben. In den peripheren Ortsteilen sind
aufgrund der sehr geringen Bevölkerungszahlen auch zukünftig Ansied-
lungen von Lebensmittelnahversorgern weder realistisch noch planerisch
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Einzelhandelsuntersuchung für die Stadt Dassow 2021

gewollt. Die Bevölkerung dieser Ortsteile ist daher auf die Nutzung von
Verkehrsmitteln (Auto/ Bus) angewiesen, um die Lebensmittelmärkte im
Zentralort Dassow bequem erreichen zu können. Dies erklärt und recht-
fertigt die siedlungsstrukturellen Randlagen der beiden in Dassow ansäs-
sigen Lebensmitteldiscounter: Sie sind nicht nur aus dem Kernort fußläufig
angebunden, sondern aufgrund ihrer Lage an der B 105 auch aus den pe-
ripheren Ortsteilen Dassows und aus der Gemeinde Selmsdorf bequem
mit dem Pkw zu erreichen.

Der in Selmsdorf ansässige Lebensmitteldiscounter verfügt ebenfalls über
eine Lage an einer Hauptverkehrsachse (B 104, nahe dem Kreuzungsbe-
reich mit der B 105). Aus dem gesamten Wohngebiet „Am Mühlenbruch"
nordöstlich der B 104 ist der Standort fußläufig zu erreichen, nach Süd-
westen bildet die B 104 hingegen eine Barriere, sodass die fußläufige Er-
reichbarkeit für den gewachsenen Kernort von Selmsdorf nur bis an die
Lübecker Straße / Straße der Freiheit reicht.

In Dassow bestehen Planungen, den bestehenden PENNY-Markt an der
B 105 abzureißen und durch einen zeitgemäßen Neubau mit rd. 220 m2
vergrößerter Verkaufsfläche zu ersetzen. Eine vorhabenbezogene Auswir-

kungsanalyse14 hatte bereits im Januar 2021 ergeben, dass dieses Vorha-
ben städtebaulich verträglich für die vorhandenen Wettbewerbsstrukturen
ist. Aus raumordnerischer Sicht ist der Bestandsstandort jedoch proble-
matisch, da es sich um eine siedlungsstrukturell nicht integrierte Lage han-
delt. Im Rahmen der vorliegenden Einzelhandelsuntersuchung wird sich
die cima daher eingehend mit der Frage befasst, ob im Gemeindegebiet
von Dassow besser geeignete Standortalternativen für eine Verlagerung
des Nahversorgers PENNY zur Verfügung stehen (vgl. 3.2).

Eine weitere Planung betrifft die in Dassow bereits seit längerem disku-
tierte Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters als qualitative Ange-
botsergänzung der örtlichen Nahversorgungsstrukturen. Mit dieser

14 Auswirkungsanalyse zur Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung eines PENNY
Lebensrnittelnahversorgers in der Stadt Dassow, cima, Januar 2021

Möglichkeit befasst sich nachfolgend das Kapitel 3.3 des Nahversorgungs-
konzeptes (3.3).
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Abb. 14: Fußläufige Erreichbarkeiten der Lebensmittelmärkte in Dassow (Ist-Situation)
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Abb. 15: Fußläufige Erreichbarkeiten der Lebensmittelmärkte im gesamten Nahbereich (Ist-Situation)
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3.2 Prüfung von Standortalternativen für den
An lass der Standortalternativen-Prüfung

Der im westlichen Kernstadtgebiet von Dassow etablierte Nahversor-
gungsstandort an der B 105 (PENNY Lebensmitteldiscounter) weist drin-
genden Revitalisierungsbedarf auf. Die hier vorhandene Handelsimmobi-
lie wurde unmittelbar nach der Deutschen Einheit errichtet und befindet
sich dementsprechend in einem sichtlich in die Jahre gekommenen Zu-
stand. Das Bestandsobjekt lässt sich nicht mehr durch Modernisierungs-
maßnahmen auf heutige technische und energetische Standards bringen,
weshalb der Eigentümer einen Abriss und Neubau anstrebt.

In diesem Zuge soli außerdem die Verkaufsfläche von derzeit rd. 780 m2
auf zukünftig rd. 1.000 rre erweitert werd en (zzgl. Backshop mit Café). Dies
wird erforderlich, um niedrigere Regalhöhen und breitere Gänge im Ver-
kaufsraum realisieren zu können. Niedrigere Regale erleichtern den
Kund:innen die Übersicht im Markt und beispielsweise für Ältere, Kinder
oder Menschen im Rollstuhl wird die Erreichbarkeit der Waren in den Re-
galen erleichtert. Breitere Gänge verbessern zum einen die internen Be-
triebsabläufe, da das Rangieren mit Hubwagen erleichtert wird. Und zum
anderen können sich die Kund*innen mit Einkaufswagen, Kinderwagen,
Rollstühlen oder Rollatoren in breiteren Gängen besser begegnen. Das
bedingt durch die Corona-Pandemie gebotene Abstandhalten wird
dadurch wesentlich erleichtert.

Außer Zweifel steht, dass ein Lebensmittelnahversorger im westlichen
Kernstadtgebiet von Dassow von großer Bedeutung für die wohnortnahe
Versorgung ist. Ein Ziel der vorliegenden Einzelhandelsuntersuchung ist
daher, die bisherigen, guten Nahversorgungsstrukturen im Kernort
Dassow langfristig zu erhalten. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es für
den derzeit westlich der B 105 gelegenen Nahversorgungsstandort eine
besser geeignete Standortalternative gibt. Nachfolgend werden daher
mehrere Standortalternativen hinsichtlich ihrer Eignung für eine mögliche
Verlagerung dieses Nahversorgungsstandortes untersucht und bewertet.

Nahversorgungsstandort an der B 105
Bevvertungskriterien

Um alle in Frage kommenden Standorte objektiv bewerten zu können hat
die cima unterschiedliche Kriterien definiert.

Aus Perspektive des Strategieplans für die Einzelhandelsentwicklung in
Dassow kommt es darauf an, dass der Standort eine maßgebliche fußläu-
fige Versorgungsfunktion für das westliche Kernstadtgebiet sicherzustel-
len kann. Der Standort soli also eine sinnvolle Ergänzung (Funktionstei-
lung) zu dem Nahversorgungsstandort an der östlichen Grevesmühlener
Straße darstellen (vgl. Abb. 14). Neben der fußläufigen Versorgungsfunk-
tion muss der Standort für die Bewohnerinnen der peripheren Ortsteile
auch mit dem Pkw gut zu erreichen sein. Ebenso sollte möglichst eine
ÖPNV-Anbindung gegeben sein.

Auch betreiberseitige Standortanforderungen können nicht außer Acht
gelassen werden, wenn der Standort langfristig durch einen attraktiven
Lebensmittelnahversorger besetzt bleiben soli. Nach Erfahrungen der
cima sind für einen zeitgemäßen Lebensmitteldiscounter einschließlich
Parkplätzen mindestens rd. 4.500 m2 Grundstücksgröße bei optimalem
Zuschnitt erforderlich, davon müssen mindestens rd. 1.200 m2 bis
1.500 rre überbaubar sein (für bspw. einen PENNY-Markt mit rd. 800 bis
1.000 m2 Vkfl. + Backshop/Cafe).

Daraus wurden die folgenden Bewertungskriterien abgeleitet:

• Nahversorgungsfunktion: Kann der Standort in bedeutendem Um-
fang eine fußläufige Versorgung für das westliche Kernstadtgebiet si-
cherstellen (als sinnvolle Ergänzung des Nahversorgungsstandortes
mit NORMA im östlichen Stadtgebiet)?

• ÖPNV-Anbindung: Befindet sich eine Bushaltestelle in fußläufiger
Entfernung?

• Pkw-Erreichbarkeit: 1st der Standort geeignet, um auch von Pkw-
Kundschaft aus den peripheren Ortsteilen Dassows frequentiert zu
werden (z.B. keine Erschließung über eine Wohngebietsstraße)?
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• Flächengröße: lst die Fläche mindestens 4.500 rn2 groß, weist sie einen
rechteckigen Zuschnitt auf und sind mindestens rd. 1.200 rri2 der Fläche
überbaubar?

• Flächenverfügbarkeit: lst die Fläche kurzfristig verfügbar bzw. akti-
vierbar oder gibt es Hinderungsgründe für eine kurzfristige Aktivierung
der Fläche für die geplante Nutzung?

Identifizierung von Prüfstandorten

Anhand der erforderlichen Flächengröße von mindestens 4.500 ne hat das
mit der Flächennutzungsplanung für die Stadt Dassow betraute Planungs-
büro Mahnel in Abstimmung mit dem Ministerium für Energie, lnfrastruk-
tur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (EM) meh-
rere Standorte identifiziert, die nachfolgend hinsichtlich ihrer Standorteig-
nung untersucht werden sollen. Neben den potenziellen Alternativstand-
orten wird außerdem der derzeitige Bestandsstandort des PENNY-Marktes
anhand derselben Kriterien bewertet, um einen objektiven Vergleich zwi-
schen dem etablierten Bestandsstandort und den möglichen Standortal-
ternativen herstellen zu können.

Die zu prüfenden Standorte sind demzufolge:

• Bestandsstandort PENNY, An der B 105 (Nr. 1)

• B 105 / Grevesmühlener Straße (westlich von NORMA; Nr. 2)

• B 105 / Lübecker Straße (Nr. 3)

• Travemünder Weg (Nr. 4)

• Südlich der Grevesmühlener Straße (Sportplatz; Nr. 5)

• B 105 / nördlich Holmer Berg (Nr. 6)

Die räumliche Verortung und die Flächengröße der Standorte kann an-
hand der Nummern der nebenstehenden Karte (Abb. 16) entnommen
werden.

Abb. 16: Übersicht der Prüfstandorte
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Bewertung Prüfstandort 1

Bei dem Prüfstandort 1 handelt es sich nicht um einen möglichen
Alternativstandort, sondern um den derzeitigen Bestandsstand-
ort des Lebensmittelnahversorgers PENNY an der B 105.
Der Standort befindet sich in einer siedlungsstrukturell nicht-in-
tegrierten Lage in einem Außenbereich an der Westseite der
B 105. Gleichwohl kann er — wie die nebenstehende Karte zeigt
— eine gute fußläufige Versorgungsfunktion für das westliche
Kernstadtgebiet von Dassow übernehmen, da die angrenzenden
Wohngebiete westlich der B 105 über eine Ampelanlage an den
Standort angebunden sind. Räumlich betrachtet geht der Stand-
ort eine gute Funktionsteilung mit NORMA-Standort im östli-
chen Stadtgebiet ein.

Kriterium Ausprägung Eignung

Nahversorgungs-
funktion

Nicht siedlungsstrukturell integriert, aber

trotzdem gute fußläufige Versorgungsfunk-
tion

ÖPNV-
Anbindung

Bushaltestelle „Lübecker Straße" in rd.
600 m Gehdistanz

Pkw-
Erreichbarkeit

Lage direkt an der B105 Vi'
Flächengröße 8.800 m2

Flächen-
verfügbarkeit

sofort verfügbar, da Bestandsstandort;

Eigentümer unterstützt das Planvorhaben V"

0Ausschlusskriterium Einschränkung Vi. prinzipiell geeignet

Abb. 17: Nahversorgungsfunktion des Prüfstandorts Nr. 1

-N O 500 •1.000 Meter
I. I

Prüfstanclort 1 (Bestanckstandort PENNY)

Nahversorgungsstandort östl. Grevesrnühlener Straße

Kartenbasis: WebatlasDE/M-V 2021; ; 10 Minuten-Gehzeitzonen auf Basis von openrou-

teservice.org

Bearbeitung: cima 2021
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L:ewel-;:ung) l Eifstandort 2

Der Prüfstandort 2 liegt unweit des NORMA-Standortes, nörd-
lich der Grevesmühlener Straße, südlich der B 105 und westlich
des Rankendorfer Weges.
In dem Standortumfeld soll zukünftig Wohnbebauung entwi-
ckelt werden, sodass es sich absehbar um eine siedlungsstruktu-
rell integrierte Lage handeln würde. Allerdings weist der Stand-
ort aufgrund der räumlichen Nähe zum NORMA-Markt eine fast
vollständige Überschneidung der 10 Minuten-Gehzeitzonen auf.
Die fußläufige Versorgungsmöglichkeit für das westliche Kern-
stadtgebiet würde bei einer Verlagerung des PENNY-Marktes an
diesen Standort hingegen wegfallen. Dies ist einzelhandelskon-
zeptionell nicht zielführend.

Kriterium Ausprägung Eignung

Nahversorgungs-
funktion

siedlungsstrukturell integriert,
aber Überschneidung mit dem
Nahversorgungsbereich von NORMA

4111D

ÖPNV-
Anbindung

Bushaltestelle „Dassow Siedlung" in
unmittelbarer Nähe V/

Pkw-
Erreichbarkeit

Lage direkt an der B 105

Flächengröße 27.575 nn2 \r/
Flächen-
verfügbarkeit

derzeit Landwirtschaftsfläche; Verfügbarkeit

derzeit nicht gesichert, erscheint jedoch

mittel- bis langfristig realisierbar

CDAusschlusskriterium Einschränkung V / rinzipiell g gnet

Abb. 18: Nahversorgungsfunktion des Prüfstandorts Nr. 2

Prüfstandort 2 (B 105 /Grevesmühlener Str.)

Nahversorgungsstandort östl. Grevesmühlener Straße

(

N 0 500 1.000 Meter

Kartenbasis: WebatlasDE/M-V 2021; 10 Minuten-Gehzeitzonen auf Basis von opeisrou-

teservice.org
Bearbeitung: cima 2021
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ÖPNV-

Anbindung

Pkw-
Erreichbarkeit
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Bewertung Prüfstandort 3

Der Prüfstandort 3 liegt im Dreieck zwischen der B 105 im Nor-
den und Westen, der Lübecker Straße im Süden sowie der Ernst-
Thälmann-Straße im Osten.
Der Standort hat daher eine sehr gute Anbindung an den Dasso-
wer Ortskern und kann eine gute fußläufige Versorgungsfunk-
tion für das westliche Kernstadtgebiet wahrnehrnen. Bei diesem
Prüfstandort handelt es sich allerdings um Privatgrundstücke,
die mit mehreren Wohnhäusern bebaut sind. Daher stehen diese
Flächen voraussichtlich auch langfristig nicht für einen Abriss
und eine Neubebauung zur Verfügung.

C1111211111TIV Ausprägung Eignung

siedlungsstrukturell integriert mit guter
Nahversorgungs- „_ _

luDIdullyei voIoFyUIigslUIil1Iull UHU

Anbindung zum Ortskern

Bushaltestelle „Lübecker Straße" in
rd. 250 m Gehdistanz

Lage direkt an der B 105

Flächengröße 9.000 rri2, allerdings suboptimaler Zuschnitt

Flächen-
verfügbarkeit

Privatgrundstucke, mit mehreren Wohnge-

bäuden bebaut

Ausschlusskriterium Einschränkung ‘I/ prinzipiell geeignet

Abb. 19: Nahversorgungsfunktion des Prüfstandorts Nr. 3
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Pröfstandort 3 (B 105 / Lübecker Straße)

Nahversorgungsstandort östl. Grevesrnühlener Straße

Kartenbasis: WebatlasDE/M-V 2021; 10 Minuten-Gehzeitzonen auf Basis von openrou-

teservice.org
Bearbeitung: cirna 2021
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Bewertung Prüfstandort 4

Der Prüfstandort 4 liegt nördlich des Dassower Kernstadtgebie-
tes im Bereich des Ortsteils Kaltenhof/Vorwerk.
Bei einer Verlagerung des Nahversorgungsstandortes auf diese
Fläche würde die fußläufige Versorgung für das Kernstadtgebiet
südlich der Ernst-Thälmann-Straße und westlich Friedensstraße
wegfallen, dafür wäre eine fußläufige Versorgung im Ortsteil Kal-
tenhof/Vorwerk gegeben.
Die näher an dem Standort gelegene Bushaltestelle „Dassow Ge-
werbestützpunkt" wird nur von einer Buslinie mit geringer Tak-
tung bedient. Die besser bediente Bushaltestelle „Dassow Vor-
werk" liegt vergleichsweise weit weg.
Problematisch ist vor allem, dass an dem Standort derzeit meh-
rere funktionierende Gewerbebetriebe ansässig sind, die zu-
nächst umgesiedelt werden müssten, wenn die Fläche für einen
Lebensmittelnahversorger freigemacht werden soil.

,
Kriterium Ausprägung Eignung

Nahversorgungs-
funktion

Siedlungsstrukturelle Anbindung an den
Ortsteil Kaltenhof/Vorwerk, dafür vom Alt-

stadtbereich durch die B 105 getrennt

Bushaltestelle „Dassow Gewerbestütz-
ÖPNV-

punkt" in rd. 300 m und „Dassow Vorwerk"
Anbindung

in rd. 450 m Gehdistanz

Pkw-
Erreichbarkeit

Lage unweit der B 105 und direkt an der

L45 in Richtung Priwall N.-

Flächengröße 28.470 m2

Flächen-
verfügbarkeit

Eigentumssicherung voraussichtlich

längerer Prozess

eAusschlusskriterium A Einschränkung prinzipiell geeignet

Abb. 20: Nahversorgungsfunktion des Prüfstandorts Nr. 4

Prüfstandort 4 (Travernünder Weg)

Nahversorgungsstandort östl. Grevesrnühlener Straße

N 0 500 1.000 Meter

Kartenbasis. WebatlasDE/M-V 2021; 10 Minuten-Gehzeitzonen auf Basis von openrou-

teservice.org
Bearbeitung: cima 2021
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Bewertung Prüfstandort 5

Der Prüfstandort 5 liegt südlich der Grevesmühlener Straße im
Bereich des derzeitigen Sportplatzes.
Da der Standort nicht direkt an der B 105 liegt, würden Pkw-
Verkehre vergleichsweise weit in die Siedlungsbereich hineinge-
zogen werden. Die zu erwartende innerörtliche Verkehrsbelas-
tung auf der Grevesmühlener Straße und die dadurch induzierte
Lärmbelastung müssten daher genauer untersucht werden,
ebenso die grundsätzliche Leistungsfähigkeit der Grevesmühle-
ner Straße für die zu erwartenden Verkehre.
Ausschlusskriterium ist hier aber — genau wie bei Prüfstandort 2
— die räumliche Nähe zum NORMA-Markt. Die fast vollständige
Überschneidung der 10 Minuten-Gehzeitzonen sowie der Weg-
fall der fußläufigen Versorgungsmöglichkeit für das westliche
Kernstadtgebiet sind einzelhandelskonzeptionell nicht zielfüh-
rend.

[920=72 Ausprägung Eignung

Nahversorgungs-
funktion

siedlungsstrukturell integriert, aber
Überschneidung mit dem Nahversorgungs-
bereich von NORMA

OPNV-
Anbindung

Pkw-
Erreichbarkeit

Bushaltestelle „Dassow Siediung" in
unmittelbarer Nähe
Lage nicht direkt an der B 105, sondern an

der innerörtlichen Verkehrsachse Greves-

mühlener Straße

Flächengröße 23.400 m2

Flächen-
verfügbarkeit

Teilweise städtisches Eigentum, kurzfristig

aktivierbar

***,/Ausschlusskriterium - Einschränkung prinzipiell g gnet

Abb. 21: Nahversorgungsfunktion des Prüfstandorts Nr. 5

\H I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

--1\1 0 5 0 0 1.000 Meter

Prürstandort 5 (südl. Grevesmühlener Str. / Sportplatz)

Nahversorgungsstandort östl. Grevesrnühlener Straße

Kartenbasis: WebatlasDE/M-V 2021; 10 Minuten-Gehzeitzonen auf Basis von openrou-
teservice.org

Bearbeitung: cima 2021
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Bewertung Prüfstandort 6

Der Prüfstandort 6 befindet sich abseits des Dassower Kern-
stadtgebietes, nördlich des Gewerbegebietes Holmer Berg.
Es handelt sich dementsprechend um eine siedlungsstrukturell
nicht integrierte Lage. In westlicher Richtung befinden sich zwar
Wohngebiete in fußläufiger Distanz, diese sind aber bereits
durch den Nahversorgungsstandort an der östlichen Greves-
mühlener Straße (NORMA) fußläufig versorgt. Bei einer Verlage-
rung des PENNY-Marktes an diesen Standort würde zudem die
fußläufige Versorgungsmöglichkeit für das westliche Kernstadt-
gebiet wegfallen, was einzelhandelskonzeptionell nicht zielfüh-
rend ist.
Der Standort soli künftig im Flächennutzungsplan als Gewerbli-
che Baufläche dargestellt werden. Ziel sind hier Gewerbeansied-
lungen.

Kriterium Ausprägung Eignung

Nahversorgungs-

funktion

siedlungsstrukturell nicht integriert und
Überschneidung mit dem Nahversorgungs-

bereich von NORMA
0

ÖPNV-
Anbindung

Bushaltestelle „Gewerbegebiet Holmer
Berg" in rd. 350 m Gehdistanz, wird nur von

Linie 335 bedient

Pkw-
Erreichbarkeit

Lage direkt an der B 105 \ /
Flächengröße 9.000 m2 \ /*

Flächen-
verfügbarkeit

derzeit Landwirtschaftsfläche,
Flächenverfügbarkeit und Erschließung sind

zu klären

Ausschlusskriterium ik Einschränkung V.. prinzipiell geeignet

Abb. 22: Nahversorgungsfunktion des Prüfstandorts Nr. 6

r
---N-- 0 500 1.000 Meter

Prüfstandort 6 (B 105 / nördlich Ho)mer Berg)

Nalwersorgungsstandort östl. Grevesmühlener Straße

Kartenbasis: WebatlasDE/M-V 2021; 10 Minuten-Gehzeitzonen auf Basis von openrou-

teservice.org
Bearbeitung: cima 2021
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Zusammenfassung und Fazit der Standortbevvertungen

Prüfstandort
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2)
B 105 / Greves-
mühlener Straße

3)
B 105 / Lübecker
Straße

N/ No/ V
4)
Travemünder Weg

5) Südl. Greves-
mühlener Str.
(Sportplatz)
6)
B 105 / nördlich L-C - -
Holmer Berg i

CDAusschlusskriterium Einschränkung prinzipiell geeignet

Die Standorte 2, 5 und 6 scheiden aus einzelhandelskonzeptioneller Sicht
deshalb aus, weil sie im östlichen Stadtgebiet liegen. Eine Standortverla-
gerung des Nahversorgers vom Bestandsstandort an der westlichen B 105
an einen dieser Standorte würde einen Wegfall der fußläufigen Versor-
gungsmöglichkeit für das westliche Kernstadtgebiet bedeuten, was stra-
tegisch nicht zielführend und daher zu verhindern ist.

Der Standort 3 befindet sich im Privateigentum mehrerer Grundstücksei-
gentümer und ist mit mehreren Wohnhäusern bebaut. Ein Ankauf der
Grundstücke und ein flächenhafter Abriss der Wohnbebauung erscheint
nicht realistisch und auch städtebaulich nicht zielführend. Der Standort 3
steht somit voraussichtlich auch langfristig nicht zur Verfügung.

Der Prüfstandort 4 bietet nicht bei allen Kriterien optimale Voraussetzun-
gen. Er ist zwar siedlungsstrukturell besser eingebunden als der derzeitige
Bestandsstandort (Standort 1) und könnte für den Ortsteil Kaltenhof/Vor-
werk eine fußläufige Versorgung sichern. Dafür würde bei einer Standort-
verlagerung die fußläufige Versorgungsmöglichkeit für den südwestlichen
Kernstadtbereich wegfallen. Eine Bushaltestelle mit regelmäßiger Taktung
befindet sich in rd. 450 m Gehdistanz zum Standort 4.

Auch von dem Bestandsstandort 1 ist eine Bushaltestelle mit rd. 600 m
Gehdistanz relativ weit entfernt. Aus raumordnerischer und planungs-
rechtlicher Sicht ist bei diesem Standort zudem kritisch zu bewerten, dass
es sich um eine siedlungsstrukturell nicht integrierte Lage in einem Au-
ßenbereich handelt. Aus einzelhandelskonzeptioneller Sicht muss in die
Bewertung aber auch einfließen, dass es sich um einen bereits langjährig
etablierten Bestandsstandort handelt, der trotz der nicht integrierten Lage
aus dem Dassower Altstadt-/Kernstadtbereich fußläufig gut zu erreichen
ist und daher eine wichtige Nahversorgungsfunktion wahrnimmt.

im Ergebnis muss aus Sicht der cima eine gerechte Abwägung zwi-
schen Bestandstandort (1) den dem Alternativstandort 4 vorgenom-
men werden. Während es sich beim Bestandsstandort um einen lang-
fristig etablierten Nahversorgungsstandort handelt, der für einen Er-
satzneubau mit einem zeitgemäßen Lebensmittelnahversorger sofort
zur Verfügung stehen würde, handelt es sich bei dem Prüfstandort 4
um einen Standort mit Gewerbegebiets-Charakter, bei dem die Ei-
gentumssicherung zwecks Umnutzung als Nahversorgungsstandort
voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen würde, da zunächst
die ansässigen Unternehmen umgesiedelt werden müssten.

Aus einzelhandelskonzeptioneller Sicht ist daher der Erhalt des Be-
standsstandortes als solitärer Nahversorgungsstandort anzustreben.
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3.3 Potenziale zur Neuansiediung eines Lebensmittelvollsortimenters im Stadtgebiet
Bereits seit längerem bestehen in Dassow Überlegungen zur Neuansied-
lung eines Lebensmittelvollsortimenters, welcher die beiden ansässigen
Lebensmitteldiscounter vor allem in qualitativer Hinsicht ergänzen soli.

Ein Lebensmittelvollsortimenter wäre für das Grundzentrum Dassow
grundsätzlich wünschenswert, um die Attraktivität Dassows als Wohn-
standort zu steigern und die Kaufkraftbindung der Dassower und Se lms-
dorfer Bevölkerung im Lebensmittelbereich weiter zu erhöhen bzw. die
Kaufkraftabflüsse zu reduzieren.

lm Jahr 2018 gab es bereits Bestrebungen, einen Lebensmittelvollsorti-
menter nördlich der B 105, angrenzend an den vorhandenen PENNY-
Markt am Nahversorgungsstandort an der B 105 anzusiedeln. Dies wurde
jedoch seitens des EM abgelehnt, da der geplante Standort — ebenso wie
der bestehende PENNY-Markt an dem Nahversorgungsstandort — dem
raumordnerischen lntegrationsgebot (Ziel 3.4.2 (3) LEP M-V 2016) wider-
spricht. Auch eine Ansiedlung im räumlichen Zusammenhang mit dem
Ortskern von Dassow ist nicht möglich, da dort keine entsprechenden Flä-
chen aktivierbar sind (vgl. Kap. 2.1 und 3.2).

Somit erscheint ein Standort in räumlich-funktionalem Zusammenhang
mit dem etablierten Nahversorgungsstandort östliche Grevesmühlener
Straße (vgl. Kap. 2.2) als einzelhandelskonzeptionell wünschenswerte Va-
riante.

lm Vorentwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 (Planungsbüro
Mahnel, Planungsstand 16. Juni 2020) ist hierfür der Teilbereich „TB 8o"
vorgesehen. Dieser erscheint auch aus einzelhandelskonzeptioneller Sicht
sinnvoll, da er direkt westlich an die vorhandenen Einzelhandelsnutzungen
anschließt und den Einzelhandelsstandort in Richtung Ortskern „verlän-
gert". Mit der angedachten Arrondierung des Standortes durch

15 Die Kosten für eine vorhabenbezogene Auswirkungsanalyse sind i.d.R. von dem jeweili-
gen Investor/Projektentwickler zu tragen.

Wohnbebauung im Teilbereich „TB 8w" wäre der gesamte Bereich zudem
siedlungsstrukturell gut integriert.

Ob ein Lebensmittelvollsortimenter in Dassow städtebaulich verträglich
(i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO) ist, hängt einerseits von der Dimensionierung
ab und andererseits von der Entwicklung der Nachfragesituation, die maß-
geblich durch die Planung und Entwicklung neuer Wohngebiete beein-
flusst wird. Die weiteren Planungen für einen Lebensmittelvollsortimenter
sollten daher nur im Zusammenhang mit Planungen für zusätzliche Wohn-
gebiete erfolgen. Erst, wenn die Planungen weiter konkretisiert wurden,
lässt sich im Rahmen einer vorhabenbezogenen Auswirkungsanalyse15
detailliert ermitteln, ob der konkret geplante Lebensmittelvollsortimenter
verträglich für die vorhandenen Angebotsstrukturen in Dassow wäre.
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4 Entwicklungsziele und Steuerungsgrundsätze
4 .1 Städtebauliche Entwicklungsziele 4.2 Dassower Sortimentsliste
Übergeordnete städtebauliche Ziele zur Entwicklung des Einzelhan-
dels im Grundzentrum Dassow sind:

▪ Erhalt und Stärkung des Dassower Ortskerns mit seiner kleinteiligen
Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastgewerbe als
wichtigem Versorgungsstandort.

• Sicherung einer qualifizierten Nahversorgung für die Wohnbevölke-
rung im Nahbereich durch

- Erhalt des Nahversorgungsstandortes an der B 105 (PENNY) in sei-
ner bedeutsamen Funktion für die wohnortnahe Versorgung der
Bevölkerung im westlichen Kernstadtbereich. Dies schließt auch be-
darfsgerechte Modernisierungen und Verkaufsflächenerweiterun-
gen des Bestands ein, aber keine Bestandserweiterungen durch An-
siedlungen zusätzlicher Betriebe.

- Erhalt und bedarfsgerechter Ausbau des Nahversorgungsstandor-
tes an der östlichen Grevesmühlener Straße (NORMA) in seiner be-
deutsamen Funktion für die wohnortnahe Versorgung der Bevölke-
rung. Dieser Standort ist aus konzeptioneller Sicht am besten ge-
eignet für die Neuansiedlung eines ergänzenden Lebensmittelvoll-
sortimenters.

Um diese städtebaulichen Entwicklungsziele zu erreichen bzw. langfristig
abzusichern, soll bei der Steuerung von Einzelhandelsvorhaben (Neu-
ansiedlungen oder Erweiterungen bestehender Betriebe) in Dassow zu-
künftig das folgende Branchen- und Standortkonzept angewendet wer-
den:

Das Grundzentrum Dassow weist mit insgesamt 16 Betrieben nur einen
relativ geringen Einzelhandelsbestand auf. In einigen Branchen sind nur
rudimentäre oder gar keine Angebote vorhanden. Daher ist eine gut-
achterliche Ableitung einer ortsspezifischen Sortimentsliste im vorliegen-
den Fall nicht sinnvoll.

Als „Dassower Sortimentsliste" findet daher zukünftig die Liste der
zentrenrelevanten Kernsortimente gemäß Abbildung 21 LEP M-1/
2016 Anwendung.
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4.3 Steuerungsgrundsätze für Einzelhandelsvorhaben

Steuerungsgrundsätze für nahversorgungsrelevante Sortimente

Nahversorgungsrelevant sind gemäß Dassower Sortimentsliste:

• Nahrungs- und Genussmittel

• Gesundheits- und Körperpflegeartikel

Großflächige Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten
sind zukünftig nur noch im Bereich des Nahversorgungsstandortes an der
östlichen Grevesmühlener Straße zulässig, da dieser den Schwerpunkt der

qualifizierten Nahversorgung für das gesamte Grundzentrum darstellt16.

Der Nahversorgungsstandort an der B 105 soil über die bestehenden Be-
triebe hinaus (Lebensmitteldiscounter + Bäckerei) nicht durch Neuansied-
lungen ausgeweitet werden.

Kleinteilige Betriebe zur wohnortnahen Grundversorgung (bspw. Bäcke-
reien, Fleischereien, Fischläden, Hofläden usw.) sollen darüber hinaus
überall im Stadtgebiet in siedlungsstrukturell integrierter Lage zulässig
sein.

16 Über die Realisierung eines neuen Lebensmittelvollsortimenters an der Grevesmühlener
Straße hinaus besteht in Dassow weder quantitativ noch qualitativ Bedarf zur

Steuerungsgrundsätze für zentrenrelevante Sortimente

Zentrenrelevant sind gemäß Dassower Sortimentsliste:

• Bekleidung, Wäsche

• Bücher, Papier / Bürobedarf /
Schreibwaren

• Schuhe, Lederwaren

• Elektrogeräte, (ohne Elektro-
großgeräte, Lampen / Leuch-
ten) Geräte der Unterhaltungs-
und
Kommunikationselektronik,

• Foto und optische Erzeugnisse

• medizinische, orthopädische,
pharmazeutische Artikel

• Uhren, Schmuck

• Parfümeriewaren

• Haushaltswaren, Glas / Porzel-
Ian / Keramik

• Spielwaren

• Sportbekleidung, Sportschuhe,
Sportartikel
(ohne Sportgroßgeräte)

Die Neuansiedlung großflächiger Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsor-
timenten ist in Dassow aufgrund der geringen Bevölkerungszahl, des
Wettbewerbsumfeldes sowie der Trends im Einzelhandel (insb. zuneh-
mende Kaufkraftverlagerungen in den Online-Handel) nicht realistisch
und wäre auch der grundzentralen Versorgungsfunktion nicht angemes-
sen.

Kleinteilige Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind grund-
sätzlich überall im Stadtgebiet in siedlungsstrukturell integrierten Lagen
planungsrechtlich zulässig. Sie sollen aber nach Möglichkeit auf den
Dassower Ortskern gelenkt werden, wo sie zu einer Erhaltung und Stär-
kung der kleinteiligen Zentrumsfunktion beitragen können.

Ausweisung zusätzlicher Standorte für die Neuansiedlung weiterer Lebensmittelrnärkte
im Stadtgebiet.
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4.4 irJweise ür die Bauieitplanurig
Das vorliegende gesamtstädtische Einzelhandelsgutachten trifft strategi-
sche Aussagen zur planerisch gewollten, geordneten Entwicklung des Ein-
zelhandels in der Stadt Dassow. Basierend auf den städtebaulichen Ent-
wicklungszielen sollen zukünftige Einzelhandelsprojekte in Dassow in pla-
nerisch sinnvolle Bahnen gelenkt und für die bestehenden Versorgungs-
strukturen verträglich gestaltet werden.

Um eine nachhaltige Einzelhandelsentwicklung in Dassow mittel- bis lang-
fristig zu gewährleisten, sollen die konzeptionellen Aussagen des Einzel-
handelsgutachtens in verbindliches Planungsrecht überführt werden.
Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

1. Das Einzelhandelsgutachten soli von der Stadtvertretung durch Be-
schluss als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1
Abs. 6 Nr. 11 BauGB bestätigt werden. Damit ist es als Abwägungsbe-
lang bei zukünftigen Bauleitplanungen zu berücksichtigen.

2. Danach müssen die Kernaussagen des Einzelhandelsgutachtens nach
herrschender Meinung in die Bauleitpläne übernommen werden, um
eine rechtsverbindliche Wirkung zu erzielen (da das Gutachten an
sich nur eine informelle Planung darstellt).
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5 Anhang: Methodik und Begriffsdefinitionen
Analyse der Angebotsseite

Für das Einzelhandelsgutachten erfolgte eine flächendeckende Erhebung
aller existierenden Einzelhandelsbetriebe im gesamten Stadtgebiet von
Dassow. Entscheidendes Kriterium für die Erfassung eines Betriebes war
dabei die Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Erhebung von einer branchen-
typischen Geschäftstätigkeit ausgegangen werden konnte. Die Klassifizie-
rung aller erfassten Betriebe erfolgte nach folgenden Merkmalen:

• Lage des Betriebes (Zentrum, integrierte Lage sowie Peripherie),

• Branche,

• Betriebstyp,

• Verkaufsfläche,

• Sortimentsniveau,

• allgemeiner Zustand des Betriebes.

Die Zuordnung eines Betriebes zu einer Branche orientiert sich grundsätz-
lich am Schwerpunkt des angebotenen Sortiments. Bei Betrieben mit meh-
reren Sortimentsbereichen (z.B. Warenhäuser, Verbrauchermärkte) wird
für die Bestimmung der gesamten Verkaufsfläche je Branche im betreffen-
den Untersuchungsort eine Aufspaltung in alle wesentlichen Warengrup-
pen vorgenommen.

Die Klassifizierung der Betriebstypen orientiert sich an den Kriterien Be-
dienungsform, Preisniveau, Sortimentstiefe und -breite sowie Verkaufsflä-
chendimensionierung.

Dienstleistungsbetriebe wie Reisebüros, Fitnesscenter oder Kreditinstitute
zählen nicht zum Einzelhandel. Kfz-Handel zählt ebenfalls nicht zum Ein-
zelhandel im engeren Sinne und wurde, wie auch der Handel mit Kraft-
und Brennstoffen sowie reiner Baustoffhandel, nicht berücksichtigt. Auch
Sozialläden mit Zugangsbeschränkung (Einkauf nur mit Hartz-IV-Bescheid
o.ä. möglich) werden nicht als Einzelhandel i.e.S. gewertet.

Bei der Einzelhandelsbestandserhebung erfolgt eine Differenzierung nach
31 Sortimentsgruppen, die in der folgenden Abbildung dokumentiert sind:

Abb. 23: cima-Sortimentssystematik

Nahrungs- und Genussmittel

Arzneimittel (Apotheken)
Drogerie- und Parfümeriewaren

Schnittblumen, Floristik
Oberbekleidung
Wäsche, sonstige Bekleidung

Heimtextilien
Sportartikel
Schuhe

Sanitätswaren
Bucher
Schreibwaren

Spielwaren
Zoobedarf

Möbel
Antiquitäten, Kunstgegenstände

Eisenwaren, Baumarktartikel

Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat
Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Teppiche
Elektrogeräte, Leuchten

Unterhaltungselektronik
Foto

Optik, Hörgeräteakustik
Uhren, Schmuck

Lederwaren
Musikinstrumente, Waffen, Sammelhobbies

Fahrräder
Kfz-Zubehör
Computer, Büro-/ Telekommunikation

Pflanzen, Gartenbedarf
Zeitschriften, Zeitungen

Quelle: cima 2021
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Abgrenzung von Betriebstypen

Die cima unterscheidet zwischen den folgenden Betriebstypen:

• Fachgeschäft: Sehr unterschiedliche Verkaufsflächengrößen, branchen-
spezialisiert, tiefes Sortiment, in der Regel umfangreiche Beratung und
Ku ndenservice.

• Fachmarkt: Größeres Fachgeschäft mit breitem und tiefem Sortimentsan-
gebot, in der Regel viel Selbstbedienung und Vorauswahl, häufig knappe
Personalbesetzung.

• Lebensmitteldiscounter: Meist Betriebsgrößen zwischen ca. 800 m2 und
1.400 rn2 Verkaufsfläche, ausgewähltes, spezialisiertes Sortiment mit gerin-
ger Artikelzahl, grundsätzlich ohne Bedienungsabteilungen.

• Supermarkt: Ca. 800 bis 1.500 m2 Vkfl., Lebensmittelvollsortiment.

• Verbrauchermarkt: Verkaufsfläche ca. 1.500 bis 5.000 rn2, Lebensmittel-
vollsortiment und mit zunehmender Fläche ansteigender Anteil an Non-
Food-Abteilungen (Gebrauchsgüter).

• SB-Warenhaus: Verkaufsfläche über 5.000 m2, neben einer leistungsfähi-
gen Lebensmittelabteilung umfangreiche Non-Food-Abteilungen, Stand-
ort häufig peripher, großes Angebot an eigenen Kundenparkplätzen

• Fachmarktzentrum: Großflächige Konzentration mehrerer Fachmärkte
verschiedener Branchen, i.d.R. kombiniert mit einem Verbrauchermarkt
und/oder einem Lebensmitteldiscounter, meist periphere Lage, viele Park-
plätze.

• Warenhaus: In der Regel Verkaufsflächengröße über 3.000 rti2 breites und
tiefes Sortiment bei den Non-Food-Abteilungen, in der Regel zentrale
Standorte.

• Kaufhaus: In der Regel Verkaufsflächen über 1.000 rri2, breites, tiefes Sor-
timent, im Gegensatz zum Warenhaus meist mit bestimmtem Branchen-
schwerpu nkt.

• Shoppingcenter: Großflächige Konzentration vieler Einzelhandelsfachge-
schäfte diverser Branchen, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe i.d.R.
unter einem Dach, oft ergänzt durch Kaufhäuser, Warenhäuser und Ver-
brauchermärkte; großes Angebot an Kundenparkplätzen; i.d.R. zentrale
Verwaltung und Gemeinschaftswerbung.

Analyse der Nachfrageseite

Die Berechnung der Kennzahlen der Nachfrageseite erfolgt mit der fol-
genden Methodik:

• Aktuelle Bevölkerungszahl

• Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer (KKZ) in % (Bundesdurch-
schnitt = 100 %)

• Ausgabesatz im Einzelhandel: Pro-Kopf-Ausgaben in €/Ew. p. a. (ge-
mäß statistischer Warenkorb für 2019)

- Periodischer Bedarf: 2.894 € je Ew. p. a.
- Aperiodischer Bedarf 2.838 € je Ew. p. a.

- Ausgabesatz gesamt: 5.732 € je Ew. p.a.

• Berechnung des Nachfragepotenzials: Bevölkerungszahl x Ausgabe-
satz (gewichtet mit der KKZ)

Die Kaufkraftbindung ist der Anteil des Nachfragepotenzials, der von der
Bevölkerung im lokalen Einzelhandel ausgegeben wird. Sie wird in % oder
in Mio. € ausgewiesen. Der Rest des Nachfragepotenzials fließt in andere
Einkaufsorte ab.

Seite 36
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Teil 1  il  

1. Stadtgrundriss 

Anhand des Stadtgrundrisses ist ersichtlich, dass durch die im Bestand 
vorhandenen Discounter Norma im Osten und Penny im Westen der Stadt 
Dassow 

 durch die Darstellung der 700 m bis maximal 1000 m Entfernung 
der 1000 m 
Erreichbarkeit 

auszugeh 10
vielmehr die Nutzung durch PKW-Kunden/ Fahrzeugkunden erfolgt.  
 

IMA 
einem Radius von rund 700 m bis maximal 1000 m 
definiert, was einer Gehzeit von bis zu 10 Minuten entspricht (vgl. hierzu OVG 

 1 MN 144/15). Insbesondere 

angewiesen. Aus 

befinden sich zwar in siedlungsstruktureller Randlage, aus der Lage im 
Stadtgrundriss ist jedoch ersichtlich, dass sich die beiden 

gute Abdeckung des Kernortes der Stadt Dassow erreicht. Alle Bewohner/-

Nahversorgung nicht abgedeckt. Im Kernort Dassow ist eine sehr gute 
Nahversorgungssituation gegeben.  

2. Planungsrechtliche Situation und Bewertung 

wurde erneuert und entspri -Markt 

Grunde nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist sozusagen physisch 
und moralisch verschlissen. 

3. Zielsetzung Penny  

Nachdem der Norma-Einzelhandelsmarkt bereits modernisiert und neu errichtet 
wurde, beabsichtigt auch Penny seinen Markt am bisherigen Standort zu 
erneuern und den heutigen Anforderungen an die Versorgung anzupassen. 
Eine marktgerechte Erneuerung des Einzelhandelsmarktes von Penny ist 
vorgesehen. 
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 3 
 

- Plan Nr. 39 
gefasst. Der im Bestand vorhandene Penny-Markt befindet sich in peripherer 
Lage westlich an der B105
einer weitergehenden Betrachtung. 

Dassow ist der Penny-Standort als Sondergebiet dargestellt und spiegelt die 
orgung im westlichen Bereich 

der Stadt Dassow wieder. 

4.  

Norma-Standortes; hier besteht , einen Vollsortimenter innerhalb 
des Bogens der B 105 anzusiedeln. Es handelt sich um einen nicht integrierten 
Standort. Die Stadt Dassow betrachtet Standortalternativen, die aus 
Einzelhandelssicht bewertet werden. 
Es handelt sich dabei um folgende Standorte, die in der Plandokumentation 
dargestellt sind. 

 mit 
Angabe der betrachteten Standorte verwendet. 
Es handelt sich dabei in der Betrachtung um Bestandsstandorte, die gesondert 
gekennzeichnet werden (B1, B2, B3).  
In Vorbereitung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung werden 

untersucht.  
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 6 
 

Bestandsstandorte:  
B1 Netto-Markt und Gartenmarkt  
B2 Penny-Markt westlich in der Stadt Dassow an der B 105 
B3 

kleinteiligem Einzelhandel . 
 
Im Rahmen d
betrachtet. Eine Wertung des Norma-Standortes der erneuert wurde erfolgt 
nicht. 
 
Standortuntersuchung 
 
Standort 1: B 105 (Bestandsstandort Penny) 
Dieser Standort wird auch in der Variantenuntersuchung betrachtet, weil hier 
kein Planungsrecht besteht und ohne Weiteres kein Neubau erfolgen kann. Es 
handelt sich hier nicht um einen Alternativstandort, sondern um den 

mit den Alternativstandorten bewertet. Neben dem Bestandsstandort werden 
auch weitere Alternativstandorte vergleichend untersucht. Die Vorteile dieses 
Bestandss
Der Nachteil ist, dass er sich westlich der B105 befindet. Vorteil ist, dass eine 

die Rudolf-Breitscheid-
che Entwicklungen 

 
 Aus Sicht 

der Stadt Dassow ist eine Neuerrichtung an diesem Standort aus 
ngend geboten; ansonsten ist die Nutzung des Penny-

ny-Markt erfolgt und keine 
Nachnutzung an dem Standort gesichert werden kann.  

Sicherung der Nahversorgung die Alternativstandorte auf ihre Eignung 
rsorgung) untersucht.  

Die Sicherung der Nahversorgung 
Umgebung des bisherigen Standort

bereits gesicherten durch einen neuen 
 

 
Standort 2  
Der Betrachtungsstandort befindet sich westlich vom Norma. Hier ist aus Sicht 
der Stadt Dassow die weitere Entwicklung vorgesehen und 
Angebot und Alternative die Errichtung eines Vollsortimenters vorgesehen. An 

erfolgen. Aus Sicht der Stadt Dassow ist die Lage geeignet, um 

Mit einer 
Entwicklung des Standortes und einem Verzicht auf einen Nahversorger im 
westli
Stadtbereich konzentrieren und im westlichen Bereich mit einem 
Versorgungsdefizit verbunden sein. Auch unter dem Gesichtspunkt der 
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Nahversorgers  
verbesserte Nahversorgung vorzubereiten  Marktes wird mit 

 
 
Aufgestellt: 
 

 
Rudolf-Breitscheid-  

 
Telefon 0 38 81 / 71 05  0 
Telefax 0 38 81 / 71 05  50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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Teil 2     

 
die Stadt Dassow 2021, Strategieplan zur 

Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Stadtgebiet, ber 
2021, erstellt durch 
 
CIMA Beratung + Management GmbH 
Moislinger Allee 2 

 
 

 
 
 
 

t Dassow in Zusammenarbeit mit  
CIMA Beratung + Management GmbH: 
 

 
Rudolf-Breitscheid-  

 
Telefon 0 38 81 / 71 05  0 
Telefax 0 38 81 / 71 05  50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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Beschlussauszug
aus der

Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Dassow 
vom 12.10.2021

Top 6.5 Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Dassow
- Rücknahme des Antrags auf Zielabweichung

Frau Pahl berichtet von den Gesprächen mit Frau Kunkel vom Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Digitalisierung M-V. Nach einer Vielzahl von Abstimmungsterminen 
mit dem Ministerium und dem Amt für Raumordnung und Landesplanung ist nunmehr 
eine Ausweisung gewerblicher Flächen von ca. 6 ha im Zuge der Änderung des 
Flächennutzungsplanes möglich. Die Rücknahme des Antrages auf Zielabweichung 
ist daher schriftlich an das Ministerium zu formulieren.
Beschluss:
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow beschließt, die Rücknahme des Antrages auf 
Zielabweichung vom Ziel 4.5 (2) des Landesraumentwicklungsprogramms (LEP 2016) 
mit der Maßgabe der Ausweisung gewerblicher Flächen mit einer Größe von ca. 6 ha 
als Grundlage für die weitere Erarbeitung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Dassow.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
11 0 0
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom . Die orts bliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung im Amtsblatt am  
erfolgt. 
 
Dassow, den ................................                                                                .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 

 
2. Die Stadtvertretung hat am . den Vorentwurf der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der 

Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 gebilligt und zur fr hzeitigen Beteiligung 
der ffentlichkeit sowie der Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange bestimmt. 

 
Dassow, den ................................                                                                 .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
3. Die fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung nach  3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom  bis zum 

.. mit dem Vorentwurf der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der 
Fassung der Neubekanntmachung 2019 durch ffentliche Auslegung im Amt Sch nberger Land in 
Sch nberg erfolgt. Die Bekanntmachung der fr hzeitigen ffentlichkeitsbeteiligung ist im Amtsblatt am 

.. orts blich erfolgt. 
 

Dassow, den ................................                                                                 .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
4. Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle  ist  beteiligt worden. 
  

Dassow, den ................................                                                               .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
5. Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind nach  4 Abs. 

1 BauGB fr hzeitig mit Schreiben vom  zur  u erung, auch im Hinblick  auf den erforderlichen  
Umfang  und  Detaillierungsgrad  der Umweltpr fung  nach  2 Abs. 4 BauGB, aufgefordert worden. 

  
Dassow, den ................................                                                               .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
6. Die Stadtvertretung hat am .. den Entwurf der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der 

Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 mit Begr ndung gebilligt und zur Auslegung 
bestimmt. 

  
Dassow, den ................................                                                                .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
7. Der Entwurf der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der 

Neubekanntmachung 2019 sowie die zugeh rige Begr ndung und die bereits vorliegenden umwelt-
relevanten Stellungnehmen haben in der Zeit vom .. bis einschl. zum .. .. w hrend in  
der  Bekanntmachung angegebenen Zeiten nach  3 Abs. 2 BauGB  ffentlich ausgelegen. Die  ffentliche 
Auslegung  ist  mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen w hrend  der  Auslegungsfrist  von allen an der 
Planung Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden  k nnen, durch Ver ffent-
lichung im Amtsblatt am  orts blich bekanntgemacht worden. 
Es wurde  darauf  hingewiesen, welche  umweltrelevanten Informationen  bereits  vorliegen  und  mit 
ausgelegt  werden;  dass  nicht  innerhalb  der  ffentlichen  Auslegungsfrist  abgegebene Stellungnahmen  
bei  der  Beschlussfassung  ber die 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der 
Fassung der Neubekanntmachung 2019 unber cksichtigt  bleiben  k nnen, sofern  die  Stadt deren Inhalt 
nicht kannte  und  nicht  h tte  kennen  m ssen und  deren  Inhalt f r  die Rechtm igkeit der 1. nderung 
des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 nicht  von 
Bedeutung ist. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange wurden ber die ffentlichkeits-
beteiligung unterrichtet. 
 
Dassow, den ................................                                                               .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 

 
8. Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind gem   4 Abs. 

2 BauGB und die Nachbargemeinden sind gem   2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom . zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

 
Dassow, den ................................                                                               .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
9. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der ffentlichkeit sowie die Stellungnahmen

VERFAHRENSVERMERKE

Seite 290 von 302



Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 

Dassow, den ................................                                                               .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                           , B rgermeisterin 
 
 
9. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der  ffentlichkeit sowie die  Stellungnahmen 

der beteiligten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange, sowie der Nachbargemeinden am 
. und am  gepr ft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 

 
10. Die 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 

2019 wurde am  von der Stadtvertretung beschlossen. Die  Begr ndung  zur 1. nderung des 
Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 wurde mit 
Beschluss der  Stadtvertretung vom  gebilligt. 

  
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
11.  Die Genehmigung der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der 

Neubekanntmachung  wurde m i t  Verf gung des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 
.......................... Az.: ........................................... mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 

 
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
12.  Die Nebenbestimmungen  wurden durch  den  Beschluss der Stadtvertretung  vom .......................... erf llt, 

die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Verf gung des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 
........................... Az.: ...................................................... best tigt. 

 
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
13.   Die 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung  

2019 wird hiermit ausgefertigt. 
 

Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
14. Die Erteilung der Genehmigung der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der 

Fassung der Neubekanntmachung 2019 sowie die Stelle, bei  der der Plan, die Begr ndung und die 
zusammenfassende Erkl rung auf Dauer w hrend der zeiten von  jedermann eingesehen 
werden kann und  ber den Inhalt  Auskunft  zu erhalten ist, sind durch Ver ffentlichung im Amtsblatt am 

..................... orts blich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von M ngeln der Abw gung 
sowie die  Rechtsfolgen  (  215 Abs. 1 BauGB) hingewiesen worden. 
Die 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 
2019 wurde mit der Bekanntmachung wirksam. 

 
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 

 
 
 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
 

- Verordnung ber die bauliche Nutzung der Grundst cke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 
- Verordnung ber die Ausarbeitung der Bauleitpl ne und die Darstellung des Planinhaltes 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 1990) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
ge ndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

 
- Kommunalverfassung f r das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung vom 13. 

Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) 
    

RECHTSGRUNDLAGEN
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG

I. DARSTELLUNGEN

Par. 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

W

G

GEe

SO

SO
T

SO
Sp+F

SO

JH

EH

M

SO
K

(                                                                        )

SPIELANLAGEN

Hauptwanderweg

Wasserversorgung

Par. 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Par. 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

Par. 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

SO
K-St

K

Schule

und Einrichtungen 

Einrichtungen

Einrichtungen, Kita 

Feuerwehr

Post

Sportplatz

Sonstige Sondergebiete (Par. 11 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete (Par. 11 BauNVO)
- Tankstelle

Sonstige Sondergebiete (Par. 11 BauNVO)
- Sport und Freizeit

Sonstige Sondergebiete (Par. 11 BauNVO)
- Einzelhandel

Sonstige Sondergebiete (Par. 11 BauNVO)
- Klinik

Sonstige Sondergebiete (Par. 11 BauNVO)
- Klinik-Stellplatz

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I  S. 58),
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Hauptwanderweg

Wasserversorgung

Abwasser

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER LEITUNGEN
Vermutlicher Verlauf von Leitungen
- oberirdisch

Par. 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Par. 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Parkanlage

Gartenland

Friedhof

Sukzession

Wiese

Spielplatz

Badeplatz

TWSZ 

A

H

R

Fluss / Bach
offener / verrohrter Graben mit lfd.Nr. (z.B. 0:9/B3)
offener Graben

Anleger

Hafen

SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT
Par. 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB
Par. 5 Abs. 4 Nr. 10 BauGB

Entwicklung von Natur und Landschaft

- Streuobstwiese (Tankenhagen)

Umgrenzungen von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutz-
rechts mit lfd.Nr. siehe Schutzgebietsbeschreibung (1 bis 29)

i.V.m. Par. 5 Abs. 4 BauGB

Par. 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB

Par. 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Par. 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB

Par. 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB

1

1

0:9/B3Holmbach

i.V.m. Par. 5 Abs. 4 BauGB

i.V.m. Par. 5 Abs. 4 BauGB
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500

III. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Gz

SM

Tp

Feldhecken

Wachturm der ehemaligen innerdeutschen Grenze

Sendemast

Erlebnis- & Tigerpark Dassow

Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg (RREP)
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom . Die orts bliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung im Amtsblatt am  
erfolgt. 
 
Dassow, den ................................                                                                 .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 

 
2. Die Stadtvertretung hat am . den Vorentwurf der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der 

Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 gebilligt und zur fr hzeitigen Beteiligung 
der ffentlichkeit sowie der Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange bestimmt. 

 
Dassow, den ................................                                                                 .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
3. Die fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung nach  3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom  bis zum 

.. mit dem Vorentwurf der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der 
Fassung der Neubekanntmachung 2019 durch ffentliche Auslegung im Amt Sch nberger Land in 
Sch nberg erfolgt. Die Bekanntmachung der fr hzeitigen ffentlichkeitsbeteiligung ist im Amtsblatt am 

.. orts blich erfolgt. 
 

Dassow, den ................................                                                                 .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
4. Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle  ist  beteiligt worden. 
  

Dassow, den ................................                                                               .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
5. Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind nach  4 Abs. 

1 BauGB fr hzeitig mit Schreiben vom  zur  u erung, auch im Hinblick  auf den erforderlichen  
Umfang  und  Detaillierungsgrad  der Umweltpr fung  nach  2 Abs. 4 BauGB, aufgefordert worden. 

  
Dassow, den ................................                                                               .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
6. Die Stadtvertretung hat am .. den Entwurf der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der 

Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 mit Begr ndung gebilligt und zur Auslegung 
bestimmt. 

  
Dassow, den ................................                                                                .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
7. Der Entwurf der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der 

Neubekanntmachung 2019 sowie die zugeh rige Begr ndung und die bereits vorliegenden umwelt-
relevanten Stellungnehmen haben in der Zeit vom .. bis einschl. zum .. .. w hrend in  
der  Bekanntmachung angegebenen Zeiten nach  3 Abs. 2 BauGB  ffentlich ausgelegen. Die  ffentliche 
Auslegung  ist  mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen w hrend  der  Auslegungsfrist  von allen an der 
Planung Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden  k nnen, durch Ver ffent-
lichung im Amtsblatt am  orts blich bekanntgemacht worden. 
Es wurde  darauf  hingewiesen, welche  umweltrelevanten Informationen  bereits  vorliegen  und  mit 
ausgelegt  werden;  dass  nicht  innerhalb  der  ffentlichen  Auslegungsfrist  abgegebene Stellungnahmen  
bei  der  Beschlussfassung  ber die 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der 
Fassung der Neubekanntmachung 2019 unber cksichtigt  bleiben  k nnen, sofern  die  Stadt deren Inhalt 
nicht kannte  und  nicht  h tte  kennen  m ssen und  deren  Inhalt f r  die Rechtm igkeit der 1. nderung 
des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 nicht  von 
Bedeutung ist. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange wurden ber die ffentlichkeits-
beteiligung unterrichtet. 
 
Dassow, den ................................                                                               .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 

 
8. Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind gem   4 Abs. 

2 BauGB und die Nachbargemeinden sind gem   2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom . zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
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Dassow, den ................................                                                               .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 

 
8. Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind gem   4 Abs. 

2 BauGB und die Nachbargemeinden sind gem   2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom . zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

 
Dassow, den ................................                                                               .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
9. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der  ffentlichkeit sowie die  Stellungnahmen 

der beteiligten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange, sowie der Nachbargemeinden am 
. und am  gepr ft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 

 
10. Die 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 

2019 wurde am  von der Stadtvertretung beschlossen. Die  Begr ndung  zur 1. nderung des 
Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 2019 wurde mit 
Beschluss der  Stadtvertretung vom  gebilligt. 

  
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
11.  Die Genehmigung der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der 

Neubekanntmachung  wurde m i t  Verf gung des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 
.......................... Az.: ........................................... mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 

 
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
12.  Die Nebenbestimmungen  wurden durch  den  Beschluss der Stadtvertretung  vom .......................... erf llt, 

die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Verf gung des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 
........................... Az.: ...................................................... best tigt. 

 
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
13.   Die 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung  

2019 wird hiermit ausgefertigt. 
 

Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
 
 
14. Die Erteilung der Genehmigung der 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der 

Fassung der Neubekanntmachung 2019 sowie die Stelle, bei  der der Plan, die Begr ndung und die 
zusammenfassende Erkl rung auf Dauer w hrend der zeiten von  jedermann eingesehen 
werden kann und  ber den Inhalt  Auskunft  zu erhalten ist, sind durch Ver ffentlichung im Amtsblatt am 

..................... orts blich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von M ngeln der Abw gung 
sowie die  Rechtsfolgen  (  215 Abs. 1 BauGB) hingewiesen worden. 
Die 1. nderung des Fl chennutzungsplanes der Stadt Dassow in der Fassung der Neubekanntmachung 
2019 wurde mit der Bekanntmachung wirksam. 

 
Dassow, den ................................                                                                   .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeisterin 
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- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt ge ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. I S. 2939) 

 
-  Verordnung ber die bauliche Nutzung der Grundst cke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt ge ndert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) 

 
- Verordnung ber die Ausarbeitung der Bauleitpl ne und die Darstellung des Planinhaltes Plan-

zeichenverordnung 1990 - PlanzV 1990) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge ndert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802 

 
- Kommunalverfassung  f r  das Land  Mecklenburg-Vorpommern  (KV M-V)  in  der  Fassung vom 

13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) 
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